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Die Sitzung wird um 9 Uhr 2 Minuten durch 
den Vizepräsidenten Dr. Schneider eröffnet. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Die Sitzung ist 
eröffnet. 

Ich gebe zuerst folgendes bekannt: Nach einer 
interfraktionellen Vereinbarung wird die heutige 
Tagesordnung erweitert um die erste Beratung des 
von den Abgeordneten Dr. Böhm (Frankfurt), Dr. 
Dresbach, Dr.  Reif  und Genossen eingebrachten 
Entwurfs eines Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-

schränkungen — Drucksache 1269 — und um die 
gestern nicht erledigten Tagesordnungspunkte. 

Zweitens. Folgende Ausschüsse haben gebeten, 
im Verlauf der heutigen Plenarsitzung Ausschuß-
sitzungen abhalten zu dürfen: der Haushaltsaus-
schuß und der Ausschuß für Rechtswesen und Ver-
fassungsrecht. 

Die übrigen amtlichen Mitteilungen werden ohne 
Verlesung in den Stenographischen Bericht aufge-
nommen: 

Der Herr Bundesminister für Wohnungsbau hat unter dem 
14. März 1955 die Kleine Anfrage 100 der Abgeordneten 
Dr. Becker (Hersfeld) und Genossen betreffend Zeitverlust im 
Bauwesen durch Verwaltungsaufwand — Drucksache 738 — 
beantwortet. Sein Schreiben wird als Drucksache 1277 verviel-
fältigt. 

Der Herr Bundesminister für Arbeit hat unter dem 16. März 
1955 die Kleine Anfrage 161 der Fraktion der DP betreffend 
Versorgungsbezüge nach dem Bundesversorgungsgesetz für 
kriegsbeschädigte landwirtschaftliche Haussöhne — Druck-
sache 1226 — beantwortet. Sein Schreiben wird als Druck-
sache 1276 vervielfältigt. 

Bevor ich in die Tagesordnung eintrete, gebe ich 
das Wort zur Geschäftsordnung dem Abgeordne-
ten Dr. Kopf. 

Dr. Kopf  (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Der Deutsche Bundestag hat 
am 27. Februar 1955 das am 23. Oktober 1954 in 
Paris unterzeichnete Abkommen über das Statut 
der Saar mit 264 Stimmen gegen 201 Stimmen bei 
9 Stimmenthaltungen angenommen. Im Verlauf 
der ausführlichen Debatte sind die Gesichtspunkte 
und die Bedenken derjenigen Mitglieder dieses 
Hauses, die glaubten, dem Abkommen ihre Zustim-
mung nicht geben zu können, in eingehender Weise 
dargelegt worden. Wenn tauch im Verlauf dieser 
Debatte Auffassungen über gewisse Bestimmungen 
des Statuts geäußert worden sind, die von franzö-
sischerseits geäußerten Auffassungen in einzelnen 
Punkten abweichen, so ist doch entscheidend, daß 
das Abkommen als Ganzes und als solches von der 
Mehrheit dieses Hauses gebilligt worden ist. 

Der Deutsche Bundestag hat durch diese Ent-
scheidung seine grundsätzliche Stellungnahme zu 
dem Abkommen dargelegt. Es entspricht einem 
Gesetze der Demokratie, daß die von der Mehrheit 
dieses Hauses getroffene Entscheidung als die Ent-
scheidung des gesamten Hauses anzuerkennen und 
zu respektieren ist. 

In wenigen Tagen wird sich der Rat der fran-
zösischen Republik mit dem Abkommen über die 
Saar befassen. Die Stellungnahme Frankreichs ist 
somit in Bälde zu erwarten. Nachdem von deutscher 
Seite eine grundsätzliche  Entscheidung über das 
Saarabkommen getroffen worden ist, erscheint es 
meiner Fraktion notwendig, im gegenwärtigen 
Zeitpunkt nicht erneut eine Debatte über das Sta-
tut der Saar zu eröffnen. Wir halten es vielmehr 
für richtig, zunächst die grundsätzliche Entschei-
dung Frankreichs abzuwarten. Es kommt hinzu, 
daß der Wortlaut der Erklärungen der französischen 
Regierung über das Saarabkommen durch die 
Presse bekanntgeworden ist und daß es keinerlei 
Schwierigkeiten macht, diesen Wortlaut auch in 
den Protokollen der französischen Kammer, die 
hier vorliegen, einzusehen. Es scheint uns auch in 

 diesem Moment nicht so sehr wichtig zu sein, zu 
erfahren, ob und welche Verhandlungen zwischen 
der Bundesregierung und Frankreich wegen der 
Frage der Saar schweben. Es ist vielmehr von ent- 



2. Deutscher Bundestag — 74. Sitzung. Bonn, Freitag, den 18. März 1955 	 4055  
(Dr. Kopf) 
scheidender Bedeutung, daß in den nächsten Tagen 
die grundsätzliche Stellungnahme Frankreichs zur 
Frage der Saar zu erwarten ist. Unter diesen Um-
ständen erscheint es uns zweckmäßig, zunächst die 
Stellungnahme der französischen Regierung zu dem 
Abkommen über die Saar abzuwarten. 

Es kommt aber noch eines hinzu. Wir haben ge-
hört, daß die Saarregierung inzwischen eine Ini-
tiative ergriffen und in Aussicht genommen hat, 
an die Regierungen der beiden Mächte heranzutre-
ten, um eine Klarstellung gewisser Bestimmungen 
herbeizuführen. Auch hier scheint es uns notwendig 
zu sein, daß zunächst die Stellungnahme der beiden 
Regierungen zu diesem zu erwartenden Ersuchen 
der Saarregierung vorliegt. 

Unter diesen Umständen erscheint es uns urtun-
lich, in der heutigen Sitzung den Antrag der Frak-
tion der SPD auf Drucksache 1245 zu behandeln, 
und ich beantrage daher namens meiner Fraktion, 
diesen Antrag von der heutigen Tagesordnung ab-
zusetzen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat der 
Abgeordnete Dr. Mommer. 

Dr. Mommer (SPD): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Wenn die Ausführungen des 
von mir sehr verehrten Kollegen Dr. Kopf dar-
auf hinauslaufen sollen, daß alles klar sei und kein 
Grund sei, sich weiter mit dem Saarabkommen zu 
beschäftigen, dann muß ich doch sagen, daß es 
mich erstaunt, daß gerade Herr Dr. Kopf das sagt, 
der bei der Debatte über dieses Abkommen die 
ganze Sache immerhin so unklar fand, daß er sich 
bei der  Abstimmung der Stimme enthalten hat. 

(Hört! Hört! bei der SPD.) 

Es ist richtig, daß wir lange und gründlich über 
dieses Abkommen diskutiert haben. Aber bei der 
Abstimmung ist die Mehrheit, die dem Abkommen 
zugestimmt hat, von der Interpretation ausgegan-
gen, die der Herr Bundeskanzler hier gegeben hat. 
Sie hat angenommen, daß diese Interpretation gül-
tig sei und daß sie auch im wesentlichen vom Ver-
tragspartner Frankreich anerkannt werde. 

Aber schon während der Debatte und noch mehr 
nachher, insbesondere durch das Kommuniqué der 
französischen Regierung vom 4. März, ist bewiesen 
worden, daß die Interpretation und die Behaup-
tungen des Herrn Bundeskanzlers in entscheiden-
den Punkten unrichtig sind. 

(Abg, Arnholz: Sehr wahr!) 

Der Herr Bundeskanzler hat gesagt, er habe mit 
Mendès-France die Freiheit an der Saar für die 
Dauer vereinbart, nicht nur für drei Monate. Herr 
Mendès-France kann sich nach Pressemeldungen 
an diese Vereinbarung nicht erinnern. 

(Hört! Hört! bei der SPD.) 

Schwarz auf weiß, Herr Bundeskanzler, haben Sie 
es leider nicht mit nach Hause gebracht, und die 
französische Regierung sagt nunmehr in ihrem 
Kommuniqué vom 4. März das genaue Gegenteil 
von dem, was Sie uns hier versichert haben. 

Ich darf mir erlauben, zwei Sätze aus diesem 
Kommuniqué vorzulesen. Es heißt dort: 

Art. VI,  der  ein Infragestellen des europäischen 
Statuts des Saarlandes nach der Annahme 
durch eine Volksabstimmung ausschließt, ent

-

hält keine Zweideutigkeit. Jede politische Tä-
tigkeit oder Propaganda, die auf eine gegen-
wärtige oder künftige Änderung des Statuts 
hinzielen würde, solange dieses Thema noch 
nicht in den Friedensverhandlungen ange-
schnitten wurde, wäre ungesetzlich. 

(Hört! Hört! bei der SPD.) 

Sie würde mit dem Zweck des Vertrags in 
Widerspruch stehen, der, wie aus der Präambel 
und den Artikeln I, VI, VIII und IX hervor-
geht, darin liegt, dem Saarland eine für sei-
nen Wohlstand unerläßliche politische Stabili-
tät zu sichern, die deutsch-französische Ver-
ständigung zu erhalten und die friedlichen  Be-
ziehungen zwischen den europäischen Nationen 
zu festigen. 

In dem Kommuniqué, das die französische Regie-
rung noch während der Debatte hier im Bundestag 
herausgegeben hat, wurde das noch deutlicher ge-
sagt. Es wurde gesagt: Es wird keine freien Land-
tagswahlen geben. 

(Hört! Hört! bei der SPD.) 

Zu diesen „freien Landtagswahlen" darf man nicht 
mit der Propaganda auftreten, die darauf abzielt, 
später einmal, im Friedensvertrag zumindest, das 
Saargebiet auch faktisch wieder in das deutsche 
Gebiet einzugliedern. Der Vertragspartner sagt 
also: Es gibt keine freien Wahlen an der Saar. 

Und noch etwas anderes, was inzwischen einge-
treten ist und was auch die Position der Bundes-
regierung schwer erschüttert hat: Nach Artikel XII 
des Abkommens über das Statut der Saar sollen 
die Grundsätze der saarländisch-französischen 
Wirtschaftsbeziehungen, die jetzt in Konventionen 
festgelegt sind, durch einen französisch-saarlän-
dischen Vertrag neu geregelt werden mit der Maß-
gabe, daß gleichartige Beziehungen zur Bundes-
republik geschaffen werden. Die Bundesregierung 
hat daraus, ich glaube, mit Recht, gefolgert — aber 
leider hat sie es auch nicht schriftlich verein-
bart — , daß diese Verhandlungen über die fran-
zösisch - saarländischen Wirtschaftsbeziehungen 
wegen der gleichartigen Beziehungen zur Bundes-
republik zu dritt geführt werden müssen, daß die 
Bundesregierung dabei beteiligt sein muß. Unsere 
Auffassung, die wir vertreten haben, ist es, daß diese 
Verhandlungen überhaupt erst nach Inkrafttreten 
des Abkommens, und zwar dann erst mit einer 
frei gewählten Saarregierung stattfinden dürfen. 
Inzwischen aber haben wir es erlebt, daß die fran-
zösische Regierung Faure mit Johannes Hoffmann 
verhandelt und daß sie sich zum Ziel gesetzt haben, 
noch vor der Debatte im Rat der Republik vollen-
dete Tatsachen zu schaffen und die französisch-
saarländischen Wirtschaftsbeziehungen neu zu 
regeln. Dabei ist die Bundesregierung völlig aus-
geschaltet worden, trotz der Demütigung, der sie 
sich selbst ausgesetzt hat,  als sie mit Johannes 
Hoffmann persönlich Kontakt aufnahm. 

(Sehr richtig! und Hört! Hört! bei der 
SPD.) 

Es ist also festzustellen, daß die Mehrheit des 
Bundestages diesem Abkommen unter falschen 
Voraussetzungen zugestimmt hat. 

(Sehr richtig! bei der SPD.) 

Der Vertragspartner hat Ihnen schwarz auf weiß 
mehrfach bestätigt, daß diese Voraussetzungen 
falsch sind. Deshalb ist es unser Anliegen, die 
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(Dr. Mommer) 
Gegensätzlichkeiten, die doch so offensichtlich sind, 
die seit dem Entstehen des Abkommens schon 
offensichtlich waren und jetzt noch deutlicher ge-
worden sind, auszuräumen. Es ist eine eigenartige 
Methode, sich bei solchen Gegensätzlichkeiten zwi-
schen Vertragspartnern ,auf Gerichte und Kom-
missare zu verlassen, während das Abkommen 
noch nicht rechtsgültig geworden ist. In einem 
solchen Fall gibt es nur einen anständigen Weg, 
und diesen Weg muß man im Interesse der deutsch-
französischen Beziehungen gehen. Dieser Weg 
heißt: Vor Inkrafttreten des Abkommens die Ge-
gensätze aus dem Wege räumen.

(Sehr gut! bei der  SPD.) 

Deshalb verlangen wir neue Verhandlungen 
über dieses Abkommen. Wenn das nicht geschieht, 
dann befürchten wir — und das beweist sich doch 
schon in der kurzen Geschichte, die dieses Abkom-
men hat —, daß dies kein Vertrag ist, um die 
deutsch-französischen Beziehungen zu verbessern, 
sondern ein Vertrag, der sie fortlaufend vergiften 
wird. Deshalb bitten wir, unseren Antrag nicht von 
der heutigen Tagesordnung abzusetzen. Wir müs-
sen ihn hier behandeln, wir müssen die Dinge 
klären, ehe nachher der ganze üble Streit über die 
Bedeutung dessen, was da niedergelegt wurde, los-
geht. Wir beantragen, unseren Antrag heute zu 
behandeln. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Ich schließe die 
Aussprache zur Geschäftsordnung und komme zur 
Abstimmung. Wer dem Antrag auf Absetzung des 
Punktes 1 der heutigen Tagesordnung zuzustimmen 
wünscht, bitte ich um ein Handzeichen. — Gegen-
probe! — Enthaltungen? — Das erste war die 
Mehrheit; Punkt 1 der heutigen Tagesordnung ist 
abgesetzt. 

(Abg. Arnholz: Die ,,aufrechten" 
Demokraten!) 

Meine Damen und Herren, wir fahren jetzt fort 
in der 

Zweiten Beratung des Entwurfs eines Ver-
kehrsfinanzgesetzes 1954 (Drucksachen 573, 
614); 

Schriftlicher Bericht des Ausschusses für 
Finanz- und Steuerfragen (19. Ausschuß) 
(Drucksache 1252, Umdrucke 310 bis 315, 317 
bis 333) 

(Erste Beratung: 39. Sitzung), 

die wir gestern schon begonnen hatten. 

Ich rufe auf § 12 Abs. 2 Ziffer 1 und dazu die 
Umdrucke 312, 314, 325, 330*) und 332**). 

Das Wort hat der Abgeordnete Kriedemann. 

Kriedemann (SPD): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Um notwendige und höchst 
erwünschte Rationalisierungen im Verkehr auch 
im Bereich der Versorgung mit Lebensmitteln nicht 
zu erschweren, und vor allen Dingen, um Kosten-
steigerung in den Bereichen der Lebenshaltung, 
die am empfindlichsten sind, bei Nahrungsmitteln 
nämlich, zu vermeiden, haben meine Freunde be-
reits im Ausschuß vorgeschlagen, eine Reihe be-
sonders wichtiger Lebensmittel von der beabsich-
tigten Erhöhung der Beförderungsteuer auszu- 

*) Siehe 73. Sitzung, Anlagen 17, 18, 21, 24. 
**) Siehe Anlage 3. 

nehmen. Dabei ist ihnen die Mehrheit des Aus-
schusses leider nur in einigen Fällen gefolgt. Wir 
halten es deshalb für notwendig, Sie zu bitten, 
diese Ausnahmeliste um einige Punkte zu erwei-
tern. Ich darf Ihnen versichern, daß wir uns bei 
der Auswahl der Vorschläge, die wir Ihnen hier 
machen, auf das Äußerste beschränkt haben, um 
nicht Einnahmeausfälle heraufzubeschwören, die 
vermieden werden könnten. 

Wir bitten Sie mit Umdruck 312*), die Liste zu 
erweitern um inländische Gemüse, Nahrungsfette, 
Schlachtvieh, Fleisch und Fleischwaren sowie um 
Inlandsgetreide. Lassen Sie mich bitte zu den ein-
zelnen Positionen hier einige Begründungen vor-
tragen. 

Wenn unsere gemüseerzeugende Landwirtschaft 
mit ihren ausländischen Konkurrenten wirklich in 
Wettbewerb treten können soll, müssen wir ihr 
dabei helfen. Im wesentlichen muß das geschehen 
im Bereich des Angebots, bei der  Vermarktung, 
und es ist nicht richtig, wenn wir die großen An-
strengungen, die die beteiligten Menschen persön-
lich mit ihrer Arbeitskraft und ihrer Intelligenz 
machen, durch steuerliche Belastungen aufhalten. 
Mehr und mehr konzentriert sich das Angebot auf 
große Märkte, und das ist für die Anbieter wich-
tig, da sie nur auf diese Weise einen ordentlichen 
Preis erzielen können, und es ist wichtig für den 
Verbrauch. Um aber ein zügiges Angebot auf den 
großen Märkten zu ermöglichen — übrigens an den 
gleichen Stellen, an denen sich auch die Auseinan-
dersetzung über die Preise im Vergleich zum Aus-
landsgemüse abspielt — , müssen es die Absatz-
genossenschaften z. B. bewerkstelligen können, das 
Gemüse aus den Gebieten, die ja nicht immer ge-
rade an den Zentren des Verzehrs, sondern eher 
am Rande liegen, dort hinzufahren, und da ist der 
Lastwagen natürlich allen anderen Einrichtungen 
überlegen. Wir möchten Sie deshalb bitten, hierfür 
dieselben Ausnahmen zuzugestehen, die für Frisch-
fische, für inländisches Obst usw. im Ausschuß 
schon akzeptiert worden sind. 

Was die Nahrungsfette angeht, so ist die Butter 
aus der Sonderbelastung herausgenommen. Es 
erscheint mir daher unverständlich, die Margarine, 
die ja in der Volksernährung, insbesondere bei den 
kaufkraftschwächeren Schichten, eine wesentlich 
größere Rolle als die Butter spielt, der höheren 
Besteuerung zu unterwerfen. Dazu kommt noch 
eins. Gerade die Versorgung mit Margarine muß 
zügig erfolgen. Margarine verträgt keine lange Lage-
rung, und jeder weiß, daß der Werkfernverkehr 
hier eine Rolle spielt, die ihm niemand anders ab-
nehmen kann. Wir bitten Sie deshalb, hier eben-
falls den niedrigeren Tarifsatz zuzugestehen. 

Zum Schlachtvieh eine Bemerkung. Wer mit den 
Dingen vertraut ist, weiß, daß das, was wir als 
Marktnotierung lesen, keineswegs der Betrag ist, 
der dem Erzeuger auch tatsächlich ausgezahlt wird. 
Von diesem Marktpreis gehen eine ganze Reihe von 
Unkosten zu Lasten des Erzeugers ab. Zu diesen 
Unkosten gehören auch die Frachten, aber auch die 
Gewichtsverluste, die auf dem Wege vom Hof des 
Erzeugers bis zum Markt auftreten. Auch hier ist 
es Ziel aller vernünftigen Bemühungen, die der 
Landwirtschaft von der anderen Seite, von der 
Seite der Vermarktung her helfen wollen, die 
Wege so kurz wie möglich zu machen, die  Ver-
kehrsmittel so modern wie nur möglich zu gestal- 

*) Siehe 73. Sitzung, Anlage 17. 
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ten. Es wäre uns allen sicher sehr erwünscht, wenn 
die Fahrzeuge der landwirtschaftlichen Absatzge-
nossenschaften z. B. — die Viehverwertungsge-
nossenschaften spielen ja hier eine besonders große 
Rolle — in der Lage wären, das Vieh jeweils in 
der denkbar kürzesten Zeit auf den Markt zu 
transportieren, auf dem es wahrscheinlich den 
besten Preis erzielt, und das ist dann Werkfern-
verkehr. Ob es sich nun  um  den Viehhandel oder 
um die Genossenschaften handelt, es ist unserer 
Meinung nach nicht einzusehen, warum diese mög-
liche Rationalisierung durch den höheren Gebüh-
rensatz aufgehalten werden soll. 

Was Fleisch und Fleischwaren angeht, so sind 
wir im Augenblick gerade wieder einmal in einer 
Debatte um die Spannen und die Kosten, hervor-
gerufen durch die Schweinepreise, die, wie Sie 
wissen, in der letzten Zeit sehr erheblich abgesun-
ken sind. Wir halten es für absolut falsch, daß in 
diesem Augenblick sozusagen der Kostenrechnung 
ein neues Moment hinzugefügt wird. Wir möchten 
hier auch keinen Vorwand schaffen, der die Ausein-
andersetzung um die Relation zwischen Viehprei-
sen und Fleischpreisen beeinträchtigen könnte. 
Wir möchten deshalb auch für Fleisch und Fleisch-
waren den niedrigeren Satz haben. 

Zum Schluß ein Wort zum Inlandsgetreide. Wir 
haben uns in unserer Getreidepolitik von jenem 
sehr unsympathischen System, in dem das Aus-
landsgetreide frachtfrei an die Mühlen geliefert 
wurde, zu dem viel besseren System durchgerun-
gen, daß, abgesehen von einer verhältnismäßig 
kleinen Getreidemenge, die große Masse des Aus-
landsgetreides auf Kosten desjenigen, der es ver-
arbeiten will, und nicht mehr zu Lasten des Steuer-
zahlers herangeführt werden muß. Das haben wir 
getan, um den Absatz des inländischen Getreides 
zu erleichtern, um die sogenannten toten Winkel 
auszuräumen und die Kosten zu vermeiden, die 
mit der Ausräumung dieser toten Winkel über die 
Einfuhr- und Vorratsstellen usw. früher verbun-
den waren. Die Mühlen, vor allen Dingen die mitt-
leren Mühlen, die nicht an  den  Wasserstraßen 
liegen, sind darauf angewiesen, Inlandsgetreide zu 
verarbeiten, und sie führen dieses Inlandsgetreide 
nach jahrzehntelanger Übung vom Erzeuger oder 
von dem Lager der dörflichen Genossenschaften 
mit ihren Lkws in ihre Mühlen. Wir möchten des-
halb auch hier weder einen neuen Vorwand für 
Kostensteigerung noch ein neues Handikap für die 
Mühlen haben, nachdem wir ihnen nun das von 
ihnen gewünschte Verfahren nicht gewähren konn-
ten. Aus diesem Grunde bitten wir Sie auch für 
das Inlandsgetreide um den Satz von 1 Pfennig je 
Tonnenkilometer. 

Es liegen hier noch eine Reihe von anderen 
Anträgen vor, die sich mit der gleichen Angelegen-
heit befassen, so z. B. der Antrag auf Umdruck 330, 
der eine Ausnahmegenehmigung für einen viel 
kleineren Kreis von Waren, eigentlich überhaupt 
nur für das, was im Ausschuß schon beschlossen 
worden ist, also unter Ausschluß dessen, um das 
wir Sie diese Liste zu erweitern bitten, nur dann 
gewähren will, wenn jeweils bei einer Fahrt nur 
die hier aufgeführten Güter befördert werden. Wir 
glauben, daß das Verfahren dadurch außerordent-
lich erschwert wird und daß es außerdem auch die 
Möglichkeiten einengt, die hier dem Werkfern-
verkehr belassen werden müssen, wenn er seine 
Aufgabe erfüllen soll. Das gleiche gilt für die An-
träge. die sich mit einem bescheideneren Katalog 
begnügen wollen. 

Wir sind der Meinung, daß wir Ihnen nichts für 
eine Ausnahmeregelung vorschlagen, was nicht 
durch die Natur der Sache absolut gerechtfertigt 
ist, und bitten Sie deshalb, unseren Antrag auf 
Umdruck 312 anzunehmen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat der 
Abgeordnete Mauk zu Umdruck 314*). 

Mauk (FDP): Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Ich habe dem, was Kollege Kriedemann 
dargelegt hat,  eigentlich nicht mehr viel hinzuzu-
fügen. Ich darf deshalb nur einen Antrag begrün-
den, und zwar den Antrag auf Umdruck 314, der 
verlangt, das Gemüse in die Liste der vergünstigt 
zu befördernden Güter aufzunehmen. Hier wurde 
eine Liste von Nahrungsgütern aufgestellt, die 
leicht verderblich sind, wie z. B. frische Fische, 
Obst, Obstprodukte usw. Es ist nicht einzusehen, 
daß dabei das frische inländische Gemüse unbe-
rücksichtigt bleiben soll. Sowohl vom Großhandel 
als auch vom Erzeuger selbst werden Obst und Ge-
müse meistens gemeinsam befördert, und ich 
glaube, daß hier auch unbedingt eine gemeinsame 
Einreihung notwendig ist. 

Es wurde heute, wie auch Herr Kollege Kriede-
mann soeben erwähnte, noch eine weitere große 
Liste vorgelegt. Wir werden uns in Kürze, wenn 
das Landwirtschaftsgesetz in diesem Hause bera-
ten wird, einmal darüber unterhalten müssen, ob 
Nahrungsgüter überhaupt noch auf irgendeine 
Weise verteuert werden dürfen, ob sie neue Be-
lastungen ertragen können. Ich habe mich trotz-
dem nur auf diesen einen Punkt konzentriert und 
bitte Sie, dem Antrag zuzustimmen. Dabei bitte 
ich auch zu beachten, daß es sich beim Gemüse 
wirklich um ein leicht verderbliches Nahrungsgut 
handelt, das mit dem LKW befördert werden muß, 
weil es eine andere Möglichkeit der Beförderung 
heute einfach nicht mehr gibt. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat der 
Herr Abgeordnete Schneider (Bremerhaven) zu 
Umdruck 332. 

Schneider (Bremerhaven) (DP): Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Das Bestreben, Aus-
nahmelisten recht umfangreich zu gestalten, liegt 
natürlich nahe und ist auch verständlich. Auf der 
anderen Seite ist hier gestern bereits zum Aus-
druck gebracht worden, daß gerade die Besteu-
erung im Werkfernverkehr ein Kernstück des Ge-
setzes überhaupt ist. Wenn das Gesetz in einem 
solchen Umfang durchlöchert wird, wie es sich hier 
anbahnt, dann können wir — um mit den Worten 
des Kollegen Schmidt zu sprechen — das Gesetz 
in den Eimer tun. 

(Beifall in der Mitte.) 
Wir sollten uns also unbedingt darauf beschränken, 
nur in den allernotwendigsten Fällen zu Aus-
nahmeregelungen zu kommen. Diese Fälle hat der 
Finanzausschuß des Bundestages in der Vorlage 
im großen und ganzen bereits zusammengestellt. 

Zu dem Antrag der SPD-Fraktion auf Um-
druck 312 möchten meine Freunde die Ablehnung 
empfehlen. Sollte sich das Hohe Haus dazu nicht 
entschließen können, dann sollte man wenigstens 
über die beantragten Ausnahmen einzeln abstim-
men. Ich möchte diesen Antrag hiermit stellen. 

*) Siehe 73. Sitzung, Anlage 18. 
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Darüber hinaus möchte ich namens meiner 

Freunde allerdings noch den Antrag stellen, Tages-
zeitungen auszunehmen, und zwar aus folgendem 
Grunde: Gerade in den verkehrsungünstig gelege-
nen Gebieten besteht für die Presse keine andere 
Möglichkeit, als die Zeitungen unverzüglich mit 
eigenen Fahrzeugen abzufahren. In etwa sind die 
Zeitungen den Lebensmitteln gleichzusetzen, da 
auch sie nach wenigen Stunden verderben, d. h. 
praktisch nicht mehr brauchbar, nicht mehr aktuell 
sind. 

(Abg. Müller-Hermann: Geistige Nahrung!) 

— Jawohl, geistige Nahrung, Herr Kollege Müller

-

Hermann! Darüber hinaus sind die Preise der Zei-
tungen bekanntlich so kalkuliert, daß eine Ver-
teuerung im vorliegenden Falle unweigerlich dazu 
führen müßte, daß die Zeitungen schlechthin teurer 
werden. Ich bemerke dabei ausdrücklich, daß ich 
diesen Antrag auf Tageszeitungen beschränkt wis-
sen möchte. Es kann sich also nicht um Rundfunk-
zeitschriften, die wöchentlich erscheinen, oder son-
stige Wochenzeitungen handeln, sondern ausschließ-
lich um täglich erscheinende Zeitungen. 

Ich darf also abschließend beantragen, bezüglich 
des Umdrucks 312 eine Teilabstimmung über die 
von der SPD-Fraktion beantragten Ausnahmere-
gelungen vorzunehmen. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat der 
Abgeordnete Horlacher zum Umdruck 327*). 

Dr. Horlacher (CDU/CSU): Meine sehr verehrten 
Damen und Herren! Wir stehen da vor einer etwas 
komplizierten Entscheidung, weil in den einzelnen 
Anträgen manche dieser Punkte sich etwas über-
schneiden und durcheinandergehen. 

(Zuruf des Abg. Kriedemann.) 

— Das stimmt wohl! Aber, Herr Kollege Kriede-
mann, seien Sie mir doch endlich einmal etwas 
freundlicher gesinnt! Sie sind hier auf einem falschen 
Weg. Was Sie da ausgeführt haben, das hat ja teil-
weise das geneigte Ohr von mir und meinen en-
geren Freunden gefunden. Darüber brauchen wir 
uns gar nicht zu streiten. Wenn hier über die ein-
zelnen Nahrungspositionen abgestimmt wird — das 
können wir nicht verhindern, das ist ja nach der 
Geschäftsordnung möglich —, dann werden Sie 
sehen, daß ein Teil meiner Freunde diesen Posi-
tionen zustimmen wird. 

(Abg. Kriedemann: Hoffentlich!) 

Jetzt kommt aber die andere Frage: Nachdem 
Ihr Antrag der weitergehende ist, da er innerhalb 
des Westgebietes keine Grenze kennt, kommt na-
türlich ein zweiter Gesichtspunkt hinzu: Sie können 
mir glauben, auch ich möchte den Grundsatz ver-
treten, daß wir wenigstens das Wichtigste unter die 
Ausnahmebestimmungen bringen und zugleich 
vielleicht gewisse Abgrenzungen vornehmen. Wir 
wollen es also bei den Ausnahmen, die schon in 
den Ausschußverhandlungen genehmigt worden 
sind, belassen. 

Ich habe auch Verständnis für die Tageszeitun-
gen. Das ist eine Frage für sich, ist aber nicht so 
entscheidend. Für uns handelt es sich hier um die 
lebensnotwendigen Güter, Güter die zur Ernäh-
rung des Volkes erforderlich sind. Wir wollen hier 
unter keinen Umständen — darin folge ich Ihnen 
völlig, Herr Kollege Kriedemann — einen Vor- 

*) Siehe Anlage 2.  

wand haben, daß bei wichtigen Nahrungsgütern 
Kostenerhöhungen vorgenommen werden. Das ist 
für die Versorgung der Bevölkerung entscheidend. 
Dabei blicke ich auch schon mit einem Auge auf 
das Paritätsgesetz der Landwirtschaft. Wenn wir 
hier Kostenänderungen vornehmen, dann tun wir 
uns später bei den Korrekturen, um die Gleichbe-
rechtigung der Landwirtschaft herzustellen, außer-
ordentlich schwer. Das möchte ich vorausschicken. 
Deswegen ist es eine besonders wichtige Frage, die 
man nicht so mit einer Handbewegung abmachen 
kann. 

Wir haben uns nun im Rahmen der CSU-Lan-
desgruppe überlegt, wie man  die Dinge ungefähr 
gestalten kann. Viele der Freunde der CSU, 
dankenswerterweise auch von der FDP, von allen 
Fraktionen, glaube ich, haben den Antrag eben-
falls unterschrieben. 

Ich möchte mich jetzt einmal auf das Wesentliche 
beschränken. 

(Anhaltende Unruhe.) 
— Meine Damen und Herren, ich wäre schon froh, 
wenn hier etwas mehr Ruhe herrschen würde. 
Denn wenn man hier solche Fragen erörtert, wird 
es einem bei dieser Unruhe verflucht schwer ge-
macht, die Dinge zur Darstellung zu bringen. Ge-
rade auf den Gebieten, an denen die Herrschaften 
kein Interesse haben — das möchte ich einmal ganz 
allgemein für die einzelnen Gebiete sagen —, wird 
denen, die hier das fachmännische Wissen vertreten, 
die Arbeit durchaus erschwert. 

(Sehr richtig! rechts.) 
Das muß einmal ausgesprochen werden. Deshalb 
bitte ich doch um mehr Gehör. Es handelt sich ge-
rade bei solchen Beratungen auch darum, den Kol-
legen, die sich orientieren wollen, noch in letzter 
Minute eine gewisse Unterlage für ihre Abstim-
mung zu geben. 

Wir haben uns hier also auf das Wesentlichste 
beschränkt. Wir haben erst einmal den Kreis her-
ausgenommen, der zur Brotversorgung gehört. 
Darüber könnten wir uns ja miteinander verstän-
digen. Das ist der Kreis, der sich gruppiert um die 
Aufnahme ides  Brotgetreides, um die Abgabe des 
Mehls und die Versorgung der  Landbevölkerung 
mit Mühlenprodukten. Hier ist der Lastwagenver-
kehr der Müllerei ganz selbständig herangewachsen 
und spielt vielfach eine ganz andere Rolle als 
etwa der Fernlastverkehr einzelner Werke. Hier 
handelt es sich gleichzeitig und Zug um Zug um 
die Versorgung der Bevölkerung in einem weiteren 
oder engeren Umkreis, um die Versorgung der 
Bäckereien mit Mehl. Hier wird  die  Ware hinge-
fahren. Wir haben es nachgerechnet: die Nahzone 
von 50 km genügt nicht ganz, und deswegen meinen 
wir, wir sollen hier die Zone auf 100 km ausdehnen, 
so daß also die Ermäßigung auf 1 Pfennig bei einer 
Entfernung von 100 km eintritt. Damit hätten wir 
das Gröbste bei der Brotversorgung ausgeräumt. 
Das Ganze muß sich ja auf inländisches Brotge-
treide beschränken. Wir haben das Futtergetreide 
nicht einbezogen, sondern gerade wegen der Brot-
versorgung der Bevölkerung nur das inländische 
Brotgetreide, damit in der Brotversorgung der Be-
völkerung, in der Versorgung der Landwirtschaft 
mit den Mühlennachprodukten keine Verteuerung 
eintritt. 

Das ist der eine Tatbestand. Ich könnte, wenn 
ich wollte, noch länger darüber reden; aber ich 
glaube, ich habe es genügend erläutert. 

(Abg. Krammig: Ja, es reicht!) 
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Der zweite Punkt ist - erschrecken Sie  jetzt 
nicht! —, daß ich in dem Antrag hier, Herr Präsi-
dent, folgende Änderung vornehmen möchte: — — 

Vizepräsident Dr. Schneider: In welchem, Herr 
Abgeordneter? 

Dr. Horlacher (CDU/CSU): In dem Antrag Um-
druck 327. Er soll folgendermaßen lauten: 

Bei der Beförderung von inländischem Brot-
getreide, Mehl und Mühlennachprodukten, 

— Komma; das Wort „sowie" soll entfallen — 

von Vieh in Spezialfahrzeugen sowie von 
Bier, — —

(Heiterkeit.) 
— Erschrecken Sie nicht! 

(Heiterkeit.) 
Mein bayrisches Herz ist geradezu empört, 

(erneute Heiterkeit) 
wenn ich da in der Ausschußfassung lese, daß 
Mineralbrunnen begünstigt sind und  daß der Ge-
sundbrunnen unseres Biers dabei außer Betracht 
gelassen ist. 

(Große Heiterkeit. — Beifall bei der CSU.) 

Dabei ist die Sache so: Wir wollen auch hier keine 
übermäßige Ausdehnung, sondern wollen es auch 
hier auf die Zone von 100 km beschränkt wissen. 
Denn auch der Lastwagenverkehr mit Bier, darüber 
können wir uns einig sein, hat seine Besonderhei-
ten, weil auch er die Kundschaft unmittelbar ver-
sorgt; die Lastwagen fahren überall hin. Mit der 
Bahn kann man die Versorgung der Bevölkerung 
gar nicht so durchführen. Das ist gewissermaßen 
historisch herausgewachsen. Was früher das Pferde-
fuhrwerk geleistet hat — die Bahn hat das auch 
früher nicht gemacht —, das macht jetzt das moto-
risierte Fuhrwerk, das die Bevölkerung mit dem 
notwendigen Stoff versorgt. 

(Heiterkeit.) 

Schon aus Gründen der Gleichheit zwischen den 
alkoholfreien Getränken und dem Bier wäre es 
wünschenswert, dem Bier wenigstens eine kleine 
Berücksichtigung zuteil werden zu lassen und so 
den Verhältnissen Rechnung zu tragen. 

Dann habe ich noch einen Punkt, über den wir 
uns auch einigen können: den Transport von Vieh 
in Spezialfahrzeugen. Bitte sehr, meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren, ich will das erläutern. 
Wir sehen auf der Landstraße, wie der Transport 
von Vieh in Spezialfahrzeugen vor sich geht. Hier 
spielt der Nutz- und Zuchtviehverkehr eine sehr 
große Rolle. Man befördert die wertvolleren Tiere 
nicht gern mit der Bahn; die kommen auf diesen 
Viehspezialwägen durch die Lande. Das sieht jeder, 
der auf der Autobahn und auf den wichtigen Land-
straßen fährt. Und außerdem hat sich heraus-
gestellt, daß heute eine ganz andere Versorgung 
der Viehmärkte Platz greift, als das früher der 
Fall gewesen ist. Deswegen ist auch hier ein be-
sonderer Verkehr herangewachsen, dem man in 
diesem Gesetz Rechnung tragen sollte. 

(Abg. Kriedemann: Aber doch weit über 
100 km, Herr Horlacher!) 

— Ja; wir wollen aber die Begünstigung auf 
100 km beschränken, Herr Kollege Kriedemann. 
Jetzt machen Sie mich auf etwas aufmerksam. 
Wenn ich das so anschaue, — glauben Sie mir: 

ich bin nicht geneigt, immer nur den engsten In-
teressenten zu folgen. Ich betone ausdrücklich: den 
engsten Interessenten zu folgen. Nehmen wir ein-
mal an, eine Mühle hat bei ihrem Geschäftsver-
kehr einen Radius von 50 km im Nahverkehr. Der 
ist sowieso frei. 

(Abg. Kriedemann: Beim Vieh, 
Herr Horlacher!) 

— Ja, lassen Sie mich das erklären! Bei Vieh ist 
es ein Radius bis 100 km. Damit hat sich schon ein 
großer Teil der Kundschaft versorgt. Jetzt kommt 
aber hinzu: Die Versorgung innerhalb der 
100-Kilometer-Zone genießt den verbilligten Satz. 
Wenn ein Unternehmen beispielsweise 100 Ein-
heiten absetzt und 60 Einheiten im Umkreis der 
100 km verfrachtet werden, dann beträgt die Be-
lastung des Unternehmens, aufs Ganze gerechnet, 
nicht die 3 oder 4 oder 5 Pfennig, sondern hier 
ergibt sich eine Durchschnittsfracht, weil die 
Frachtentfernungen bei der Versorgung der Be-
völkerung sehr unterschiedlich sind. 

Bei unserm Antrag ist auch zu berücksichtigen, 
daß wir den beteiligten Kreisen sehr weitgehend 
entgegenkommen. Sie sehen, wir haben uns be-
müht, die Dinge so zu gestalten, daß Sie mit freu-
digem Herzen zustimmen können. Hier geht es 
um die Versorgung der Bevölkerung und darum, 
den Verkehr funktionsfähig zu erhalten, der natur-
gemäß so heranwachsen mußte. Denn der Last-
kraftwagen hat hier eine ganz andere Bedeutung 
als bei anderen Berufszweigen. 

Ich bitte Sie daher, unserm Änderungsantrag 
Umdruck 327 die Zustimmung erteilen zu wollen. 
Wenn der Antrag der SPD in einer Reihe von 
Punkten nicht zur Annahme gelangt, wird das eine 
besondere Rolle spielen. 

(Beifall rechts. — Abg. Neuburger: Sie 
haben Coca-Cola vergessen, Herr Hor

-

lacher!) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat der 
Abgeordnete Körner. 

Körner (GB/BHE): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich habe bei der Fülle der Ausnahme-
anträge das Gefühl, daß wir in eine Zangenwir-
kung kommen, während sich die Gesetzgebung be-
müht, ein grundlegendes Ziel zu erreichen. Es 
beginnt nun beim Bier und endet bei den Tages-
zeitungen, und es geht über die Lebensmittelabtei-
lung herüber. Ich wage dabei die Frage zu stellen: 
Was bleibt dann überhaupt noch übrig? 

(Sehr richtig! in der Mitte.) 

Es wird hier betont, die Notwendigkeit des Lkw-
Einsatzes ließe sich nicht leugnen. Davon bin ich 
auch überzeugt. Ich möchte noch zur Unterstüt-
zung sagen, daß nach den Zahlen des Berlin-Ver-
kehrs die überwiegende Menge der Güter nicht 
über die Schiene, sondern mit dem Lkw befördert 
wird. Je höher wir aber den Satz schrauben woll-
ten — und jetzt erinnere ich Herrn Staatssekretär 
Hartmann an die Besprechungen im Finanzaus-
schuß —, desto mehr Anträge auf Ausnahmen wür-
den wir bekommen. 

(Sehr richtig! in der Mitte und rechts.) 

Ich habe deshalb — ich bin ja gestern hier sozu-
sagen mit fliegenden Fahnen untergegangen — den 
Antrag gestellt, bei den 3 Pfennig zu bleiben. Schön, 
man will ja weiter. Aber im Ausschuß selbst, Herr 
Staatssekretär, kamen wir an  die  berühmte Klin- 
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gelgrenze, und es war der Gedanke aufgetaucht: 
bis zu welchem Pfennigsatz pro Tonnenkilometer 
— da bitte ich heute einmal den Punkt festzulegen 
— könnten wir gehen, um Ausnahmen zu vermei-
den? Denn die Frage stellt sich jetzt weiterhin: 
wie weit kann die Finanzverwaltung, können die 
Kontrollorgane dann hier überhaupt noch mit-
kommen? 

(Beifall beim GB/BHE und bei der 
CDU/CSU.) 

Das ist das Entscheidende dabei, und ich bitte die 
Finanzverwaltung, darauf hier eine klare Antwort 
zu geben. Ob wir nun den einen oder anderen Arti-
kel der Lebensmittelabteilung des Warenhauses So-
undso noch mit hereinnehmen oder nicht, ist eine 
andere Frage. Aber wie weit ist die Belastungs-
grenze zu ziehen? Wie weit können wir ohne Aus-
nahmen auskommen? Wie weit könnten wir und 
müßten wir überhaupt Ausnahmen machen? Kön-
nen wir die Ausnahmen mit Spezialfahrzeugen 
fassen? Das glaube ich nicht; das ist nämlich auch 
nur eine kalte Theorie. Wir haben gar nicht so-
viel Spezialfahrzeuge, um diese Kataloge über-
haupt noch kontrollieren zu können. 

(Abg. Dr. Dresbach: Sehr richtig!) 

Das Wort haben also nicht wir jetzt, sondern das 
Wort hätte jetzt für die Verwaltung und wegen 
der berühmten Klingelgrenze der Herr Bundes-
finanzminister. 

(Beifall beim GB/BHE und bei der 
CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Ich gebe bekannt, 
daß der Ausschuß für Rechtswesen und Verfas-
sungsrecht ab 10 Uhr im Zimmer 02 Süd tagt. 

Das Wort hat der Abgeordnete Dr. Dresbach. 

Dr. Dresbach (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Ich preise mich jeden Tag 
glücklich, daß ich Vertreter eines Wahlkreises bin, 
der nicht mit Abnormitäten ausgestattet ist, 

(Heiterkeit) 

der nicht im Schatten der Zonengrenze oder sonst-
wo liegt. In den zwanziger Jahren hat Georg Bern-
hard dem Zentrum einmal den Vorwurf gemacht, 
es ziehe bedenkliche Nahrung aus der Tatsache 
der Besetzung des Rheinlandes. Ich habe manchmal 
den Eindruck, daß manche Kollegen hier sehr be-
denkliche Nahrung aus den Zuständen ziehen, die 
nun einmal durch die Besatzung, durch die Grenz-
ziehung geschaffen worden sind. Ich persönlich je-
denfalls freue mich und preise mich glücklich, so 
mittenmang in Westgermanien zu liegen. 

(Erneute Heiterkeit.) 

Dazu noch ein Wort, und da darf ich die Aus-
führungen meines Kollegen Körner weiterführen. 
Es geht keine Versammlung eines Wirteverbandes, 
einer Handwerkerinnung, eines Bauernverbandes 
oder eines Industrieverbandes vorbei, wo nicht zum 
Schluß der Vorsitzende oder der Geschäftsführer 
des Verbandes, wenn er sonst nichts mehr zu sagen 
weiß, in den Ruf ausbricht: Verwaltungsverein-
fachung tut uns not! Meine Damen und Herren, 
wir, die Gesetzgeber in diesem Hause, sind allmäh-
lich die schlimmsten Komplikateure der Verwal-
tung geworden 

(lebhafter Beifall im ganzen Hause)  

mit dieser ständig wachsenden Kasuistik in unserer 
Gesetzgebung, der Berücksichtigung beruflicher 
und regionaler Besonderheiten. Wer kann eigent-
lich noch in der Verwaltung durch diese Gesetz-
gebungen hindurchfinden? Ich glaube, die Men-
schen des gehobenen Dienstes, die in allen Ver-
waltungsbehörden das Rückgrat darstellen, können 
mit dieser Kasuistik, wie sie hier von Interessen-
verbänden eingeschmuggelt wird, nicht mehr 
durchkommen. 

(Erneuter lebhafter Beifall im ganzen 
Hause.) 

Ein weiterer Gesichtspunkt: Sind wir uns eigent-
lich darüber im klaren, daß wir mit der Diskrimi-
nierung ausländischer Erzeugnisse eine neue Form 
des Protektionismus schaffen? Nachdem die Devi-
senbewirtschaftung, diese besondere Form des Pro-
tektionismus, allmählich zu Ende geht, schaffen wir 
eine neue Form in der Verbrauchsbesteuerung. Was 
würden wir dazu sagen, wenn Holland z. B. in ähn-
licher Weise unsere Waren durch eine besondere 
Besteuerung diskriminierte? Die Herren von der 
Grünen Front, denen ich mich durch mein Herkom-
men durchaus verbunden fühle, aber in deren Be-
soldung ich nicht stehe, sollten sich einmal auch 
über diese Dinge Rechenschaft geben. 

Ich betone aber nochmals: es ist dringendes Er-
fordernis, daß wir etwas mehr darauf Rücksicht 
nehmen, wie die Verwaltungsbehörden einschließ-
lich der polizeilichen Kontrollbehörden mit diesen 
Formen der Gesetzgebung noch fertig werden 
sollen. 

(Beifall im ganzen Hause.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Bevor ich das Wort 
weiter gebe, rufe ich noch auf die Umdrucke 327 — 
Herr  Horlacher hat ja schon dazu gesprochen —, 
322, 328 und 332, weil sie sachlich in dieses Gebiet 
gehören. 

Das Wort hat der Abgeordnete Schlick. 

Schlick (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Die Wortmeldung des Herrn 
Kollegen Dr. Dresbach hat mich gefreut, nachdem 
sich in der vorausgegangenen Debatte doch vor-
wiegend Abgeordnete zu Wort gemeldet haben, die 
an den Ausschußberatungen dieses schwierigen 
Gesetzes nicht teilgenommen haben. Wir waren 
uns im Ausschuß darüber einig, möglichst wenig 
Ausnahmen zu machen, weil wir eben den von 
Herrn Dresbach herausgestellten Gesichtspunkt, 
daß die Ausnahmeregelung eine ungeheure Er-
schwerung nicht nur für die Verwaltung, sondern 
auch für den Steuerschuldner mit sich bringen 
wird, geteilt haben. Wir bitten dringend — ich 
möchte das unterstreichen —, doch von diesen 
Wünschen unbedingt Abstand zu nehmen. 

In der Flut der bereits eingegangenen Anträge, 
die weitere Ausnahmen entgegen den Beschlüssen 
des Ausschusses wünschen, befindet sich auch der 
„Ausnahmeantrag" — so möchte ich ihn bezeich-
nen — Umdruck 330, der nicht eine Erweiterung 
wünscht, sondern der eine Einschränkung bedeu-
tet, die sowohl im Sinne des Steuerschuldners als 
auch der Verwaltung liegt. Wir haben mit Um-
druck 330 beantragt, daß die Ausnahmesätze für 
Milch und Milcherzeugnisse, Frischfische, inlän-
disches Obst und Obstsäfte aus inländischem Obst 
sowie Mineralbrunnen nur dann Gültigkeit haben 
sollen, wenn diese Waren jeweils nach ihrer Art 
getrennt befördert werden. Wer den echten Werk- 
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verkehr anerkennen will, der dürfte keine Hem-
mungen haben, diesem Umdruck 330 zuzustimmen. 
Es ist gestern davon gesprochen worden, daß der 
nichtechte Werkverkehr immerhin etwa bei 20 bis 
25 °/o liegt. Ich darf wohl annehmen, daß ein Unter-
nehmen, das im Werkverkehr Frischfische beför-
dert und vertreibt, nicht daran interessiert ist, 
gleichzeitig etwa auch Milch oder Milcherzeugnisse 
zu transportieren. 

Unter den Ausnahmeanträgen, die heute hier vor-
gebracht worden sind, befindet sich auch der un-
serer bayerischen Kollegen betreffend Bier. Wir 
haben doch im Ausschuß ausdrücklich gewünscht, 
daß alkoholische Getränke von dieser Ausnahme-
regelung nicht betroffen werden sollen. Ich möchte 
unsere Freunde aus Bayern — ohne daß ich ihr 
bayerisches Herz, wie Herr Kollege Horlacher 
meinte, verletzen möchte — bitten, diesen Antrag 
zurückzuziehen, weil wir sonst in konsequenter 
Folge bei der dritten Beratung auch Ausnahme-
anträge für eine Reihe anderer alkoholischer Ge-
tränke, z. B. Wein, auf den Tisch des Hauses be-
kommen werden. Ich möchte nicht hoffen, daß die 
Sache dann letztlich bei einem nichtalkoholischen 
Getränk, etwa Coca-Cola, endet. 

Dann darf ich noch eines sagen. Wir beraten hier 
ein Verkehrsfinanzgesetz, und wir wollen doch in 
erster Linie Verkehrspolitik und nicht Wirtschafts-
politik machen. Man kann doch die Lage nicht so 
darstellen, als ob die Werke zu einem erheblichen 
Teil ihre Rentabilität auf den Werkverkehr auf-
gebaut hätten. So liegen doch die Dinge schließlich 
nicht. 

Ich muß dringend bitten, daß wir endlich einmal 
mit diesen Ausnahmen aufhören. Ich habe mich 
gefreut, daß der Herr Kollege Schneider, der ja 
einem erheblichen Teil der Ausschußsitzungen 
beigewohnt hat, hier gegen die Ausnahmeregelun-
gen plädierte. Aber dann hat er selber einen Aus-
nahmeantrag gestellt, indem er die Tageszeitungen 
hineinnahm, und so sind z. B. Vieh, Bier, Tages-
zeitungen und Gemüse noch hineingekommen. Ja, 
meine verehrten Zuhörer, man fragt sich dann mit 
Recht: warum beraten wir über Ausnahmen? Be-
schließen wir dann doch besser das, was wir noch 
mit dem Verkehrsfinanzgesetz treffen wollen. Sie 
haben eine derartige Fülle von Ausnahmeanträ-
gen vorgelegt, daß man sich nicht mehr auskennt 
und daß, wenn dieses Gesetz so realisiert wird, 
wie die Ausnahmeanträge es wünschen, wir einen 
Verwaltungsapparat aufziehen müssen, der einen 
erheblichen Teil dessen, was das Verkehrsfinanz-
gesetz aufbringen soll und aufbringen wird, wie-
der absorbiert. Ich warne Sie also dringend vor 
diesen Ausnahmeregelungen und möchte Sie bitten, 
es bei dem Ausschußbeschluß hinsichtlich der 
Warengattungen, der Tarife und der Gebiete zu 
belassen. 

(Beifall in der Mitte.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat der 
Abgeordneter Donhauser zu Umdruck 322*). 

Donhauser (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! In Umdruck 322 wird ein Än-
derungsantrag gestellt, nach dem im Abs. 2 eine 
Ziffer 1 a eingefügt werden soll, derzufolge die ge-
brauchten Packmittel bei der Rückbeförderung zum 
Unternehmen nur mit einem halben Pfennig pro 

*) Siehe 73. Sitzung, Anlage 19.  

Tonnenkilometer zu besteuern sind. Nun stellt sich 
heraus, daß in der Durchführungsverordnung zum 
Beförderungsteuergesetz bereits das halbe wirk liche 
Gewicht zugrunde gelegt ist. Ich ziehe daher den 
Änderungsantrag Umdruck 322 zurück. Die Antrag-
steller schließen sich dem Änderungsantrag Um-
druck 328 an, den der Herr Kollege Krammig  be 

 gründen wird. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat der 
Abgeordnete Seuffert. 

(Abg. Seuffert: Ist erledigt!) 

— Danke schön! 

(Abg. Neuburger: Auf die Begründung 
von Herrn Krammig kann verzichtet 

werden!) 

— Kann verzichtet werden. — Bitte, Herr Abge-
ordneter Horlacher! 

Dr. Horlacher (CDU/CSU): Meine sehr verehrten 
Damen und Herren! Ich bewundere meinen Freund 
Dresbach, daß er sich aus dem Kuchen, den wir 
hier im Parlament der Bevölkerung und uns selber 
zu bieten haben, immer die besten Rosinen her-
aussucht. Die Geschichte ist nämlich praktisch so: 
das Wort von der Verwaltungsvereinfachung be-
geistert alle Leute. Nur ist das, wenn es übertrie-
ben wird, auch ein Standpunkt, der dann über die 
Verhältnisse hinausgeht. Ich bin der Meinung, daß 
man beides berücksichtigen muß, sowohl die Be-
dürfnisse der  Wirtschaft wie auch die Bedürfnisse 
der Verwaltung. 

Lassen Sie mich zu der Durchführung dieser 
Ausnahmepunkte folgendes sagen. Eine gewisse 
Kontrolle wird die Verwaltung auf diesem Gebiet, 
wenn die Anträge jetzt angenommen werden, im-
mer ausüben müssen, weil ja der Zonennahverkehr 
da ist. Es muß festgestellt werden, was über den 
Zonennahverkehr hinausgeht. Wenn ich das schon 
feststelle, kann ich manches andere noch dazu fest-
stellen lassen. Das muß man hier im Zusammen-
hang sehen und darf man nicht voneinander tren-
nen. 

Zur Abstimmung möchte ich sagen: Der Formu-
lierung des Antrags Umdruck 330 „vorausgesetzt, 
daß jeweils bei einer Fahrt nur entweder die zu 
a, b, c oder d genannten Güter befördert werden" 
stimmen wir grundsätzlich zu. Wir können natür-
lich ein Durcheinander der Frachten nicht vertra-
gen, weil sonst die Kontrolle auf diesem Gebiet 
unmöglich ist. Wenn dann von den anderen Anträ-
gen, dem Antrag Ollenhauer oder dem Antrag, den 
ich im Auftrag meiner Freunde gestellt habe, oder 
anderen Anträgen, etwas angenommen wird und 
sobald die Ausnahmeliste insgesamt feststeht, müs-
sen wir das sinngemäß redaktionell bis zur dritten 
Lesung in Ordnung 'bringen. Wir werden uns heute 
darüber schlüssig werden müssen, wie weit die 
Ausnahmeregelung gehen so ll . Daß hier in den 
Transporten immer nur bestimmte Güter zusam-
mengefaßt werden, halte ich für selbstverständlich. 
Nur müssen wir bei den Gütern manches zusam-
menfassen. Das kann ja dann bei der redaktionel

-

len Änderung geschehen. Brotgetreide, Mehl und 
Mühlennachprodukte gehören z. B. zusammen. Aber 
andere Dinge gehören nicht zusammen; ich kann 
Fische nicht mit anderen Dingen zusammen ver-
senden. Das ergibt sich ganz von selber. Mit die-
ser Maßgabe werden wir nach meiner Überzeu-
gung nachher in der Abstimmung vorgehen müssen. 
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Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat der 
Abgeordnete Krammig zum Antrag Umdruck 328*). 

Krammig (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Auf Umdruck 328 wird be-
antragt, in § 12 Abs. 2 eine neue Ziffer 3 einzu-
fügen. Dieser Antrag bedeutet nichts anderes als 
eine Klarstellung des Ausschußbeschlusses. Wir 
waren uns im Ausschuß einig darüber, daß ge-
brauchte Packmittel, die im Werkfernverkehr zum 
Unternehmer zurücktransportiert werden, einem 
ermäßigten Steuersatz unterliegen sollten, und 
zwar in Verbindung mit der Verordnung zur 
Durchführung des Beförderungsteuergesetzes, in 
der gesagt wird, daß dort das halbe Gewicht bei 
der Rückfracht in Ansatz gebracht wird. Wenn 
also in dem Antrag von „1 Pfennig je Tonnen-
kilometer" die Rede ist, dann bedeutet das, daß 
der Steuersatz 1 Pfennig beträgt, daß das halbe 
Gewicht als Besteuerungsgrundlage in Ansatz ge-
bracht wird und daß somit die Rückfracht mit 
1/2 Pfennig pro Tonnenkilometer besteuert wird. 
Ich bitte Sie, diesem Antrag zuzustimmen, weil er 
lediglich eine Klarstellung bedeutet. 

Dann darf ich noch als Berichterstatter zu all 
den Anträgen, die hier zu Ziffer 2 gestellt worden 
sind, bemerken, daß alle Fragen 1m Ausschuß vor-
getragen worden sind und daß der  Ausschuß sich 
nicht hat entschließen können, einer Erweiterung 
der Liste zuzustimmen. Es bliebe also lediglich der 
Antrag auf Umdruck 330**) vom Ausschuß aus zur 
Annahme zu empfehlen, weil dort eine verwal-
tungsmäßige, auch schon im Ausschuß erörterte 
Einschränkung beabsichtigt ist. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat der 
Abgeordnete Mauk. 

Mauk (FDP): Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Ich möchte im Namen 
der Antragsteller den Antrag auf Umdruck 314 
zurückziehen und dafür beantragen, in dem Um-
druck 330 in Ziffer 1 Buchstabe c nach den Worten 
„inländischem Obst" die Worte „und Gemüse" ein-
zufügen. 

Ich gebe zu, daß wir vereinfachen müssen. Es ist 
auch richtig, Herr Kollege Dr. Dresbach,, daß das 
hier so durchgeführt werden sollte. Aber dann 
hätte man konsequent sein müssen und überhaupt 
keine Ausnahmeregelungen aufstellen dürfen. 

(Zustimmung in der Mitte.) 
Wenn man  aber  einige Warenarten hereinnimmt, 
kann man zwei zusammenhängende Begriffe wie 
Frischobst und Gemüse einfach nicht trennen. Ich 
bitte Sie deshalb, dieser einen Ausnahme zuzu-
stimmen. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Weitere Wortmel-
dungen liegen mir zu diesem sachlichen Ausnahme-
gebiet jetzt nicht mehr vor. Da der Paragraph aber 
einheitlich ist, rufe ich jetzt auf Abs. 2 Ziffer 2, 
die die gebietlichen Ausnahmen berührt, dazu idie 
Umdrucke 329, 311, 333 und 310. Wer wünscht das 
Wort? — Zu Umdruck 310***) Abgeordneter 
Glüsing. 

Glüsing (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Der uns vorliegende Ände-
rungsantrag auf Umdruck 310 hat eine Ergänzung 

*) Siehe 73. Sitzung, Anlage 22. 
**) Siehe 73. Sitzung, Anlage 24. 

***) Siehe 73. Sitzung, Anlage 15.  

des § 12 Abs. 2 Ziffer 2 zum Ziel und beinhaltet 
eine geringfügige Erweiterung des Katalogs der 
begünstigten Gebiete. Ich darf mir erlauben, dazu 
folgende Begründung zu geben. Die Auffassung, 
daß Schleswig-Holstein in wirtschaftlicher und 
politischer Hinsicht schon längst den Platz einge-
nommen hat, den Ostpreußen im früheren Deut-
schen Reich hatte, ist nicht nur im Land Schleswig

-

Holstein, sondern, ich hoffe, in der Bundesrepublik 
schon geläufig geworden. Aus dieser Erkenntnis 
haben auch die gesetzgebenden Körperschaften 
des Bundes die Folgerung gezogen und dement-
sprechende Beschlüsse gefaßt. So ist der weitaus 
größte Teil Schleswig-Holsteins in den Kreis der 
begünstigten Gebiete einbezogen worden. Bedauer-
lich und außerordentlich störend ist aber dabei, daß 
ein ganz schmaler Küstenstreifen an der Westküste 
Schleswig-Holsteins von diesen Begünstigungen 
ausgenommen wurde. Dieser schmale Küstenstrei-
fen, der in gewissen Gebieten nur 10 bis 20 km tief 
ist und geographisch gesehen nur etwa ein Viertel 
oder ein Fünftel von Schleswig-Holstein ausmacht, 
ist in seiner Struktur außerordentlich schwach. Die 
jetzige Regelung hat in diesem schmalen Küsten-
streifen zu schwerwiegenden Konkurrenzverschie-
bungen geführt. Die wenigen gewerblichen Be-
triebe, die in den Kleinstädten, von denen die 
größte nicht über 20 000 Einwohner hat, noch vor-
handen sind, haben schon wegen der Marktferne, 
wegen der Verkehrsferne außerordentlich zu leiden 
und befinden sich in einem schweren Existenz-
kampf. 

Bei der Eingliederung dieses Gebietes in den 
vorgelegten Katalog wird es meines Erachtens 
auch nicht den bei solchen Angelegenheiten im-
mer so sehr gefürchteten Berufungsfall geben. 
Denn einmal können die Betriebe, die in diesem 
schmalen Küstenstreifen liegen, nicht nach der 
Nordsee hin ausweichen. Da wird man mit gutem 
Recht sagen: Ja, solche Möglichkeiten haben wir 
auch anderswo in der Bundesrepublik, an den na-
türlichen Grenzen und auch sonst noch an der 
Nordsee. Aber in diesem Gebiet des Westküste 
können einmal die Betriebe nicht nach der Nord-
see hin ausweichen, und nach der anderen Seite 
treffen sie auf eine begünstigte Konkurrenz. 

Ich möchte also betonen — und das scheint mir 
sehr entscheidend zu sein —, daß es bei der Ein-
beziehung dieses schmalen Küstenstreifens abso-
lut nicht den berühmten Berufungsfall geben kann. 
Es ist wirklich eine einzigartige Lage, und die 
Startbedingungen in diesem Gebiet sind absolut 
ungleich. Es sollte uns doch allen miteinander sehr 
daran liegen, für die gesamte Wirtschaft Schles-
wig-Holsteins nach Möglichkeit die gleichen Start-
bedingungen zu erreichen. 

Darf ich an Hand einiger Zahlen noch ganz kurz 
unterstreichen, wie sonst die Lage in diesem schma-
len Küstenstreifen ist. Die Grundsteuer A hat hier 
z. B. die absolut höchsten Hebesätze in der Bun-
desrepublik, und trotzdem werden Sie in dieser 
Gegend kaum einen Gemeindehaushalt finden, der 
ausgeglichen ist. Wenn wir weiter berücksichtigen, 
daß infolge der ungleichen Startbedingungen 
manch ein Betriebsinhaber sich überlegt, ob er sei-
nen Betrieb in andere Gebiete verlagern soll, dann 
ergibt sich daraus die Gefahr, daß das Gewerbe-
steueraufkommen noch geringer wird und die Ver-
hältnisse für die einzelnen Gemeinden noch schwie-
riger werden. 

Nun noch einige Worte zur Lage der Landwirt-
schaft, die hier besonders zu Hause ist. Sicher gibt 



2. Deutscher Bundestag — 74. Sitzung. Bonn, Freitag, den 18. März 1955 	 4063 
(Glüsing) 
es in diesem Gebiet einige gute Marschengegen-
den; aber auch diese Gebiete leiden derzeit noch 
sehr stark darunter, daß die geplanten wasser-
wirtschaftlichen Maßnahmen leider noch nicht 
restlos durchgeführt werden konnten. Wir aner-
kennen auch hier die Hilfe, die in den letzten 
Jahren gerade für dieses Gebiet vom Bund ge-
geben wurde; es bleibt aber noch weiterhin viel 
zu tun übrig. 

Ich darf weiter erwähnen, daß dieses Gebiet 
in den letzten zehn Jahren zeitweilig die höchsten 
Arbeitslosenzahlen des Bundesgebietes überhaupt 
hatte. Von nicht immer ganz wohlwollender Seite 
wird ab und zu behauptet, dieser schmale Küsten-
streifen lebe im wesentlichen doch von einem leb-
haften Bäderverkehr. Das trifft, wenn überhaupt, 
nur zum Teil für die Inseln zu, ist aber für die 
Wirtschaftskraft dieses Streifens absolut nicht ent-
scheidend. Ich meine, hier müßten andere wirt-
schaftliche Faktoren zusammenfließen, und Sie 
haben bei der Abstimmung die Möglichkeit dazu, 
uns diese Chance zu geben. 

Sie können unserem Antrag auch ohne Beden-
ken und ohne Beschwernis zustimmen, weil nach 
den mir zugegangenen Informationen der Minder-
ertrag an Beförderungsteuer aus diesem Gebiet 
durch die Einbeziehung einen Betrag von 100- bis 
150 000 DM ausmacht. Es handelt sich also hier 
mehr um die Bereinigung eines bisher geduldeten 
Schönheitsfehlers oder einer Ungerechtigkeit; diese 
Ungerechtigkeit soll in eine Gerechtigkeit verwan-
delt werden. 

Abschließend darf ich sagen: Sie haben durch 
eine positive Stimmabgabe in unserem Sinn noch 
zugleich die Möglichkeit, eine symbolische Hand-
lung vorzunehmen, indem Sie sich zu dem alten 
schleswig-holsteinischen Wahlspruch bekennen, 
daß Schleswig-Holstein nicht nur politisch, sondern 
auch wirtschaftlich eine Einheit bleibt, es daher 
immer heißen muß „Schleswig-Holstein op ewig 
ungedeelt". 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat der 
Abgeordnete Heye zu den Umdrucken 311*) und 
329**). 

Heye (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Der 19. Ausschuß hat für bestimmte 
Gebiete eine Ermäßigung der Steuer vorgeschlagen. 
Wenn man sich bei dem vorliegenden Gesetzent-
wurf überhaupt dazu versteht, Ausnahmeregelun-
gen einzuführen, dann bitte ich, für das Nordsee-
küstengebiet — wie in dem vorliegenden Um-
druck 311 beantragt wird —, die gleiche Regelung 
wie für das  Zonenrandgebiet vorzusehen. 

Zur Begründung führe ich an: Außer den mehr 
landwärts gelegenen großen Seehäfen ist das 
Küstengebiet im allgemeinen mit Verkehrsverbin-
dungen unzureichend bedacht. Die wirtschaftlichen 
und industriellen Betriebe im Küstengrenzgebiet 
liegen meist abseits von den Industriezentren und 
den großen Landverkehrsadern. Sie müssen deshalb 
hohe Transportkosten aufwenden, um überhaupt 
mit der günstiger gelegenen Konkurrenz wettbe-
werbsfähig zu bleiben. Wenn dieser Gesichtspunkt 
bei der Steuergesetzgebung nicht durch die Schaf-
fung gleicher Startverhältnisse berücksichtigt wird, 

*) Siehe 73. Sitzung, Anlage 16. 
**) Siehe 73. Sitzung, Anlage 23.  

werden Krisen in dem schon von Natur aus indu-
striell benachteiligten Gebiet wie dem Küstengrenz-
gebiet nicht ausbleiben. Diese Krisen werden wahr-
scheinlich zunächst die neu angesiedelten Betriebe 
— oft Flüchtlingsbetriebe — erfassen. 

Ich unterstreiche auch die gestern von meinem 
Parteifreund Müller-Hermann gemachten Ausfüh-
rungen, daß eine Entballung der Industrie aus ver-
schiedenen Gründen zweckmäßig und auch not-
wendig ist. Es wird heute immer wieder versucht, 
die früher industriell schwach besiedelten  Grenz-
gebiete an der Küste durch neue Industrien zu be-
leben. Ich fürchte, daß eine Vernachlässigung der 
im Küstengebiet vorliegenden besonderen Bedin-
gungen die Entballung erschwert. Weiterhin bin 
ich der Auffassung, daß für alle Orte und Betriebe 
in Küstennähe eine Seegrenze den Sektor des vom 
Landverkehr erfaßten Gebietes sehr viel schärfer 
einschränkt als eine Landgrenze. 

Natürlich ist zuzugeben, daß auch im Küsten-
grenzgebiet die wirtschaftliche Situation unter-
schiedlich ist. Das gleiche trifft aber auch für das 
Zonenrandgebiet zu, wo wirtschaftlich sehr ge-
sunde Gebiete, wie Wolfsburg und Schweinfurt, 
neben solchen Gebieten liegen, die auf eine Aus-
nahmebehandlung angewiesen sind. Dennoch wer-
den alle diese Gebiete aus verschiedenen und anzu-
erkennenden Gründen unter dem Begriff Zonen-
randgebiet zusammengefaßt und genießen alle die 
gleichen Vorteile. 

Unter den gleichen Voraussetzungen wie für das 
Zonenrandgebiet wird deshalb für das Nordsee-
küstengebiet eine einheitliche Regelung vorgeschla-
gen. Auch im Küstengebiet befinden sich sehr un-
terschiedlich belastete Wirtschaftsgebiete. Ich nenne 
Wilhelmshaven,  ein wirkliches Notstandsgebiet im 
nördlichen Raum der Bundesrepublik, dessen Wirt-
schaftsgrundlage durch die Auswirkung ,des Krie-
ges völlig zerstört worden ist. Hier sind ganz er-
hebliche und heute noch nicht reparierbare Schäden 
entstanden. Neben Wilhelmshaven liegen aber im 
Küstengebiet ausgesprochene Sanierungsgebiete 
und Bezirke, deren Wirtschaftsgrundlage keines-
wegs besser ist als die mancher Gebiete, für die 
im Ausschußvorschlag eine Steuererleichterung vor-
gesehen ist. 

Unter der Voraussetzung, daß — vielleicht mit 
Ausnahme Berlins und wirklicher Notstands- und 
Sanierungsgebiete — überhaupt Ausnahmen von 
der grundsätzlichen Regelung gemacht werden, 
bitte ich, dem Änderungsantrag auf Umdruck 311 
zuzustimmen und das Küstengrenzgebiet der Nord-
see schon aus Billigkeitsgründen genau so zu be

-handeln wie das Zonenrandgebiet und das in das 
Zonenrandgebiet eingegliederte Ostseeküstengebiet. 

Herr Präsident, darf ich vielleicht den Antrag 
auf Umdruck 329 gleich mitbegründen? 

Vizepräsident Dr. Schneider: Umdruck 329 ist 
mit aufgerufen. 

Heye (CDU/CSU): Ich bitte, im Auftrag meiner 
Kollegen Kortmann und Dr. Conring auch den An-
trag Umdruck 329 begründen zu dürfen. Ich halte 
es durchaus für möglich, daß der Antrag Umdruck 
311 aus grundsätzlichen Erwägungen — aber dann 
nicht allein, sondern zusammen mit allen anderen 
Ausnahmeregelungen — abgelehnt wird. Für die-
sen Fall bitte ich, daß wenigstens für die anerkann-
ten Notstands- und Sanierungsgebiete an der Nord-
seeküste — die Worte „an der Nordseeküste" sind 
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in Umdruck 329 weggelassen; ich bitte, sie ergän-
zen zu dürfen — die Steuererleichterung gewährt 
wird. Ich bitte deshalb im Interesse dieser wenigen 
Gebiete, den Antrag Umdruck 329 für den Fall, 
daß der weitergehende Vorschlag auf Umdruck 311 
zusammen mit anderen abgelehnt wird, anzuneh-
men. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Ich bitte den Abge-
ordneten, uns schriftlich heraufzugeben, was er 
noch abgeändert wissen will. Die Zahl der Ände-
rungsanträge ist so groß, daß wir kaum so durch-
kommen, geschweige denn, wenn auch noch fort-
gesetzt mündlich abgeändert wird. 

Das Wort hat der Abgeordnete Brück zur Be-
gründung des Antrags Umdruck 333*). 

Brück (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine sehr 
geehrten Damen und Herren! Ich habe allmählich 
etwas Furcht, hier überhaupt noch einen Wunsch 
vorzutragen, nachdem so viele Wünsche geäußert 
worden sind und allmählich fast nicht mehr zu 
übersehen ist, was nicht da drin wäre. Gestatten 
Sie mir trotzdem, daß ich Ihnen einen ganz be-
scheidenen Wunsch für ein Gebiet vortrage. Dieser 
Wunsch ist so bescheiden wie die Bevölkerung, 
die in diesem Gebiete wohnt. 

Wenn im Ausschuß einige Ausnahmeregelungen 
für das Zonenrandgebiet, das Frachthilfegebiet und 
das Saarrandgebiet erarbeitet worden sind, so sind 
diese Ausnahmen wohl deshalb geschaffen worden, 
weil in diesen Gebieten Grenzveränderungen ein-
getreten sind, und zum zweiten, weil hier wirt-
schaftlich sehr arme Gebiete sind. Aber Grenz-
veränderungen sind nicht nur im Osten eingetre-
ten, sondern Grenzveränderungen sind gegen den 
Willen der Bevölkerung leider auch im Westen 
eingetreten. Diese Gebiete im Westen an der 
luxemburgischen Grenze, beispielsweise der Kreis 
Bitburg, an der belgischen Grenze leider auch der 
Kreis Prüm, dann der Kreis Schleiden, der Kreis 
Monschau, auch der Kreis Aachen-Land, Geilen-
kirchen-Heinsberg, Kempen und Geldern, sind so-
wieso wirtschaftlich nicht gut dran und haben zum 
Teil auch sehr schlechte Eisenbahnverbindungen. 
Ich darf nur darauf hinweisen, daß beispielsweise 
im Kreise Bitburg mehrere Orte bis zu 30 km von 
der nächsten Bahnstation entfernt liegen, im 
Kreise Prüm über 20 km, im Kreise Schleiden 
ebenfalls und im Kreise Monschau sogar bis über 
40 km, und zwar deshalb, weil die Vennbahn heute 
leider nicht mehr betrieben wind und dadurch wer-
kehrlich immerhin erhebliche Schwierigkeiten ein-
getreten sind. 

Bei der Festlegung der vom Ausschuß vorge-
sehenen Ausnahmen hat sicher der wirtschaftliche 
Gesichtspunkt eine Rolle gespielt. Nun also muß 
man das auch im Westen ganz deutlich sehen: diese 
Gebiete sind wirtschaftlich wirklich arm. Es gilt 
gerade da unten an der luxemburgisch-belgischen 
Grenze das Wort: „Viel Steine gab's und wenig 
Brot." Mit großer Liebe und Mühe sind dort kleine 
Industrien angesiedelt worden, um auch diese Ge-
gend wirtschaftlich etwas zu heben. Da möchten 
wir doch darauf hinwirken, daß die Industrien da 
unten unter keinen Umständen wieder abwan-
dern. Wir möchten dadurch insbesondere auch er-
reichen, daß die überschüssige Bevölkerung, daß 
diese wertvollen Arbeitskräfte in unserem Lande 
bleiben, daß sie nicht in die Nachbarländer gehen. 

*) Siehe Anlage 4. 

Deshalb darf ich Sie bitten, dem Antrag zuzu-
stimmen, wonach in einer Entfernung von 15 km 
entlang der luxemburgisch-belgisch-holländischen 
Grenze, und zwar links des Rheins, die gleiche 
Ausnahme gelten soll, wie sie der Ausschuß für 
die übrigen Gebiete beschlossen hat. 

Ich habe den Mut gehabt, Ihnen diese Bitte noch 
vorzutragen, weil es wirklich der bescheidenste 
Antrag ist, der hier hinsichtlich der Randgebiete 
eingebracht worden ist. 

Ich darf noch einmal zusammenfassen. Unser 
Antrag bezweckt nur, die Abwanderung und die 
Stillegung der kleinen Industrien zu verhindern, 
zweitens den Überschuß an guten Arbeitskräften 
unbedingt dem Inland zu erhalten, und schließ-
lich den Lebensstandard in diesen wirtschaftlich 
schwachen Gebieten auch weiterhin zu heben. 

Deshalb bitte ich Sie herzlich: Stimmen Sie die-
sem bescheidensten Antrag zu. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat der 
Abgeordnete Professor Gülich. 

Dr. Gülich (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Das Anliegen, das Herr Kollege Glü-
sing aus Schleswig-Holstein vorgebracht hat, ist an 
sich sachlich berechtigt. Schleswig-Holstein ist als 
Ganzes ein Sanierungs- und Notstandsgebiet, und 
da ist nicht einzusehen, warum der schmale Kü-
stenstreifen ausgenommen sein soll. Ob allerdings 
die Antragsteller ihr an sich richtiges Ziel jetzt 
mit den richtigen Mitteln verfolgt haben, das ist 
eine andere Frage. Die Probleme sind ja im Aus-
schuß für Finanz- und Steuerfragen erörtert wor-
den, und es war ganz klar, daß eine Fülle von 
weiteren Anträgen hinzukommen würde, wie eben 
der letzte als „allerbescheidenst" bezeichnete An-
trag eingebracht wurde. Zwischen diesem beschei-
densten und den anderen etwas weniger beschei-
denen Anträgen liegen aber sachlich sehr erheb-
liche Unterschiede. Diese Unterschiede hier zu 
prüfen und dem Plenum in der zweiten Lesung 
deutlich zu machen, ist ein außerordentlich schwie-
riges Unterfangen. 

Auch meine Freunde hatten erwogen, in dieser 
Richtung vorstellig zu werden, allerdings unter der 
Voraussetzung, das interfraktionell zu 
tun, weil wir glauben, daß solche landsmannschaft-
liche Anliegen, wenn sie schon im Bundestag 
vorgebracht werden, nicht ohne Fühlungnahme 
mit den Kollegen aus den anderen Fraktionen vor-
gebracht werden sollten. 

(Sehr gut! bei der SPD.) 

Wir sind aber zu dem Ergebnis gekommen, in der 
zweiten Beratung einen solchen Antrag nicht ein-
zubringen, der ja nach den vorausgegangenen Aus-
schußberatungen und den nun zusätzlich gestellten 
Anträgen ohnehin keine Aussicht auf Erfolg hat, 
obwohl ich persönlich, weil ich von der Richtig-
keit der Sache überzeugt bin, ihm zustimmen 
werde. 

Aber wie fragwürdig die Geschichte geworden 
ist, geht aus dem Antrag Umdruck 311 hervor, 
der die Grenze 60 km landeinwärts nehmen will. 
Das mag für einzelne Gebiete richtig sein, aber, 
Herr Kollege Conring, doch nicht generell. Sie 
können doch nicht sagen, daß Sie von der hollän-
dischen Grenze an ein Gebiet von 60 km landein-
wärts ganz schematisch in diese Ausnahmeregelung 
hineinbringen wollen. 
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Zu Schleswig-Holstein sei noch gesagt, daß es 
weitgehend auch an der schleswig-holsteinischen 
Regierung liegt, wie weit die Westküste in Sanie-
rungs-, Notstands- und Frachthilfegebiete ein-
bezogen wird. Erinnern Sie sich an die Bemühun-
gen des Bundesverkehrsministers Seebohm. Er hat 
sich wirklich bemüht, aber man konnte schließlich 
nicht von ihm verlangen, daß er schleswig-holstei-
nischer als Lübke sei. Infolgedessen sind diese 
Dinge so nicht zurechtgekommen. 

Weil es sich um sehr komplizierte Dinge han-
delt, die man im Plenum ohne eingehende Vor-
bereitung nicht behandeln kann, bin ich der Mei-
nung, daß man diese Anträge, nachdem sie vorher 
nicht genügend durchberaten sind, insbesondere 
den Antrag Umdruck 310 — der Antrag Umdruck 
311 ist zu schwierig —, aber auch noch den An-
trag Umdruck 329 der Regierung als Material 
überweisen sollte. Die Regierung ist dann durch-
aus in der Lage, den Gebieten zu helfen, bei 
denen es notwendig ist. 

Ich beantrage also ersatzweise, bei Ablehnung 
der Anträge Umdrucke 310 und 329, diese Anträge 
der Bundesregierung als Material zu überweisen, 
damit der Bundesfinanzminister im Einvernehmen 
mit dem Bundesverkehrsminister prüfen kann, 
welche Erleichterungen diesen Gebieten gewährt 
werden sollen. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat der 
Herr Finanzminister. 

Schäffer, Bundesminister der Finanzen: Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren! Von den 
Herren Vorrednern, die ich gehört habe, hat mich 
am meisten überzeugt der Herr Kollege Dr es

-bach. 
(Beifall und Heiterkeit.) 

Er hat nach meiner Überzeugung das ausgespro-
chen, was ausgesprochen werden mußte, nämlich: 
Wenn ich ein Beispiel haben will, wie Gesetze 
nicht gemacht werden dürfen, dann sind diese 
Ausnahmeanträge in ihrer Summe ein klassisches 
Beispiel dafür. 

(Beifall in der Mitte. — Zurufe rechts.) 

— Meine Herren, entschuldigen Sie! Ich hätte fast 
einen boshaften Wunsch. Wenn ich an Seelenwan-
derung glauben würde, dann würde ich wünschen, 
daß alle diejenigen, die diese Ausnahmeanträge 
stellen, im nächsten Leben in einem Finanzamt 
Sachbearbeiter für Beförderungssteuer werden 
und die Anträge zu vollziehen haben. 

(Heiterkeit und Beifall in der Mitte.) 

Aber nun, meine Herren, etwas zur Sache. Ich 
habe gerade jetzt immer gehört: Man muß „Gebie-
ten" helfen, indem man dem Werkfernverkehr eine 
steuerliche Entlastung gibt. Lassen Sie mich ein-
mal offen etwas aussprechen: Es gibt einen gro-
ßen Teil des Werkfernverkehrs, der überhaupt 
nicht aus betriebswirtschaftlichen Gründen, son-
dern rein aus steuerwirtschaftlichen Gründen ent-
standen ist. 

(Zustimmung in der Mitte.) 

Rechnen Sie doch die Dinge nur nach! Ein gro-
ßer Betrieb schafft sich aus den Gewinnen, die 
er hat, einen Lastkraftwagenpark an. Er weiß 
genau, daß dieser Lastkraftwagenpark Verluste 
bringt, daß man mit der Eisenbahn das Geschäft 
vielleicht besser machen würde. Aber er will Ver

-

luste haben, weil er mit den Verlusten die Ge-
winne aus seinem übrigen Betrieb, die ihm zu groß 
werden, ermäßigen und damit seine Steuer er-
mäßigen kann. 

(Beifall in der Mitte und bei der SPD.) 

Meine Herren, solche Fälle gibt es! Gerade des

-

halb habe ich früher einmal daran gedacht, ob 
es nicht möglich wäre, steuerrechtlich zu errei

-

chen, daß alle diese Werkfernverkehrsunterneh

-

men, die doch eigentlich Unternehm en  sind, 
als eigene juristische Person aufgezogen und da

-

mit steuerlich eigens, getrennt von den übrigen 
Betrieben, zur Veranlagung herangezogen werden. 

(Zuruf von der Mitte: § 5!) 

Ich glaube, das wäre ein Weg, wenn er rechtlich 
durchführbar wäre 

(Erneuter Zuruf von der Mitte: § 5 
Steueranpassungsgesetz!) 

— ich habe den rechtlichen Weg nicht gefunden —, 
um den Mißwuchs, der auf diesem Gebiet ent-
standen ist, abzudämmen. Und, meine Damen und 
Herren, um den Mißwuchs geht es. 

Wenn ich jetzt das erste Beispiel nehme und 
über die Anträge auf Ausnahmen für bestimmte 
Gebiete rede, — meine Damen und Herren, wenn 
ich mir jetzt eine deutsche Landkarte vorstelle 
und wenn ich auf diese deutsche Landkarte alle 
die Gebiete einzeichne, für die Ausnahmen bean-
tragt sind, dann frage ich zunächst: Was bleibt 
dann von Westdeutschland eigentlich übrig? 

(Abg. Schoettle: Ich bringe noch einen 
Antrag für den oberen Hochrhein!!) 

— Nun, ich habe noch auf solche gewartet. Da 
von Notstandsgebieten die Rede ist: ich habe als 
Schulkind z. B. gelernt, daß der Jura ein ausge-
sprochenes Notstandsgebiet ist, daß die Rhön ein 
ausgesprochenes Notstandsgebiet ist, daß Spessart 
und Eifel ausgesprochene Notstandsgebiete sind. 

(Zuruf von der Mitte: Odenwald!) 

Wir wissen alle, daß der liebe Gott diesen Gebie-
ten härtere Böden gegeben hat als anderen, besse-
ren Gebieten. Und jetzt möchte ich fragen: Können 
mir die Antragsteller überhaupt sagen, ob es in un-
serer Gesetzgebung den Begriff „anerkannte Not-
standsgebiete" gibt? Es gibt ja diesen Begriff gar 
nicht. Es gibt den Begriff „Zonenrandgebiet", und es 
gibt den Begriff „Frachthilfegebiet", aber die 
übrigen Begriffe gibt es gar nicht. Gesetze, An-
träge, die mit Begriffen arbeiten, die in der Ge-
setzgebung noch gar nicht existieren, sind an 
sich unvollziehbar. 

Und nun darf ich doch einmal offen sagen:  Was 
 hat das an sich mit dem Gebiet zu tun? Die Be-

steuerung des Werkfernverkehrs ist ein Vorteil 
oder ein Nachteil — je nachdem — eines einzel-
nen B etr iebs. Ich kann mir ein Notstandsgebiet 
vorstellen, in dem ein sehr gewinnbringendes Un-
ternehmen mit einem recht großen Werkfernver-
kehr vorhanden ist. Ich möchte es fast als Regel 
aufstellen: Je größer der Werkfernverkehr eines 
Betriebes ist, um so gewinnbringender wird ver-
mutlich das Unternehmen sein. 

(Abg. Stücklen: Das kommt auch vom 
Werkfernverkehr!) 

— Helfe ich also dem „Gebiet", helfe ich etwa 
dem „Mittelstand"? Meine Überzeugung ist eine 
gegenteilige: Ich will Mittelstandspolitik in dem 
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Sinne treiben, daß diese Transporte auf den ge-
werblichen Fernverkehr übergehen. Ich würde es 
als Mittelstandspolitik werten, daß, sagen wir, 
z. B. die große Brauerei nicht steuerliche Begün-
stigung für Betriebsarten erhält, die sich die kleine 
Brauerei einfach nicht leisten kann. 

(Abg. Dr. Vogel: Sehr richtig!) 

Die Mittelstandspolitik besteht doch nicht darin, 
daß ich diejenigen bevorzuge, die ein großes Un-
ternehmen haben und sich mit dem Großunter-
nehmen besondere Betriebsarten leisten können. 
Das hat doch mit Mittelstandspolitik gar nichts 
zu tun. 

Deshalb habe ich schon im Ausschuß überhaupt 
Bedenken gegen gebietliche Ausnahmen geäußert. 
Wenn aber jetzt noch jeder meint, er würde in 
seiner Heimat einen Vorwurf erhalten, wenn er 
nicht auf die spezielle Notlage seines Heimat-
bezirks hingewiesen und infolgedessen hier einen 
Antrag gestellt hätte, dann muß ich sagen: dann 
wird das ganze Gesetz unvollziehbar, und es bleibt 
wirklich nur ein Restdeutschland von dem West-
deutschland für die normale Gesetzgebung übrig. 
Ich bitte also, alle die Anträge, auch soweit sie 
sich auf Schleswig-Holstein beziehen — ich habe 
ein Herz für Schleswig-Holstein —, abzulehnen. 
Es läßt sich ja gar nicht abgrenzen. Das  öst-
liche Schleswig-Holstein ist ohnehin begünstigt, 
weil es Zonenrandgebiet bzw. Frachthilferaum ist. 
Das westliche mag vielleicht deswegen mit etwas 
Neid auf das östliche sehen. Aber das ist kein 
Grund für den Gesetzgeber, zumal das westliche 
Schleswig-Holstein meiner Unterrichtung nach 
ausgezeichnete Bahnverbindungen hat. Außerdem 
würde sich dadurch der Zustand ergeben, daß ich 
praktisch damit ein ganzes Land von einer be-
sonderen Steuer ausnehme. Warum die „Küste" 
deswegen, weil sie Küste ist, einen Anspruch dar-
auf haben soll, hier Ausnahmen zu erhalten, ist 
mir überhaupt nicht recht verständlich und scheint 
mir der inneren Logik zu entbehren. Infolgedes-
sen würde ich bitten, unter keinen Umständen 
über das, was der Ausschuß hinsichtlich der ge-
bietlichen Bevorzugung beschlossen hat, hinaus-
zugehen und alle diese Anträge abzulehnen. 

Was nun die sachlich en  Ausnahmen betrifft, 
so muten Sie der Verwaltung etwas völlig Un-
mögliches zu, wenn Sie verlangen, daß sie nach-
prüft und überwacht, ob die Transporte sich auf 
die und die Artikel bezogen haben. Dann müßten 
Sie mindestens anordnen, wie es im Antrag Um-
druck 330 vorgesehen ist, daß nur in den Fällen 
eine Steuerbegünstigung in Frage kommt, in denen 
der Transport sich ausschließlich auf eine begün-
stigte Ware erstreckt. Sonst ist jede Überwachung 
praktisch unmöglich. 

Es wäre überhaupt von Anfang an richtig ge-
wesen, wenn man eine Begünstigung will, sie auf 
die Fälle zu beschränken, in denen irgendeine 
Ware in Spezialfahrzeugen befördert wird und be-
fördert werden muß, 

(Abg. Dr. Dollinger: Ein vernünftiger Satz!) 

wie es z. B. bei Milch usw. der Fall ist. Das hätte 
einen inneren Sinn. Aber all das andere geht über 
das Vernünftige, Zweckmäßige weit hinaus und er-
schwert der Verwaltung die Arbeit so, daß sie 
praktisch undurchführbar ist. Meine Damen und 
Herren, wenn wir Gesetze machen, die wegen 
ihrer Ausnahmen zum Mißbrauch und zum Betrug 

förmlich aufreizen, haben wir, auch was die 
Steuermoral betrifft, keine gute Arbeit geleistet. 

(Beifall bei Abgeordneten aller Fraktionen). 

Ich würde deshalb dringend bitten, diese Aus-
nahmen möglichst einzuschränken und sich etwa 
im Rahmen dessen zu halten, was der Ausschuß-
beschluß vorschlägt; vielleicht mit dem Antrag 
Umdruck 330, der in gewissem Sinne eine Verbes-
serung des Ausschußbeschlusses darstellt. Aber ich 
darf einen Vorbehalt für die dritte Lesung machen. 
Wir haben auch in diesen Anträgen immer den Be-
griff „inländisches" Obst und „inländische" Erzeug-
nisse. Sie wissen, daß die ganzen Verhandlungen, 
die heute auf handelspolitischem Gebiet sowohl in 
den europäischen Ländern wie weit darüber hinaus 
im Weltrahmen stattfinden, grundsätzlich immer 
davon ausgehen, daß alle Diskriminierungen zwi-
schen inländischer und ausländischer Ware auf 
steuerlichem und auf sonstigem Gebiet vermieden 
werden sollen. 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU.) 

Es wäre hier kein Verstoß gegen die Gesetzgebung, 
weil eine ausdrückliche Vorschrift nicht besteht; 
aber dem Geist des internationalen Verkehrs ent-
spricht es nicht, in der Steuer zwischen inländischer 
und ausländischer Ware zu unterscheiden. Ich bin 
mir ganz genau bewußt, daß, wenn ich das betone, 
das Interesse an der Steuerbegünstigung, sagen wir 
einmal, nicht mehr so stark sein wird, weil man 
ja auf diesen Gebieten die Einfuhr und Durchfuhr 
ausländischer Waren nicht gefördert sehen will. 
Aber ich muß auf die Schwierigkeit hinweisen und 
würde deshalb bitten, wenn man sich heute für 
die  Fassung des Ausschusses und des Antrags Um-
druck 330 entschließt, sich zwischen zweiter und drit-
ter Lesung noch einmal zu überlegen, ob das Wort 
„inländisch" bleiben kann oder ob wir einen ande-
ren Begriff dafür finden müssen. 

Also, meine Damen und Herren, ich wäre sehr 
erfreut, wenn die Ausnahmen wirklich eine Aus-
nahme, d. h. zahlenmäßig klein, bleiben und nicht 
über den Rahmen der Ausschußfassung hinaus-
gehen würden. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat der 
Abgeordnete Schneider (Bremerhaven). 

Schneider (Bremerhaven) (DP): Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Nach diesem Appell des 
Herrn Bundesfinanzministers an die Vernunft des 
Hauses möchte ich den Antrag stellen, über die 
vorliegenden Änderungsanträge — außer Umdruck 
330 — hinwegzugehen und die Ausschußvorlage 
wiederherzuste llen. 

(Beifall bei der CDU/CSU. — Abg. Kram

-

mig: Bravo, Herr Schneider! — Abg. Seuf

-

fert: Es muß doch abgestimmt werden! 
Was soll denn der Unfug?!) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat der 
Abgeordnete Körner. 

Körner (GB/BHE): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Im Prinzip kann ich den Ausführun-
gen des Herrn Bundesfinanzministers zustimmen. 
Aber, Herr Bundesfinanzminister, meine Anfrage 
ist nicht beantwortet. Die Frage lautete: Wo liegt 
die „Klingelgrenze" der Belastung, und ab wann 
beginnt der große Druck dieser Ausnahmegenehmi- 
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gongen? Das war das, was wir ja im Ausschuß als 
den springenden Punkt bezeichneten. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat der 
Herr Bundesfinanzminister. 

Schäffer, Bundesminister der Finanzen: Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren! Herr Kol-
lege, ich wollte Ihrer Anfrage nicht ausweichen. 

(Abg. Körner: Ja, ja!) 

Verzeihen Sie, wenn ich sie nicht ausdrücklich be-
antwortet habe. Inhaltlich habe ich sie eigentlich 
beantwortet. Zunächst einmal darf ich feststellen, 
daß über die Höhe der Besteuerung des Werkver-
kehrs ja in zweiter Lesung schon abgestimmt ist 
und infolgedessen eine Änderung an  sich nur in 
der dritten Lesung möglich wäre. Ich hatte mich 
hier nur über die Ausnahmeanträge zu äußern. 
Aber, Herr Kollege, wenn ich die Überzeugung ge-
habt hätte, daß bei einem Satz von drei, vier Pfen-
nigen überhaupt kein Ausnahmeantrag gestellt 
würde und daß das der Preis ist, um den man 
einen niederen Satz sozusagen konzediert, dann 
wäre darüber vielleicht einmal zu reden gewesen. 
Aber obwohl über drei Pfennig praktisch debat-
tiert worden ist, sind die Ausnahmeanträge doch 
gekommen. Und wenn ein Ausnahmeantrag 
kommt, ist es psychologisch ganz notwendig, daß 
Dutzende von Ausnahmeanträgen nachkommen. 

(Abg. Dr. Vogel: Sehr richtig! — Abg. 
Körner: Wie sieht es denn bei fünf Pfen

-

nig aus?) 

Deshalb habe ich Ihnen ,erwidert — ich erinnere 
daran —, daß ein Teil des Werkfernverkehrs, ins-
besondere der Mißwuchs des  Fernverkehrs nicht 
aus betriebswirtschaftlichen, sondern aus rein 
steuerlichen Überlegungen geboren wor-
den ist. 

(Beifall in der Mitte.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Meine Damen und 
Herren, weitere Wortmeldungen liegen mir nicht 
mehr vor. Ich schließe die Beratung zu dem aufge-
rufenen § 12 in seiner Gesamtheit. 

Das Wort zur Abstimmung hat der Abgeordnete 
Wellhausen. 

Dr. Wellhausen (FDP): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Der weitestgehende Antrag 
ist der des Herrn Schneider. Ich halte es geschäfts-
ordnungsmäßig für durchaus zulässig, über ihn, 
und zwar zuerst über ihn, abzustimmen, d. h. über 
den  Antrag, alle Anträge bis ,auf Umdruck 330 ab-
zulehnen. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat der 
Abgeordnete Seuffert. 

Seuffert (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich halte das eben vorgeschlagene 
Verfahren, d. h. den Antrag des Kollegen Schnei-
der, für geschäftsordnungsmäßig unmöglich. Es 
liegt eine Reihe von Anträgen vor. Über diese An-
träge muß abgestimmt werden. Wenn jemand den 
Antrag stellt, die Anträge abzulehnen, so kann 
er dies selbstverständlich; aber das heißt doch 
nicht, daß jetzt alle Anträge en bloc abgestimmt 
werden können. Ich halte, wenn ich mir diese Be-
merkung gestatten darf, nur ein Verfahren für 
möglich, Herr Präsident, nämlich daß Sie über die  

vorgeschlagenen Einfügungen in die Liste zu 
Abs. 2 Ziffer 1 einzeln abstimmen lassen, wobei 
wir natürlich über die Dinge, über die Einigkeit 
besteht und die schon vom Ausschuß beschlossen 
worden sind, nicht mehr abzustimmen brauchen. 
Die streitige Liste beginnt also praktisch mit dem 
inländischen Gemüse in dem Änderungsantrag 
Umdruck 312. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Meine sehr verehr-
ten Damen und Herren! Ich frage den Abgeord-
neten Schneider (Bremerhaven), damit wir uns 
nicht mißverstehen, noch einmal: Mit Ihrem An-
trag, alle anderen Änderungsanträge — so haben 
Sie formuliert — zu diesem engen Sachgebiet, was 
die gebietlichen und die sachlichen Ausnahmen an-
belangt, abzulehnen, wollten Sie doch sagen, daß 
über keine anderen Änderungsanträge, die noch 
vorliegen, abgestimmt werden soll? 

(Zuruf: Einschließlich seines eigenen! —
— Weitere Zurufe.) 

— Mit Ausnahme des Umdrucks 330. 

(Abg. Schneider [Bremerhaven]: Und 328!) 

— Und 328. Also bleibt 328? 

(Abg. Schneider [Bremerhaven] : 328 und 
330!) 

— Das heißt zu deutsch: der Abgeordnete Schnei-
der (Bremerhaven) stellt im Sinne des § 29 der Ge-
schäftsordnung bezüglich aller anderen Umdrucke 
den Antrag auf Übergang zur Tagesordnung. 

(Abg. Schneider [Bremerhaven]: Jawohl!) 

Diesen Antrag zu stellen ist jederzeit möglich. 
§ 29 lautet: 

Der Antrag auf Übergang zur Tagesordnung 
kann jederzeit bis zur Abstimmung gestellt 
werden und bedarf keiner Unterstützung. Wird 
ihm widersprochen, so ist vor der Abstimmung 
ein Redner für und ein Redner gegen den An-
trag zu hören  

Ich denke, es ist schon dafür und dagegen gespro-
chen worden. — Andernfalls erteile ich noch ein-
mal das Wort für einen Redner dafür und für 
einen dagegen. — Ich erteile das Wort dem Abge-
ordneten Seuffert als Gegenredner. 

Seuffert (SPD): Nachdem der Herr Präsident 
soeben auf § 29 der Geschäftsordnung Bezug ge-
nommen hat, möchte ich sagen, daß ich es nicht nur 
für neu, sondern auch für falsch und unzulässig 
halte, etwas Derartiges in einer zweiten Lesung 
einzuführen. Über Anträge in der zweiten Bera-
tung muß abgestimmt werden, und man kann nicht 
en bloc über solche Anträge zur Tagesordnung 
übergehen. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Ich erlaube mir, 
anderer Meinung zu sein, Herr Abgeordneter. Ich 
erinnere an den Fall des Kindergeldgesetzes, wo 
meine Fraktion nicht nur einen Änderungsantrag 
gestellt, sondern einen kompletten Initiativgesetz-
entwurf vorgelegt hatte, und selbst über diesen 
kompletten Initiativgesetzentwurf ist das Haus auf 
Antrag damals zur Tagesordnung übergegangen. 

(Abg. Seuffert: Dürfte kaum in der zweiten 
Lesung gewesen sein!) 

— Auch in der zweiten Lesung! Ich bitte das im 
Protokoll nachzuprüfen. Ich will mich darüber 
nicht verbreitern, aber das ist das Faktum. Der 
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Herr Präsident hat damals so entschieden. Deshalb 
bin ich der Meinung, daß der Antrag Schneider 
(Bremerhaven) nicht gegen Geist und Sinn des § 29 
der Geschäftsordnung verstößt, und da er der 
weitestgehende ist, im übrigen auch über Anträge 
auf Übergang zur Tagesordnung vor allen Ände-
rungsanträgen abzustimmen ist, halte ich mich an 
die Geschäftsordnung, wenn ich diesen Antrag 
Schneider (Bremerhaven) über alle Änderungs-
anträge, sowohl sachlicher wie gebietlicher Art, zur 
Tagesordnung überzugehen, jetzt abstimmen lasse, 
mit Ausnahme der  Umdrucke 328 und 330. Wer 
diesem Antrag zuzustimmen wünscht, den bitte ich 
um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltun-
gen? — Wir sind uns nicht einig; wir müssen aus-
zählen. 

(Die Abgeordneten verlassen den Saal.) 

Ich bitte, mit der Auszählung zu beginnen. 

(Wiedereintritt und Zählung.) 

Ich bitte, die Türen zu schließen. — Die Aus-
zählung ist beendet. 

Meine Damen und Herren, ich gebe das  Ergebnis 
der Abstimmung bekannt: mit Ja haben gestimmt 
176, mit Nein 209, enthalten haben sich 4. Damit 
ist der Antrag auf Übergang zur Tagesordnung ab-
gelehnt. 

Wir kommen nunmehr zur Sachabstimmung 
über die einzelnen Umdrucke. Sie werden ja mit 
mir verstehen, daß es nicht ganz einfach ist, da 
durchzukommen. Ich bitte das Haus, mir dann viel-
leicht etwas behilflich zu sein. 

Der weitestgehende Antrag scheint mir Umdruck 
312 der Fraktion der SPD zu sein. 

(Abg. Seuffert: Zur Abstimmung!) 

- Zur Abstimmung Herr Abgeordneter Seuffert! 

Seuffert (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich habe vorhin schon zur Abstim-
mung angeregt und möchte das beantragen, über 
die einzelnen Punkte des Antrags Umdruck 312, 
die nicht in der Ausschußfassung bereits enthalten 
sind, also von „inländischem Gemüse" ab, einzeln 
abzustimmen. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Ich darf dem Hause 
bekanntgeben, daß der gleiche Antrag heute mor-
gen schon von dem Abgeordneten Schneider 
(Bremerhaven) gestellt worden war. Ich wäre also 
schon gehalten gewesen, so zu verfahren. Es ist 
selbstverständlich, daß wir über das, was der Aus-
schuß schon vereinbart hat und mit dem alle ein-
verstanden sind, nicht noch einmal abzustimmen 
brauchen. 

Ich beginne also mit der Abstimmung über Um-
druck 312*) mit den zusätzlichen Sachausnahmen, 
und zwar Gegenstand nach Gegenstand. Ich unter-
stelle das Einverständnis des Hauses. 

Wer dafür ist, daß in die Ausnahmeliste auch 
.,inländisches Gemüse" aufgenommen wird, den 
bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — 
Das erste war die Mehrheit, dem Antrag ist statt-
gegeben. 

Ich komme zu „Nahrungsfetten". Wer dem zu-
stimmen will, den bitte ich um ein Handzeichen. 
— Gegenprobe! — Enthaltungen? — Das zweite 
war die Mehrheit; abgelehnt. 

*) Siehe 73. Sitzung, Anlage 17. 

Schlachtvieh! Wer dem zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! 
— Enthaltungen? — Das zweite war  die Mehrheit; 
abgelehnt. 

Fleisch und Fleischwaren! Wer zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um ein Handzeichen. — 
Gegenprobe! — Enthaltungen? — Das zweite ist 
die Mehrheit; abgelehnt. 

Inlandgetreide! Wer zuzustimmen wünscht, den 
bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — 
Enthaltungen? — Das zweite ist die Mehrheit; ab-
gelehnt. 

Damit ist der Antrag auf Umdruck 312 insoweit 
abgelehnt. Aus ihm ist nur „inländisches Gemüse" 
übernommen, so daß ich vorschlage, daß wir das 
in die Ausnahmeliste des Antrags auf Um-
druck 330, den wir hernach bekommen, noch ein-
fügen. Das deckt sich dann auch mit einem be-
reits gestellten Antrag des Abgeordneten Mauk. — 
Der  Antrag Umdruck 314*) ist zurückgezogen, 
325**) ebenfalls. 

Ich lasse jetzt zuerst abstimmen über den An-
trag Horlacher auf Umdruck 327***). 

(Abg. Stücklen: Mit dem Zusatz!  
Abg. Seuffert: 332?) 

— Der Antrag Umdruck 332 kommt dann noch; 
ich will ihn vor den Antrag Umdruck 330 nehmen, 
weil er diesen dann umgestalten würde. 

(Abg. Stücklen: Mit dem Zusatz!) 
— Der Antrag Horlacher ist ergänzt; ich mache 
ausdrücklich darauf aufmerksam, daß hinter den 
Worten „Mehl und Mühlennachprodukten" einge-
schaltet werden soll „sowie von Bier". — Zur Ab-
stimmung Herr Abgeordneter Seuffert! 

Seuffert (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich bitte, auch bei diesem Antrag über 
die einzelnen Produkte, die genannt sind, einzeln 
abstimmen zu wollen. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Ich weiß nicht, ob 
das sehr klug ist, Herr Abgeordneter Seuffert. 
Denn hier wird ja nicht nur eine Sachregisteraus-
nahme aufgestellt. sondern diese Ausnahme soll 
in Verbindung mit einer Entfernungsbegrenzung 
vorgesehen werden. Das ist natürlich etwas voll-
ständig anderes. 

(Abg. Seuffert: Aber, Herr Präsident, es 
wird Leute geben, die der Entfernungs

-

begrenzung für Brotgetreide zustimmen 
werden  und  für Mehl nicht! — Abg. Dr. 

Horlacher: Zur Abstimmung!) 

— Zur Abstimmung Herr Abgeordneter Horlacher! 

Dr. Horlacher (CDU/CSU): Meine sehr verehrten 
Damen und Herren! Ob es mir jetzt gefällt oder 
nicht, ich halte mich an die Geschäftsordnung. 
Wenn einer nach der Geschäftsordnung beantragt, 
daß über einzelne Punkte abgestimmt wird, wird 
getrennt abgestimmt. Bei den drei Punkten, um 
die es sich handelt, gehören natürlich inländisches 
Brotgetreide, Mehl und Mühlennachprodukte zu-
sammen. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist 
Bier, und der dritte Punkt ist das  Vieh. Bei allen 
diesen Punkten sind die 100 Kilometer unterstellt. 
Ich bitte dann, so abzustimmen. 

*) Siehe 73. Sitzung, Anlage 18. 
**) Siehe 73. Sitzung, Anlage 21. 

***) Siehe Anlage 2. 
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Vizepräsident Dr. Schneider: Wir stimmen in der  
Weise ab, wie es jetzt beantragt ist. Ich rufe also  
auf Beförderung von inländischem Brotgetreide,  

Mehl und Mühlennachprodukten.  

(Abg. Seuffert: Nein, einzeln! — Abg.  
Neuburger: Er hat gesagt: zusammen!)  

— Der Antragsteller hat ausdrücklich gesagt, daß  

er darüber das als einen Sachinbegriff abgestimmt  
wissen will. Ich stelle also zur Abstimmung Brot-
getreide, Mehl und Mühlennachprodukte. Wer dem  
zuzustimmen wünscht, den bitte ich um ein Hand-
zeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — Das  

zweite war die Mehrheit; abgelehnt.  

Ich rufe auf die Worte „sowie von Bier". Wer  
dem zuzustimmen wünscht, den bitte ich um ein  
Handzeichen. — Gegenprobe! — 

(Große Heiterkeit.)  

Mit überwiegender Mehrheit abgelehnt.  

(Anhaltende Heiterkeit und Beifall.)  

Nun die Worte „von Vieh in Spezialfahrzeugen".  
Wer dem zuzustimmen wünscht, den bitte ich um  

ein Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen?  
— Das zweite war die Mehrheit; abgelehnt. 

Dann brauche ich ja wohl, da ein Sachinhalt 
von Beförderungsgütern nicht übriggeblieben ist, 
über die Weite der Beförderungsstrecke nicht 
mehr abstimmen zu lassen. Damit ist der Um-
druck 327 erledigt. 

Es bleibt jetzt abzustimmen über Umdruck 328, 
nach dem in § 12 Abs. 2 folgende Ziffer 3 ein-
gefügt werden soll: 

3. bei der Beförderung von gebrauchten Pack-
mitteln, soweit sie zurück zum Unterneh-
mer befördert werden, auf 1 Pfennig je 
Tonnenkilometer. 

Wer diesem Antrag auf Umdruck 328 zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um ein Handzeichen. — 
Gegenprobe! — Enthaltungen? — Bei, wie ich 
sehe, einer oder zwei Enthaltungen angenommen. 

Dann komme ich jetzt zur Abstimmung — weil 
das vorausgehen muß — über den Antrag auf 
Umdruck 332, wo noch eine Sachausnahme, näm-
lich für Tageszeitungen gewünscht wird. Wer dem 
Antrag auf Umdruck 332 zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! 
— Enthaltungen? — Mit überwiegender Mehrheit 
abgelehnt. 

Dann komme ich zu Umdruck 330*) als der ab-
schließenden Abstimmung zu diesem Gebiet und 
kann unterstellen, daß jetzt hinter „inländischem 
Obst" durch die vorherige Abstimmung „inlän-
dischem Gemüse" mit eingefügt ist. Wer dem An-
trag auf Umdruck 330 in dieser veränderten Form 
zuzustimmen wünscht, den bitte ich um ein Hand-
zeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — Das 
erste war die Mehrheit; Umdruck 330 ist ange-
nommen. 

Ich lasse jetzt abstimmen über die gebietlichen 
Ausnahmeanträge, wie sie hier vorliegen. 

Umdruck 310**). — Wer ihm zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um ein Handzeichen. — 
Gegenprobe! — Enthaltungen? — Das zweite war 
die Mehrheit; ist abgelehnt. 

*) Siehe 73. Sitzung, Anlage 24. 
* 0 ) Siehe 73. Sitzung, Anlage 15. 

Ich rufe auf Umdruck 311***). — Wer ihm zuzu-
stimmen wünscht, den bitte ich um ein Handzei-
chen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — Mit 
überwiegender Mehrheit abgelehnt. 

Ich rufe jetzt auf Umdruck 329****) weil er 
gegenüber dem Umdruck 311 ein einschränkender 
Antrag ist. Der Antragsteller hat ihn noch da-
durch verändert, daß er beantragt hat, unter Buch-
stabe a hinter die Worte „Notstands- und Sanie-
rungsgebieten" „an der Nordseeküste" einzufügen. 
Wer dem Antrag auf Umdruck 329 zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um ein Handzeichen. — 
Gegenprobe! — Enthaltungen? — Mit großer 
Mehrheit abgelehnt. 

Ich rufe Umdruck 333*) auf. Wer ihm zuzustim-
men wünscht, den bitte ich um ein Handzeichen. 
— Gegenprobe! — Enthaltungen? — Mit großer 
Mehrheit abgelehnt. 

Nun liegt ein Antrag des Herrn Abgeordneten 
Professor Gülich vor, die beiden Anträge auf den 
Umdrucken 310 und 329, wenn sie hier im Ver-
fahren abgelehnt werden sollten, vorsorglich der 
Bundesregierung als Material zu überweisen, um die Sachanliegen dort nachprüfen zu können. Wer 

diesem Antrag des Abgeordneten Gülich zuzustim

-

men wünscht, den bitte ich um ein Handzeichen.  

— Gegenprobe! — Enthaltungen? — Angenommen.  

Meine Damen und Herren, dann kommen wir  

zur Abstimmung über § 12 mit den Änderungen,  
die eben beschlossen worden sind. Wer dem § 12  

in dieser Fassung zuzustimmen wünscht, den bitte  

ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthal-
tungen? — Bei einer Gegenstimme und einer Ent-
haltung verabschiedet.  

Ich rufe Ziffer 7 des Gesetzes auf, § 24, dann die  

Art. 2, 3. — Hier mache ich darauf aufmerksam,  

daß in Art. 3 Abs. 1 Ziffer 2 vom Ausschuß eine  
redaktionelle Verdeutlichung vorgeschlagen wird,  

indem nämlich hinter dem Wort „Härtefällen" die  
Worte „insbesondere in verkehrsfernen Gebieten"  

eingefügt werden sollen, so daß es jetzt heißt:  

. . . der Besteuerung und zur Beseitigung von  

Unbilligkeiten in Härtefällen, insbesondere in  
verkehrsfernen Gebieten, erforderlich ist, . . .  

Ich rufe Art. 4 in der Fassung des Ausschusses  

auf. Wer diesen soeben aufgerufenen Paragraphen  

und Artikeln zuzustimmen wünscht, bitte ich um  
ein Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen?  

— Mit großer Mehrheit verabschiedet.  

Wir kommen nunmehr zu einem anderen Teil  
des Gesetzes, und zwar zu Abschnitt III, Änderung  
des Mineralölsteuergesetzes. Ich rufe Art. 1 auf.  
Hierzu liegt ein Änderungsantrag auf Umdruck  
315**) vor. Soll er begründet werden? — Bitte,  

Herr Abgeordneter Mauk.  

Mauk (FDP): Herr Präsident! Meine sehr verehr-
ten Damen und Herren! Dieser Umdruck 315 ent-
hält eine ganze Menge Zahlen, aus denen nicht  
ohne weiteres  der  Zweck des Antrages zu ersehen  
ist. Mit dem Antrag soll erreicht werden, den  

Dieselkraftstoff nicht in der vollen Höhe von  
10 Pf, sondern nur mit 8 Pf. zu besteuern  

***) Siehe 73. Sitzung, Anlage 16. 
****) Siehe 73. Sitzung, Anlage 23. 

*) Siehe Anlage 4.  
**) Siehe Anlage 6.  
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(Mauk) 
und dafür die Benzinsteuer um weitere 2 Pf zu er-
höhen. Anstatt also beim Dieselkraftstoff 10 Pf 
nach ,dem Ausschußantrag nunmehr nur 8 Pf, und 
beim Vergaserkraftstoff anstatt 2 Pf nunmehr 4 Pf. 

Für viele, die diesen Gesetzentwurf, wie er vom 
Ausschuß zurückgekommen ist,  gesehen haben, ist 
es unverständlich, daß man die ganze Belastung 
dem Dieselkraftstoff zuschiebt. 

(Zuruf rechts: Tun wir ja gar nicht!) 

Sie wissen, daß insbesondere die Wirtschaft im 
Lastkraftwagenverkehr heute nur mit Dieselkraft-
wagen fahren kann. Die im Gesetz vorgesehenen 
Änderungen der Kraftfahrzeugsteuer für die Lkws 
erhöhen bei den schweren Lastwagen die Steuer 
auf das Zwei- bis Dreifache. Darüber hinaus muß 
nach Erhöhung des Beförderungsteuersatzes für 
den Tonnenkilometer auf 3 Pf für den Werkfern-
verkehr nunmehr das Dreifache bezahlt werden. 
Ich glaube, es wäre nicht mehr als recht und billig, 
wenn man beim Dieselkraftstoff wenigstens eini-
germaßen einen Ausgleich durchführte. Auch diese 
Erhöhung würde gegenüber dem bisherigen Zu-
stand eine Verteuerung um 25 % bedeuten. 

Wie steht es dagegen mit dem Vergaserkraft-
stoff? Wir haben dort vor einiger Zeit eine Preis-
ermäßigung von 2 Pf erlebt; nur diese Preisermä-
ßigung soll nun wieder aufgefangen werden. Ich 
glaube, die Vergaserkraftstoffindustrie, die vor 
einiger Zeit eine Preisermäßigung vornehmen 
konnte, müßte heute durchaus in der Lage sein, 
auch die 2 Pf, die ich vorschlage, zu tragen. Aus 
einem Vergleich zu anderen Ländern wird ersicht-
lich, daß beispielsweise in Belgien der Dieselkraft-
stoff nur 34 % des Benzinpreises kostet, in Dane-
mark nur 39 %, in Österreich und in Frankreich 
nur 56%. Bei uns kostete er bisher 64 %, und bei 
der neuen Preiserhöhung wird er sogar 80 % des 
Vergaserkraftstoffs kosten. Wir stehen also mit 
Abstand an der Spitze. Das sind Zahlen, die 
nicht bestritten werden können. Ich bin nach wie 
vor der Meinung, daß wir hier einen Akt der Ge-
rechtigkeit vollziehen müssen. Der Herr Bundes-
finanzminister kommt dabei nicht schlechter, son-
dern im Gegenteil besser weg; denn 2 Pf Preis-
erhöhung beim Vergaserkraftstoff bringen mehr 
ein, als die Ermäßigung von 2 Pf beim Diesel-
kraftstoff wegnimmt. 

Ich bin, wie bereits erwähnt, der Meinung, daß 
der Personenkraftwagenfahrer nicht belastet zu 
werden braucht. Vielmehr könnten diese 2 Pf von 
der Mineralölindustrie aufgefangen werden. Ich 
habe kürzlich gehört, die Zapfstellen, die  wir in 
Deutschland haben. seien heute nur mit 0,398 % 
ausgenützt. Trotz dieser schwachen Ausnutzung 
schießen täglich neue Tank- und Zapfstellen wie 
die Pilze aus dem Boden. Ich glaube, man könnte 
nun etwas zurückhalten und die Mittel, die hier 
dauernd neu investiert werden, zur Verbilligung 
des Vergaser- oder Dieselkraftstoffs verwenden. 
Eine Tankstelle, die theoretisch 24 Stunden am Tag 
in Gang sein kann, wird bei dem derzeitigen Stand 
der deutschen Zapfstellen nur 5,75 oder 5,76 Minu-
ten benutzt. Ich glaube, auf ,diesem Gebiet könnte 
etwas zugunsten der Verbilligung des Kraftstoffs 
getan werden. 

(Zuruf rechts: Woher haben Sie denn die 
Zahlen?) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat der 
Abgeordnete Neuburger. 

Neuburger (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Wenn von den vielen Ände-
rungsanträgen, die hier eingebracht und begründet 
wurden, einer wirklich unbegründet ist und jeder 
sachlichen Berechtigung entbehrt, so ist es dieser. 
Ich bitte daher das Hohe Haus, diesen Antrag ab-
zulehnen und es bei den Ausschußbeschlüssen zu 
belassen. 

(Beifall in der Mitte und links.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat der 
Abgeordnete Schneider (Bremerhaven). 

(Abg. Schneider [Bremerhaven] : Ich ver

-

zichte!) 

— Verzichtet! — Weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Ich schließe die Beratung. 

Wir kommen zur Abstimmung. Wer dem Um-
druck 315 Ziffer 1 zuzustimmen wünscht, bitte ich 
um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltun-
gen? — Mit großer Mehrheit gegen die Stimme des 
Antragstellers und bei einer Enthaltung abgelehnt. 
Ich komme dann zur Abstimmung über Art. 1 in 
der Ausschußfassung. Wer dem zuzustimmen 
wünscht, bitte ich um ein Handzeichen. — Gegen-
probe! — Enthaltungen? — Gegen eine Stimme an-
genommen. 

Ich rufe auf Art. 2. Wird das Wort gewünscht? 
— Das ist nicht der Fall. Ich schließe die Beratung. 
Wer zuzustimmen wünscht, bitte ich um ein Hand-
zeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? — Ein-
stimmig verabschiedet. 

Ich rufe auf Art. 3 und hierzu Umdruck 315 Zif-
fer 2. Soll er begründet werden? — Scheint nicht 
der Fall zu sein. — Wortmeldungen liegen nicht 
vor. Ich komme deshalb zur Abstimmung über  Um-
druck 315 Ziffer 2. Wer ihm zuzustimmen wünscht, 
bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — 
Enthaltungen? — Mit großer Mehrheit abgelehnt. 

Ich rufe dann auf Art. 3 in der Ausschußfassung 

(Abg. Seuffert: 318 Ziffer 2!) 

— Ist mir  hier nicht angemerkt. — Doch, jetzt 
sehe ich es. 318 Ziffer 2: Änderung des Art. 3 
Abs. 2. 

(Abg. Seuffert: Ist zu Abschnitt III ge

-

stellt! — Abg. Neuburger: Ist erledigt!) 
— Das stimmt doch nicht, sagte ich; das betrifft 
doch etwas ganz anderes. 

Ich komme zur Abstimmung über Art. 3 in der 
Ausschußfassung. Wer ihm zuzustimmen wünscht, 
bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — 
Enthaltungen? — Mit Mehrheit angenommen. 

Ich rufe auf Art. 4, dazu Umdrucke 313 und 315 
Ziffer 3. 

Zu Umdruck 313 hat das Wort zur Begründung 
Abgeordneter Krammig. 

Krammig (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Es war im Ausschuß eine aus-
gemachte Sache, daß alle diejenigen Mineralölver-
braucher, die nicht am Straßenverkehr teilneh-
men, von der Anhebung des Steuersatzes für Die-
selkraftstoff ausgenommen sein sollen, soweit sie 
Gasöl verwenden. Wenn Sie sich nun den Katalog 
in Art. 4 Abs. 1 ansehen, werden Sie feststellen, 
daß er, wenn man diesen Grundsatz konsequent 
weiter verfolgen wollte, durch den Antrag auf Um-
druck 313 ergänzt werden müßte, wonach „Inhaber 
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von Betrieben, die Dieselmotoren herstellen, für 
die Menge des Gasöls, die zur Erprobung auf Prüf-
ständen verbraucht wird", auch von der Steuer-
erhöhung ausgenommen bleiben müssen. 

Nun wird vielleicht eingewandt, daß die Menge 
Gasöl, die da verbraucht wird, verhältnismäßig ge-
ring ist. Unterschätzen Sie bitte die Mengen nicht, 
die für diese Zwecke benötigt werden! In Lieferbe-
dingungen nach den USA ist festgelegt, daß Groß-
dieselmaschinen 5000 bis 10 000 Betriebsstunden 
auf Prüfständen haben müssen, bevor sie über-
haupt zur Ablieferung gelangen dürfen. Und wenn 
Sie berücksichtigen, welche Mengen Öl für diese 
Zwecke benötigt werden, und den Unterschied bei 
der Steuersatzerhöhung mit 11,75 pro 100 kg Eigen-
gewicht hier mit in Betracht ziehen, dann werden 
Sie feststellen, daß eine solche 'Belastung unzumut-
bar ist und dem Grundsatz widerspricht, daß nur 
der Straßenverkehr durch dieses Gesetz zusätzlich 
belastet werden soll. Ich bitte Sie deshalb, dieser 
Änderung zuzustimmen. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Herr Staatssekretär 
Hartmann!  

Hartmann, Staatssekretär im Bundesministerium 
der Finanzen: Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Ich bitte, den Antrag abzulehnen. Ich 
glaube, man kann die Perfektion auch übertreiben. 
Es handelt sich hier um ganz wenige Betriebe, und 
die Kosten der Erprobung gehören doch zu den 
Herstellungskosten und sind im Verkaufspreise 
enthalten. Im übrigen können ja auch Herstellungs-
kosten bei der Steuer abgesetzt werden. Weshalb 
man idas, wenn man es bringen will, auf Diesel-
motoren beschränkt, ist mir auch nicht ganz klar. 
Dann könnten ja die Hersteller von Ottomotoren 
für die Erhöhung des Benzinpreises dasselbe ver-
langen. 

Ich darf bei der Gelegenheit noch sagen, ida noch 
der Antrag Umdruck 315 Nr. 3 zur Debatte steht 
— die Grundlage ist ja abgelehnt worden; Aber ich 
möchte es der Vollständigkeit halber sagen —: Auf 
der zweiten Seite oben wäre die Zahl 16,45 nicht 
richtig; sie müßte 15,70 heißen. Aber ich darf wohl 
davon ausgehen, daß auch dieser Teil des Antrags 
konsequenterweise abgelehnt wird. 

Was , die Betriebsbeihilfe als Ganzes betrifft, so 
darf ich namens des Bundesfinanzministeriums 
noch sagen, daß an einer redaktionellen Ände-
rung der Ausschußfassung gearbeitet wird, die bis 
zur dritten Lesung noch einmal erörtert werden 
soll. Es betrifft nicht die Landwirtschaft, sondern 
die Abgrenzung bei der Bauwirtschaft, die außer-
ordentlich schwierig ist und bei der gewisse Siche-
rungen eingebaut werden müßten. 

Vizepräsident Dr. Schneider: Weitere Wortmel-
dungen liegen nicht vor. Ich schließe die Beratung 
zu Art. 4, den ich aufgerufen hatte. 

Ich komme zur Abstimmung. Ich lasse zuerst 
über  den  Antrag Umdruck 315 Ziffer 3 abstimmen. 

(Abg. Mauk: Hat sich erübrigt durch die 
andere Ablehnung!) 

— Ziehen Sie ihn zurück? So erübrigt sich die Ab-
stimmung. Ich kann das hier nicht so schnell auch 
noch alles sachlich nachprüfen. 

Dann komme ich zur Abstimmung über den An-
trag Umdruck 313, eine Ziffer 5 einzufügen mit 
dem Inhalt, den Sie aus dem Umdruck ersehen. 

Wer diesem Änderungsantrag zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um ein Handzeichen. — Ich 
bitte um die Gegenprobe. — Enthaltungen? — Mit 
großer Mehrheit abgelehnt. 

Dann komme ich zur Abstimmung über Art. 4 
in der Ausschußfassung. Wer zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um ein Handzeichen. — 
Gegenprobe! — Enthaltungen? — Mit großer 
Mehrheit angenommen. 

Ich rufe nunmehr auf Abschnitt IV des Gesetzes: 
Finanzierung des Baues von Bundesautobahnen. 
Ich rufe auf Art. 1, — Art. 2, — Art. 3 entfällt —, 

Art. 4, — Art. 5, — Art. 5a, — Art. 6, — alles in 
der Ausschußfassung. 

Wer den aufgerufenen Artikeln zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um ein Handzeichen. — 
Gegenprobe! — Enthaltungen? — Mit großer 
Mehrheit angenommen. 

Ich rufe auf Abschnitt IVa: Finanzierung der Er-
neuerung von Anlagen der Deutschen Bundesbahn. 
Diesen Abschnitt hat  der Ausschuß eingefügt. 
Art. 1, — Art. 2, — Art. 3, — Art. 4, — Art.  5, — 
Art.  6, — Art. 7 — und Art. 8, — in der Ausschuß-
fassung. Wer ihnen zuzustimmen wünscht, den 
bitte ich um ein Handzeichen. — Gegenprobe! — 
Enthaltungen? — Mit großer Mehrheit verab-
schiedet. 

Ich rufe auf Abschnitt IVb: Finanzierungshilfe 
für nichtbundeseigene Eisenbahnen. Art. 1, — 
Art. 2 — und Art. 3, — in der Ausschußfassung. 
Wer ihnen zuzustimmen wünscht, den bitte ich um 
ein Handzeichen. — Gegenprobe! — Enthaltungen? 
— Mit großer Mehrheit angenommen. 

Ich rufe auf den Antrag Umdruck 319. Er be-
inhaltet, daß ein Abschnitt IVc, Finanzierung des 
allgemeinen Straßenbaus, eingefügt werden soll. 

Wer begründet? — Abgeordneter Müller-Her-
mann! 

Müller-Hermann (CDU/CSU): Herr Präsident! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Mit dem 
Antrag auf Umdruck 319*) kommen wir an einen 
Kernpunkt des gesamten Verkehrsfinanzgesetzes, 
nämlich zu der Frage: Was soll mit den Mitteln 
geschehen, die durch dieses Gesetz aufgebracht 
werden?  Mir scheint es wichtig zu sein, daß wir 
angesichts dieser nicht unerheblichen Belastung 
der Wirtschaft denjenigen, die diese Mittel aufzu-
bringen haben, eine Gewähr dafür geben, daß sie 
auch für den Zweck verwandt werden, für den wir 
eine Begründung zum Gesetz geliefert haben. Ich 
bin der Meinung, daß die bisherigen Abschnitte IV, 
IVa und IVb diesen Anforderungen nicht genügen. 

Darf ich noch einmal die grundsätzliche Frage 
stellen: Was wollten wir mit dem Verkehrs-
finanzgesetz erreichen? Zweierlei: einmal eine An-
nährung der Startbedingungen von Schiene und 
Straße und zum anderen die Möglichkeit, ver-
mehrte Investitionsmittel in der Hand  ides  Staates 
zu konzentrieren, um unseren Verkehrsapparat zu 
modernisieren, der Bundesbahn zu helfen, aber 
auch für den Ausbau des Straßennetzes die Vor-
aussetzungen zu schaffen. 

Was die Annäherung der Startbedingungen be-
trifft, so möchte ich sagen, daß das Verkehrsfinanz-
gesetz, wie es jetzt zustande gekommen ist, trotz 
der von allen Seiten vorgetragenen sicherlich be- 

*) Siehe Anlage 7. 
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stehenden Mängel ein gutes Gesetz ist, ein An-
fang, ein Teilstück, das sich einordnen muß in ein 
Gesamtneuordnungsprogramm für unser Verkehrs-
wesen. Über die weiteren Maßnahmen, die nach 
dem Verkehrsfinanzgesetz getroffen werden 
müssen, werden wir uns noch sehr eingehend 
unterhalten. 

Nun die zweite Aufgabe dieses Gesetzes: Mittel 
bereitzustellen für den Ausbau unseres Verkehrs-
wesens! Wir haben uns gestern hier in diesem 
Hause mit dem Herrn Bundesfinanzminister etwas 
darüber unterhalten, wieviel an Mehraufkommen 
aus diesem Gesetz zu erwarten ist. Auf Grund der 

 effektiv ermittelten Zahlenunterlagen möchte ich 
davon ausgehen — wie ich annehme, auch in  Über-
einstimmung mit den Ministerien —, daß wir ein 
Mehraufkommen von etwa 460 bis 470 Millionen 
DM erwarten dürfen, wovon 30 bis 35 Millionen 
durch die  Beschlüsse bezüglich einer Sonderüber-
gangsregelung für die Anhänger abzusetzen wären. 

Meine Damen und Herren, wir legen in  den zu-
letzt aufgerufenen Abschnitten dieses Gesetzes 
fest, daß für die Dauer von 10 Jahren der  Deut-
schen Bundesbahn eine jährliche Spritze von 
145 Millionen DM zur Verfügung gestellt werden 
soll, für den gleichen Zeitraum ein Betrag von 
10 Millionen DM für die nichtbundeseigenen 
Bahnen und für die Dauer von 14 Jahren ein Be-
trag von 115 Millionen DM für den  Ausbau des 
Bundesbahnnetzes. Ich darf in diesem Zusammen-
hang vielleicht eine Anmerkung gegenüber Vor-
würfen aus der Öffentlichkeit machen. Es wird uns 
vorgeworfen, wir finanzierten mit Hilfe dieses Ge-
setzes durch die Straße die Konkurrenz, die Bahn. 
Wenn wir der Bundesbahn auf diesem Gebiet eine 
Kreditspritze von rund 1,5 Milliarden DM zur Ver-
fügung stellen, so tun wir das schon aus sehr ver-
nünftigenÜberlegungen. Es geschieht einmal, um 
die Bahn modernisieren und konkurrenzfähig 
machen zu können. Ich halte es auch für durchaus 
berechtigt, daß diese Übertragung von Mitteln aus 
einem Gesetz erfolgt, das eine Belastung des 
Straßenverkehrs bedeutet, einfach aus der Über-
legung, daß die Bundesbahn gewisse gemeinwirt-
schaftliche Verpflichtungen hat und behalten soll, 
die der Straßenverkehr nicht hat und für die, wenn 
wir eine Angleichung der Startbedingungen er-
reichen wollen, ein Ausgleich, ein Äquivalent ge-
schaffen werden muß. Ich sehe gerade in dieser 
Mittelübertragung an die Bahn eine Form, diesen 
Ausgleich zu vollziehen. 

Theoretisch bleibt, auch wenn wir die Beträge 
an die Bundesbahn und  an  die nichtbundeseigenen 
Eisenbahnen absetzen, bereits im ersten Jahr des 
Inkrafttretens des Gesetzes ein Betrag von rund 
300 Millionen DM für den Straßenbau übrig. Das 
hat, wie gesagt, insofern eine theoretische Bedeu-
tung, als einzelne Abschnitte des Gesetzes erst 
einen bzw. zwei Monate später in Kraft treten und 
damit sich das Gesamtaufkommen im ersten Jahr 
entsprechend verringert. 

Es kommt hinzu, daß ein Betrag von 90 Millio-
nen DM über die Kraftfahrzeugsteuer den Ländern 
zufließt, zumindest solange die Kraftfahrzeug-
steuer eine Ländersteuer bleibt. Wir haben leider 
von dieser Stelle aus keine Möglichkeit, Einfluß 
darauf zu nehmen, daß die Länder diese Mittel 
effektiv dem Straßenbau zuführen. Wir haben nur 
die Möglichkeit, in Form einer Entschließung die 
Länder aufzufordern, dementsprechend zu ver-
fahren. Wir werden das auch tun, und mein Appell  

geht insbesondere an die Haushaltsberater in den 
Landtagen, sich des Mehraufkommens, das ihnen 
aus diesem Gesetz zufließt, anzunehmen. 

Das Thema Unfallbekämpfung steht heute mit 
vollem Recht häufig im Vordergrund der ber-
legungen der Öffentlichkeit und auch im Vorder-
grund unserer eigenen Bemühungen. Die Zahl von 
13 000 Toten durch den Verkehr ist eine ernste 
Mahnung an dieses Haus, etwas Entscheidendes zu 
tun, um mit wirksamen Mitteln Unfallbekämpfung 
zu betreiben. Wenn wir gerade aus neuen 
Statistiken erfahren, daß ein Viertel aller Sterbe-
fälle in der Altersgruppe zwischen 15 und 
25 Jahren seine Ursache in Verkehrsunfällen hat, 
dann beweist das ganz besonders unsere Verpflich-
tung, die wir hier zu sehen haben. Sie ergibt sich 
aus der Zahl von 2283 Verkehrstoten in der Alters-
gruppe von 15 bis 25 Jahren im Jahre 1953. Es ist 
sehr interessant, die Statistiken weiter zu ver-
folgen und festzustellen, daß über 80 % der Unfall-
toten in dieser Altersgruppe Radfahrer und Motor-
radfahrer gewesen sind. Angesichts dieser Zahlen 
scheint es mir wirklich wichtig zu sein, daß wir bei 
unseren Unfallbekämpfungsmethoden und den 
Wegen, die wir beschreiten wollen, mit aller nur 
möglichen Energie gegen die bei uns allzu stark 
grassierende Disziplinlosigkeit und Rücksichtslosig-
keit vorgehen 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU) 

und eine Erziehung der Verkehrsteilnehmer auf 
breiter Basis betreiben. 

Ich bedauere außerordentlich, daß wir nicht dazu 
gekommen sind, den Entwurf eines Verkehrs-
unfallbekämpfungsgesetzes, den wir seit Juni des 
vergangenen Jahres im Bundestag vorliegen haben 
— aus Gründen, die ich hier nicht erörtern will —, 
weiter zu behandeln. Andererseits bin ich sehr 
froh, daß der Herr Bundesverkehrsminister und 
die Verkehrssicherheitskonferenzen sich bereits 
einen großen Teil der Vorschläge, die in diesem 
Gesetzentwurf enthalten sind, zu eigen gemacht 
haben; denn es sind nun einmal die vernünftigen 
Vorschläge, die gemacht werden müssen und über 
die man sich wahrscheinlich sehr leicht auch in 
diesem Hause wird verständigen können. 

Es gibt aber keinen Zweifel, meine Damen und 
Herren: die beste Art der Unfallbekämpfung ist 
eine Verbesserung unseres Straßennetzes. 

(Sehr richtig! rechts.) 

Die beste Art der Unfallbekämpfung ist die Be-
seitigung der Hauptunfallgefahrenpunkte in 
unserem Straßennetz. 

(Abg. Körner: Sehr richtig!) 

Wenn wir wissen, daß sich 80 % aller Unfälle 
innerhalb geschlossener Ortschaften ereignen, wo 
sich der Verkehr besonders massiert, 

(Abg. Dr. Willeke: Sehr richtig!) 
so ergibt sich bereits daraus logischerweise, daß 
wir den Schwerpunkt des ersten Straßenbaupro-
gramms unbedingt darauf legen müssen, verbes-
serte Ortsdurchfahrten sowie Ortsumgehungen zur 
Entlastung der Stadt- und Gemeindekerne zu 
schaffen, die schienengleichen Bahnübergänge zu 
beseitigen und dort, wo es der Verkehr erfordert, 
auch Radfahrwege anzulegen. 

Meine Damen und Herren! Wir werden dieses 
Programm einer systematischen Unfallbekämp- 
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fung durch den Straßenbau allerdings nur dann 
wirkungsvoll realisieren können, wenn wir eine 
langfristige Planung des Straßenbaues vorberei-
ten und eine langfristige Finanzierung eines sol-
chen Straßenbauprogramms sicherstellen, und 
zwar in einer ähnlichen Form, wie wir es durch 
hervorragende Leistungen der Bundesregierung 
insbesondere auf dem Gebiete des Wohnungsbaues 
haben erreichen können. Wir werden daher meines 
Erachtens so schnell wie möglich dazu kommen 
müssen, ein Verkehrswegegesetz zu schaffen, das 
mit Hilfe möglichst auch des Kapitalmarktes eine 
langfristige Finanzierung des Straßenbaupro-
gramms ermöglicht. 

Nun ergibt sich in diesem Zusammenhang ein 
zweites Problem, das bereits im Finanz- und 
Steuerausschuß sehr eingehend diskutiert worden 
ist, wo man aber nicht zu einer abschließenden 
Meinung gekommen ist. Das ist die Tatsache, daß 
ein großer Teil der Straßenbauaufgaben heute bei  
den Gemeinden und den Landkreisen liegt, d. h. 
bei schwachen Baulastträgern, die aus der Kraft-
verkehrswirtschaft keine spezifischen Einnahmen 
bekommen, während sich insbesondere im Zuge 
der Finanzreform die Einnahmen aus der Kraft

-

verkehrswirtschaft mehr und mehr beim Bund  
konzentrieren. Wir können feststellen, daß z. B.  
im Jahre 1952 — dem letzten Jahr, für das eine  
ganz klare Statistik vorliegt — bei Gesamtstra-
ßenbauausgaben von 1,5 Milliarden DM die Ge-
meinden und Landkreise etwa 760 Millionen DM  
allein aufgebracht haben. Für das Jahr 1954 schät-
zen wir die Gesamtstraßenbauausgaben in einer  
Größenordnung von 1,8 Milliarden DM; von die-
sem Betrag ist 1 Milliarde DM von den Gemein-
den und den Landkreisen aufgebracht worden.  

Ich glaube, diese Feststellung allein müßte An-
laß sein, uns zu überlegen, wie wir bei einem  
systematischen Ausbau des Straßennetzes und der  
Beseitigung der Unfallgefahrenpunkte insbeson-
dere den schwächeren Baulastträgern eine Hilfe-
stellung geben können, und es bliebe die Frage  
zu klären, ob man eventuell mit Hilfe eines Zweck-
verbandes die Möglichkeit schafft, hier Mittel vom  
Bund auf die anderen Baulastträger zu übertra-
gen. Dieses Problem wird um so mehr akut wer-
den, wenn die Kraftfahrzeugsteuer nicht mehr  
eine Ländersteuer ist, sondern zu einer Bundes-
steuer gemacht worden ist.  

Ich weiß, daß vor allem von seiten des Bundes-
finanzministeriums hier staatsrechtliche grund-
gesetzliche Einwände erhoben werden. Wir müs-
sen uns mit diesen Dingen auseinandersetzen; aber  
wir können nicht an dem Gestrüpp von Para-
graphen — auch des Grundgesetzes, meine Da-
men und Herren — die Aufgabe scheitern lassen,  
durch den Straßenbau etwas Entscheidendes zur  
Bekämpfung der Unfälle zu tun.  

Meine Damen und Herren! Heute, bei diesem  
Antrag, der Ihnen in Umdruck 319 vorliegt, geht  
es zunächst einmal nicht um die Frage des Grund-
gesetzes, wie Mittel übertragen werden können.  
Das Problem ist ausgeklammert dadurch, daß in  
der Überschrift und im Text vom allgemeinen  
Straßenbau geredet ist, wobei der Gesetzgeber je  
nachdem, wie seine rechtlichen Überlegungen aus-
fallen, die Möglichkeit einer Übertragung von  
Mitteln an die schwächeren Baulastträger beur-
teilt. Aber ich halte es — sowohl aus sachlichen  
als auch, das sage ich ganz offen, aus gewissen  
optischen Gründen - für nötig, sicherzustellen,  

daß die Mittel, die mit diesem Gesetz aufgebracht  
werden, effektiv den Verkehrswegen, d. h. der  
Bundesbahn, den nichtbundeseigenen Bahnen und  
dem Straßenbau wiederum zugute kommen.  

Wenn ich das hier so besonders betone, so nicht  
zuletzt aus folgender Überlegung. Allein aus der  
Mineralölsteuer — der Mineralölzoll ist hier schon  
gar nicht berücksichtigt — hat der Bund im Jahre  
1952 Einnahmen von 498 Millionen DM gehabt.  
Der Bund hat aber für den Straßenbau nur  
237 Millionen DM, das sind etwa 46,5 % veraus-
gabt. Die entsprechenden Ansätze für das Haus-
haltsjahr 1955 lauten: Einnahmen aus der Mine-
ralölsteuer ohne die Erhöhungen, die wir hier in  
dem Verkehrsfinanzgesetz beschließen, 755 Mil-
lionen DM und Ausgaben für den Straßenbau  
310 Millionen DM, d. h. ein Prozentsatz von  
41 v. H. der Einnahmen allein aus der Mineral-
ölsteuer. Wir haben da also offensichtlich eine sin-
kende Tendenz zu verzeichnen. Um so mehr  
scheint es mir notwendig zu sein, daß wir die  
Mittel, die aus diesem Gesetz aufkommen, un-
bedingt für den Straßenbau und die anderen im  
Gesetz bereits vorgesehenen Zwecke verankern. 

 Wenn wir schon daran gehen, eine Verankerung 
der Einnahmen festzulegen, indem wir bestimmte  
Beträge für die Bundesbahn, für die nichtbundes-
eigenen Bahnen und die Bundesautobahnen bin-
den, dann scheint es mir nur folgerichtig und be-
rechtigt zu sein, daß wir Entsprechendes auch für  
den Straßenbau tun.  

Meine Damen und Herren, ich weiß, daß der  
Herr Bundesfinanzminister sich an jeder Art der  
Zweckbindung stößt und wir wahrscheinlich von  
seiner Seite auch bei diesem Antrag mit einem  
entsprechenden Einwand zu rechnen haben. Nun,  
es liegt nicht sehr lange zurück — es war der  
9. Dezember 1954 —, als wir uns in der ersten  
Lesung über den Bundeshaushaltsplan 1955 unter-
hielten. Damals hat Herr Staatssekretär Hart-
mann in der Debatte des Bundestages folgenden  
sehr richtigen Grundgedanken ausgesprochen — 
ich verlese mit Erlaubnis des Herrn Präsidenten —:  

Sollte es  also möglich sein, daß sich eine breite  
Mehrheit in diesem Hause für einen Ausbau  
des Verkehrsfinanzgesetzes findet, so wären  
wir, wie ich jetzt schon erklären kann, ent-
gegen allen geheiligten Etatprinzipien mit  
einer Zweckbindung für Straße, Autobahn,  
Bundesbahn einverstanden.  

(Zuruf von der Mitte: Nein!)  
Ich habe dem nichts hinzuzufügen, meine Damen  
und Herren; ich bitte Sie nur, nachdem wir mei-
nes Erachtens mit vollem Recht eine Verankerung  
der Mittel für drei bestimmte Zwecke in diesem  
Gesetz beschlossen und damit praktisch eine Zweck-
bindung vorgeschrieben haben, nun auch konse-
quenterweise etwas für den allgemeinen Straßen-
bau hier zu verankern. Wir können dieses Gesetz  
unter keinen Umständen vor der Öffentlichkeit  
vertreten, wenn wir denen, die diese Mittel auf-
bringen, sagen müssen: Wir verankern zwar die  
Ausgaben für die Bahnen, aber für den Straßen-
bau belassen wir es bei einer allgemeinen Emp-
fehlung an die Bundesregierung, auch für ihn  
bei passender Gelegenheit etwas zu tun.  

(Beifall in der Mitte.)  
Meine Damen und Herren, wir müssen, wenn  

wir es mit der Bekämpfung der Unfälle und mit  
dem Ausbau unseres Straßennetzes ernst meinen,  
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auch einmal bereit sein, gewisse Prinzipien zu 
überspringen. Ich bin der Meinung, daß wir quer 
durch die Reihen dieses Hauses unabhängig von 
allen Einzelmeinungen in politischer Beziehung 
gemeinsam Hand anlegen sollten, um dem Unfall-
tod durch den Straßenbau einen energischen 
Kampf anzusagen. 

(Beifall in der Mitte.) 

Vizepräsident Dr. Schneider: Das Wort hat der 
Abgeordnete Dr. Bleiß. 

Dr. Bleiß (SPD): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Die sozialdemokratische Fraktion ist 
im Prinzip mit dem Inhalt des Umdrucks 319 ein-
verstanden. Trotzdem haben wir gewisse Beden-
ken, weil der Antrag nach unserer Auffassung mit 
der Haushaltsberatung in Zusammenhang steht. In 
Kap. 1202 Tit. 511 des Haushalts für 1955 ist Vor

-

sorge getroffen, daß ein Mehraufkommen aus dem 
Verkehrsfinanzgesetz, das über 250 Millionen DM 
hinausgeht, für den Straßenbau verwendet wird. 
Nun kann man doch, Herr Kollege Müller-Her-
mann, Ihren Antrag nur so verstehen, daß die An-
tragsteller ein Mißtrauen gegen den Bundesfinanz-
minister hegen, er werde die Titel im Haushalts-
gesetz nicht bedienen und das Mehraufkommen 
nicht für die angekündigten Zwecke verwenden. 

(Abg. Donhauser: Wir wissen doch nicht, 
was in fünf Jahren ist!) 

— Herr Kollege Donhauser, ich bin der Meinung, 
eine solche Zweckbindung braucht man, wenn sie 
im Haushaltsgesetz schon vorgesehen ist, nicht noch 
einmal in das Sondergesetz hineinzuschreiben. 

Das Mißtrauen, das Sie gegen Ihren eigenen 
Finanzminister haben, ist immerhin recht bemer-
kenswert und auf Grund gewisser Erfahrungen in 
der Vergangenheit vielleicht auch berechtigt; aber 

 es ist I h r Mißtrauen, das Sie gegen Ihr en  Mi-
nister zum Ausdruck bringen. Wir können das nur 
zur Kenntnis nehmen. Wir werden Ihnen aber da-
bei helfen, Herr Kollege Donhauser, dafür zu sor-
gen, daß der Herr Bundesfinanzminister das Mehr-
aufkommen wirklich so verwendet, wie es das Ver-
kehrsfinanzgesetz im Prinzip bestimmt. 

(Vizepräsident Dr. Jaeger übernimmt den 
Vorsitz.) 

Zum Antrag noch ein weiteres Wort. Herr Kol-
lege Müller-Hermann, wir haben uns schon ver-
schiedentlich über die Verkehrsunfälle unterhalten. 
Wir beklagen beide die Verkehrsunfälle, aber mit 
den 70 Millionen DM, die bei diesem Verkehrs-
finanzgesetz zusätzlich herauskommen, kann man 
die Verkehrsunfälle wirklich eindrucksvoll nicht 
bekämpfen; dazu sind wesentlich größere Beträge 
erforderlich. Ich darf Sie daran erinnern, daß in 
den Haushaltsberatungen des Verkehrsausschusses 
von unserer Fraktion ein wesentlich größerer Be-
trag beantragt worden ist. Damals haben Sie den 
größeren Betrag abgelehnt. Sie glaubten, das sei 
haushaltsmäßig nicht tragbar. Liegt nun nicht in 

 Ihrer Beweisführung eine gewisse Bruchlinie? Sie 
behaupten hier die Notwendigkeit einer Bekämp-
fung der Straßenunfälle. Wenn es aber daran geht, 
Mittel zu bewilligen, dann glauben Sie unsere An-
träge ablehnen zu müssen. 

(Abg. Müller-Hermann: Sie haben nur 
nicht nachgewiesen, woher wir sie neh

-

men sollen!) 

— Darüber werden wir uns unterhalten, wenn wir 
über den Haushalt sprechen. 

Ich möchte Ihnen sogar zugeben, Herr Kollege 
Müller-Hermann, daß Ihr Umdruck 319 vielleicht 
darauf schließen läßt, daß Sie Ihre damals ableh-
nende Haltung inzwischen teilweise revidiert ha-
ben. Vielleicht fahren Sie in dieser Linie fort. Wir 
haben sogar die Hoffnung, daß Sie unsere weiter-
gehenden Anträge später bei der Haushaltsbera-
tung unterstützen werden. 

Ein weiteres Wort zum Umdruck 319. Ganz un-
haltbar scheint uns der Satz 2 Ihres Antrages zu 
sein. Hier wird gesagt: „Die  Finanzierung eines 
langfristigen Straßenbauprogramms ist in einem 
besonderen Verkehrswegegesetz zu regeln." War-
um — frage ich Sie — brauchen wir noch ein be-
sonderes Verkehrswegegesetz? Wir wissen aus un-
seren Ausschußberatungen, daß die Straßenbau-
probleme vorliegen, daß sie auch mit einer entspre-
chenden Prioritätsskala versehen sind. Warum muß 
man diese Pläne noch einmal kodifizieren? Es liegt 
nicht an  den Plänen, es liegt nicht an einem sol-
chen Spezialgesetz, es liegt nur daran, daß eben 
die Mittel nicht vorhanden sind. 

Wir sind der Meinung, daß der Antrag, so wie er 
von den Antragstellern eingebracht ist, im Prinzip 
absolut berechtigt ist. Wir glauben aber, daß er 
im Zusammenhang mit der Haushaltsdebatte er-
ledigt werden sollte. Wir glauben, daß die Mate-
rie als solche in der Entschließung des Finanzaus-
schusses vorläufig geregelt ist. Deshalb werden wir 
als Fraktion der Entschließung zustimmen. Herr 
Kollege Müller-Hermann, zum Schluß noch einmal: 
über die Notwendigkeiten des Straßenbaues und 
über die bittere Notwendigkeit, die Straßenunfälle 
zu bekämpfen, werden wir uns bei der Haushalts-
beratung sehr ausführlich unterhalten. Hoffentlich 
haben wir dann auch Ihre Unterstützung. 

(Beifall bei der SPD und bei Abgeordneten 
der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Wellhausen. 

Dr. Wellhausen (FDP): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Ich kann mich nach den Aus-
führungen des Kollegen Bleiß sehr kurz fassen. 
Ich stimme in der Tendenz seiner Auffassung ab-
solut zu. Ich kann es aber nicht unterlassen, dem 
Herrn Müller-Hermann, den ich nun langsam etwas 
näher kennengelernt habe, mein Kompliment da-
für auszusprechen, daß er es verstanden hat, in 
der zweiten Lesung, in der es sich bekanntlich um 
Einzelheiten, um einzelne Paragraphen handelt, 
eine Generaldebatte zu provozieren. 

(Zurufe von der Mitte.) 

— Jawohl, und er hat es außerdem sehr geschickt 
zu sagen vermieden — Herr Müller-Hermann, Sie 
haben es nämlich mit keinem Wort erwähnt —, 
daß eine Entschließung auf Seite 12 der Druck-
sache 1252, die nun komischerweise — aber das ist 
nun einmal die Geschäftsordnung — erst in der 
dritten Lesung behandelt wird, genau dieselbe 
Tendenz hat, die Sie wollen. Ich weiß, Ihr Wege-
plangesetz usw., das ist ein besonderer Punkt; aber 
Sie haben die Entschließung überhaupt nicht er-
wähnt. Ich glaube, wir würden Doppelarbeit lei-
sten — wir haben eigentlich mit Ihrer Rede einen 
Teil der dritten Lesung schon vorweggenom-
men —, wenn wir uns nicht daran erinnerten, daß 
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wir diese Entschließung des Bundestags vom 
Finanzausschuß selber — ich spreche im Augenblick 
als Vorsitzender des Finanzausschusses — schon 
vorgelegt bekommen haben. Ich glaube, Herr 
Krammig hat sie schon gestreift und zum Teil 
auch begründet. Die Ausführungen, die Herr Bleiß 
über ,die Behandlung im Haushaltsausschuß .ge-
macht hat, sind völlig richtig. In der Entschließung, 
die wir Ihnen am nächsten Mittwoch — oder wann 
das nun ist — in der dritten Lesung zur Annahme 
empfehlen, wird zu Beginn gesagt: „Die Bundes-
regierung wird ersucht, bei ,der künftigen Haus-
haltsplanung sicherzustellen . . .", nämlich das 
sicherzustellen, was auch Sie sichergestellt wissen 
wollen. Sie haben die Ziele des Verkehrsfinanzge-
setzes eingangs kurz und absolut richtig umrissen; 
damit sind wir durchaus einverstanden. Wir ver-
stehen es aber nicht, daß nun mit dem Umdruck 319 
ein solcher Änderungsantrag in die zweite Lesung 
kommt. Die Wege sind ein bißchen verschieden. 
Meines Erachtens sind die Wege, die der Finanz-
ausschuß sich bemüht hat zu finden und die zu 
gehen wir Ihnen wie saures Bier angeboten haben 
— Sie erinnern sich gewiß noch unserer langen 
Sitzungen —, die besseren. Ich bin infolgedessen 
dafür, heute in der zweiten Lesung den Ände-
rungsantrag abzulehnen. Damit geben wir keines-
wegs zu erkennen, daß wir das, was Sie im Ergeb-
nis wollen, auf dem Wege über den Entschließungs-
antrag nicht auch wollten. 

(Beifall in der Mitte und rechts.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Herr Staatssekretär im Bundesministerium der 
Finanzen. 

Hartmann, Staatssekretär im Bundesministerium 
der Finanzen: Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Nach den  Ausführungen meiner beiden 
unmittelbaren Herren Vorredner kann ich mich re-
lativ kurz fassen, um auch nicht von mir aus in die 
Gefahr zu geraten, dazu beizutragen, daß nun 
eine Generaldebatte über diese Dinge in der zwei-
ten Lesung stattfindet. Ich glaube, daß die Ziele, 
die Herr Abgeordneter Müller-Hermann aufgestellt 
hat, von jedermann gebilligt werden. Die Frage ist 
nur, ob der Weg, den er mit der Verweisung auf 
ein besonderes Verkehrswegegesetz gehen will, der 
richtige Weg ist, um zu diesem Ziele zu kommen. 

Er hat eine Erklärung von mir aus der Haus-
haltsdebatte im Dezember zur Frage der Zweck-
bindungen zitiert. Ich glaube, ich brauche das hier 
nicht zu wiederholen, nachdem insbesondere Herr 
Abgeordneter Dr. Dresbach im Ausschuß wie auch 
häufig hier im Plenum auf die besondere Gefahr 
und das Systemwidrige von Zweckbindungen hin-
gewiesen hat. Wenn in diesem Entwurf in einigen 
Fällen Zweckbindungen vorgesehen werden — 
wirklich entgegen allen Grundsätzen der Finanz-
wissenschaft und des Haushaltsrechts —, dann des-
halb, um darauf ein Kreditgebäude aufzubauen, 
um eine langfristige Vorauskreditierung zu er-
möglichen. Dazu muß dann allerdings eine Zweck-
bindung erfolgen. Immerhin sollte man sie nur 
auf das unbedingt Notwendige erstrecken, und für 
den Straßenbau hat Herr Abgeordneter Müller-
Hermann selbst nicht den Aufbau einer solchen 
Vorfinanzierung im Kreditwege vorgeschlagen. 

Im übrigen ist das Etatbewilligungsrecht in Ein-
nahme und Ausgabe eines der vornehmsten Rechte 
des Parlaments. Es liegt also in der letzten Linie 
immer in den Beschlüssen des Parlaments, in wel-

chem Umfang, in welcher Höhe der Notwendig-
keit des Straßenbaus Rechnung getragen werden 
soll. Darüber hinaus ist die Resolution, die Herr 
Abgeordneter Dr. Wellhausen eben zitiert hat, in 
ihrem Abs. 1 mehr als ein Wegweiser; sie ist ein 
sehr starker Hinweis auch für die Bundesregie-
rung, in ihren Planungen die Notwendigkeit des 
Straßenbaues zu berücksichtigen. 

Wenn nun Herr Abgeordneter Müller-Hermann 
vorgeschlagen hat, ein besonderes Verkehrswege-
gesetz zu bringen, in dem die Planung im einzelnen 
festgelegt werden soll, dann darf ich doch sagen, 
daß dieser Hinweis faktisch eine Blockierung, eine 
Hinausschiebung des Straßenbaues bedeuten 
würde. Denn das Verkehrswegegesetz ist noch gar 
nicht da. Es ist auch kein Regierungsentwurf da, 
und wer weiß, wann der „Alternativentwurf", 
wenn ich so sagen darf, über das Verkehrswege-
gesetz — der ja kein Alternativgesetzentwurf ist 
— verabschiedet wird. Wenn dieser Abschnitt so 
bliebe, würde man vor der Verabschiedung eines 
Verkehrswegegesetzes die Mittel überhaupt nicht 
verplanen können. 

Es sind auch — das darf ich zugleich im Namen 
des Herrn Bundesverkehrsministers sagen — Be-
denken zu erheben, daß bei einem solchen lang-
fristigen Plan eine Erstarrung der Planung ein-
treten könnte. Man muß gerade beim Straßenbau 
eine gewisse Beweglichkeit der Planung erhalten. 
Es können sich in zwei oder drei Jahren ganz an-
dere Bedürfnisse herausstellen, als sie heute zu 
übersehen sind. 

Es besteht noch eine weitere Schwierigkeit. Wir 
hätten dann eine doppelte Bewirtschaftung von 
Straßenbaumitteln: einmal die regulären Mittel, 
die seit Jahren im Haushalt sind, und dann den 
Zuwachs aus dem Verkehrsfinanzgesetz, der also 
auf 14 Jahre durch ein erst in Zukunft zu erlas-
sendes Straßenwegegesetz festgelegt werden sollte. 
Das sind mehr technische Gründe, aber ich halte 
sie auch für recht beachtlich. 

Auf die Frage der Dotierung der Länder und 
Gemeinden, die Herr Abgeordneter Müller-Her-
mann nur am Rande angesprochen hat, will ich 
nicht ausführlich zurückkommen. Ich verstehe den 
Wunsch. Ich will aber nur ganz kurz sagen: man 
kann sehr ernste verfassungsrechtliche Bedenken 
dagegen erheben, daß der Bund unmittelbare Zu-
weisungen an die Gemeinden für den Straßenbau 
macht. Außerdem würde es sich hier um eine Art 
von Spezialausgleich von vertikalem Finanzaus-
gleich handeln, und nachdem der Vermittlungs-
ausschuß in den schwierigen Fragen der Finanz-
verfassung, der Finanzreform gerade erst zu einer 
Lösung gekommen ist, die hoffentlich die Zustim-
mung sowohl 

(Abg. Schoettle: Vorsicht, Herr Staats

-

sekretär!) 

— ich sage gerade: die hoffentlich die Zustimmung 
sowohl des Hohen Hauses wie des Bundesrates 
finden wird, glaube ich, wäre es sehr gefährlich, 
in diesem Augenblick an diese Dinge zu rühren. 

Ich muß auch das sagen — und ich hoffe, daß 
es mir von den Ländern nicht übelgenommen 
wird —: in einem Moment, in dem der Bundesanteil 
an der Einkommen- und Körperschaftsteuer für 
das Rechnungsjahr 1954, das nun bald zu Ende 
geht, immer noch nicht festgelegt wird, kann doch 
wohl kaum vom Bund aus an die Gemeinden eine 
Zuweisung für Straßenbauten erfolgen, d. h. eine 
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Entlastung der Länder, deren Aufgabe dies wäre. 
Ich würde also bitten, an diesen Punkt nicht zu 
rühren. Im übrigen ist er auch in einer vorsich-
tigen Form, die den verfassungsmäßigen Verhält-
nissen entspricht, in Abs. 2 der Resolution ange-
sprochen. Ich darf nur hoffen, daß die Länder die 
Verwendung des Mehraufkommens aus der Kraft-
fahrzeugsteuer von 90 Millionen DM für den Stra-
ßenbau in ihren Haushalten in diesem Jahr und 
auch in den kommenden Jahren sicherstellen. 

Nun komme ich aber zu dem Hauptpunkt, und 
ich darf dabei an das anknüpfen, was ich mir 
schon gestern zu sagen erlaubte. Man kann die 
schönsten Pläne über die Verplanung von Mitteln 
für den Straßenbau machen — auch auf 14 
Jahre —, man muß aber die Mittel haben. Nach 
unserer Berechnung, die um etwa 25 Millionen 
von den Berechnungen des Herrn Abgeordneten 
Müller-Hermann abweicht — ich möchte aber das 
Hohe Haus mit den Einzelheiten nicht aufhalten —, 
ergibt sich folgendes Bild. 145 Millionen werden 
für die Bundesbahn abgezogen — die sind fest-
gelegt —, 115 Millionen für die Autobahnen — die 
sind festgelegt —, 10 Millionen für nichtbundes-
eigene Eisenbahnen — die sind auch festgelegt —, 
das macht zusammen 270 Millionen; und wenn 
dann verfassungsgemäß — jedenfalls in diesem 
Jahre — weitere 90 Millionen DM Kraftfahrzeug-
steuer an die Länder gehen, dann sind das zusam-
men 360 Millionen. Dann sollen die Anhänger 
einige Zeit lang nur eine um 25 % geringere Steuer 
tragen; ich sagte gestern schon, das macht 35 Mil-
lionen. Nach unserer Berechnung bleiben dann 
für die Straße in einem vollen Etatsjahr überhaupt 
nur 40 bis 50 Millionen und in diesem Anfangs-
jahr, in dem die Erhöhung der verschiedenen 
Steuersätze nicht am 1. April in Kraft treten kann, 
noch viel weniger. 

Es ist eben mehrfach auf den Haushalt hinge-
wiesen worden. Ich muß aber — ich glaube, es 
wäre illoyal, das zu verschweigen — darauf hin-
weisen, daß bei dem vorgesehenen Inkrafttreten 
des Gesetzes — ich möchte annehmen, daß der 
Bundesrat nicht den Vermittlungsausschuß an-
rufen wird — in diesem Haushaltsjahr eigentlich 
überhaupt nichts Zusätzliches für den Straßenbau 
verbleibt. 

(Hört! Hört! in der Mitte.) 

Im nächsten Jahr verbleiben dann nach dem Ge-
setz vielleicht 40 bis 55 Millionen. Dazu kommt 
ein gewisses Mehr aus dem von uns allen erwar-
teten weiteren Aufschwung der Volkswirtschaft. 

Ich glaube also, es müßte nicht nur darauf ver-
traut werden, daß der Haushaltsausschuß diese 
Dinge für dieses Jahr verplant, sondern es wäre 
wirklich für die dritte Lesung noch die Frage zu 
prüfen, ob hier am Verkehrsfinanzgesetz in seiner 
Gesamtheit nichts mehr geändert werden soll, ob 
man sich mit dem Mehraufkommen, wie es das 
Hohe Haus in der zweiten Lesung beschlossen hat, 
zufrieden gibt. Gibt man sich damit zufrieden, 
dann brauchen wir uns über einen Abschnitt IV c 
weiter gar nicht zu unterhalten. Dann ist nach un-
serem Gefühl viel zuwenig für die Straße da, und 
das scheint mit der Kernpunkt zu sein. 

(Beifall in der Mitte und rechts.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Meine Damen und 
Herren, ich darf Sie um Aufmerksamkeit für die 
noch kommenden sechs Redner zu diesem Punkt  

bitten. — Das Wort hat der Abgeordnete 
Dr. von Buchka. 

Dr. von Buchka (CDU/CSU): Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Es ist mit Recht vom 
Herrn Kollegen Müller-Hermann hervorgehoben 
worden, daß es sich bei dem gegenwärtigen 
Problem um eines der wichtigsten aus dem ganzen 
Verkehrsfinanzgesetz handelt. Um so mehr, muß 
ich offen sagen, bedaure ich es, wie leer die Reihen 
hier im Hause bereits geworden sind. Ich hätte ge-
hofft und gewünscht, daß gerade bei einem solchen 
Punkt die Bänke voll besetzt wären. 

Herr Abgeordneter Müller-Hermann hat uns in 
sehr eindringlichen und ausführlichen Darlegungen 
auseinandergesetzt, weshalb er — mit den Mit-
unterzeichnern — diesen Antrag eingereicht hat. 
Ich glaube mit einer gewissen Befriedigung fest-
stellen zu können, daß sachlich auf allen Seiten 
des Hauses durchaus Einverständnis mit dem be-
steht, was mit dem Antrage bezweckt wird. Das ist 
zweifellos schon ein gewisser Erfolg; denn nun 
gehen die Meinungen nur noch über den einzu-
schlagenden Weg auseinander. 

Lassen Sie mich noch einige allgemeinere Aus-
führungen machen. Ich glaube, wir dürfen nicht 
aus den Augen lassen, daß der Verkehr eine Ein-
heit ist, daß er nur einheitlich beurteilt werden 
darf. Selbstverständlich begrüßen wir es sehr, 
wenn die Bundesbahn saniert wird, wenn die 
Bundesautobahnen das ihnen Zustehende bekom-
men, die nicht bundeseigenen Eisenbahnen und die 
Bundesstraßen. Sie sind dringend notwendig, und 
ihre Finanzierung muß erfolgen. Aber es gibt doch 
eine ganz große Anzahl von Straßen — auch das 
ist absolut unbestritten —, die mindestens genau 
die gleiche Verkehrsbedeutung haben wie andere 
Straßen, die vom Bund unterhalten werden. 

(Abg. Dr. Willeke: Sehr richtig!) 

Stellen Sie sich,. bitte, einmal vor, wie das Bild 
werden wird! Es ist heute schon von den leistungs-
schwachen Unterhaltungsträgern, den Gemeinde-
verbänden und den Gemeinden vor allem, ge-
sprochen worden. Stellen Sie sich vor, wie gerade 
der Verkehr und die Verkehrssicherheit leiden 
müssen, wenn nun nicht einheitlich auch die 
Straßenverbesserung eintritt, die Kollege Müller

-

Hermann mit Recht als die beste Unfallbekämp-
fungsmaßnahme bezeichnet hat. 

Nun haben wir uns heute an sich nicht mit der 
Entschließung zu beschäftigen, die vom Ausschuß 
für Steuer- und Finanzfragen vorgeschlagen ist, 
aber es ist in diesem Zusammenhang nicht ganz 
zu vermeiden, auch darauf zurückzukommen. Eine 
Entschließung, meine Damen und Herren, ist eben 
eine Entschließung, und die Mitunterzeichner des 
Antrags des Kollegen Müller-Hermann legen Wert 
darauf, daß diese Angelegenheit schärfere Kon-
turen gewinnt. 

(Sehr richtig! in der Mitte.) 
Sie legen Wert darauf, daß dieses Anliegen in das 
Gesetz hineinkommt. Damit soll in keiner Weise, 
auch das möchte ich noch betonen, ein Mißtrauen 
gegen irgend jemanden ausgesprochen werden, am 
wenigsten gegen einen unserer Bundesminister. 
Aber wir müssen meines Erachtens dafür sorgen 
— und ich hoffe doch, daß ich mit dieser Ansicht 
auch im Hohen Hause nicht allein dastehe —, daß 
wirklich auch für den Straßenbau insgesamt mehr 
als bisher geschieht. 
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Sie wissen wohl auch, daß sich der Ausschuß für 
Kommunalpolitik sehr eingehend gerade auch mit 
dieser Frage beschäftigt hat. Er ist dabei zu einer 
einstimmigen Empfehlung an das Hohe Haus ge-
kommen, die leider aus Gründen, die ich hier nicht 
erörtern will, nicht zum Zuge gekommen ist. In der 
Grundtendenz bewegt sich diese Empfehlung des 
Ausschusses für Kommunalpolitik aber durchaus 
in der Richtung des Antrags des Kollegen Müller-
Hermann. Die Frage der Verfassungsmäßigkeit 
will ich hier unerörtert lassen; sie spielt, das ist 
auch schon vom Kollegen Müller-Hermann gesagt 
worden, zunächst bei dieser Vorlage unmittelbar 
gar keine Rolle. 

Nach reiflicher Überlegung darf ich Sie, meine 
Damen und Herren, dringend bitten, dem Antrag 
des Kollegen Müller-Hermann zuzustimmen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Meine Damen und 
Herren, der Vorsitzende des Haushaltsausschusses 
hat mich gebeten, Ihnen mitzuteilen, daß jetzt eine 
Sitzung des Haushaltsausschusses stattfindet. 

Das Wort hat der Abgeordnete Dr. Dresbach. 

Dr. Dresbach (CDU/CSU): Meine Damen und 
Herren, ich hatte mich zum Wort gemeldet, nach-
dem sich der Kollege Müller-Hermann die Korsett-
stangen aus der Haushaltsrede des Herrn Staats-
sekretärs besorgt hatte. 

(Heiterkeit.) 

Ich möchte nämlich keinen Zweifel darüber auf-
kommen lassen, daß im Ausschuß für Steuern und 
Finanzen grundsätzlich schwere Bedenken gegen 
jede Zweckbindung von Steuern ausgesprochen 
worden sind. Auch diese Steuern, Herr Müller

-

Hermann, sind nach meinem Dafürhalten allge-
meine Deckungsmittel. Es ist durchaus nicht zwin-
gend, daß Steuern, die von Verkehrsträgern er-
hoben werden, nun für den Verkehr zweck-
gebunden werden müssen. 

(Zuruf des Abg. Müller-Hermann.) 

Ich darf auf das Beispiel der Realsteuern, ins-
besondere der Gewerbesteuer verweisen, die seit 
der Miquelschen Äquivalenztheorie zur Abgeltung 
der durch gewerbliche Unternehmungen verur-
sachten Lasten auf dem Gebiete der Polizei, der 
Wohlfahrt und der Schule erhoben wird. Niemand 
hat daran gedacht, das Erträgnis der Gewerbe-
steuer für solche Zwecke zu binden. Ich habe ganz 
große Besorgnis, daß hier eine Präjudiz geschaffen 
wird. Ich kann mir durchaus vorstellen, daß dem-
nächst der Herr Minister für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten einen ebenso bedeutungsvollen 
volkswirtschaftlichen, staatspolitischen Zweck er-
denkt, nämlich bei seiner Flurbereinigung, und 
verlangt, daß das Aufkommen aus bestimmten 
Zöllen für diesen Zweck zweckgebunden werde. 
Ich warne vor diesen Zweckbindungen. Sie führen 
zur Zerstörung der Haushalts- und der Kassen-
einheit. Ich habe mich notgedrungen dazu bereit

-

gefunden, dieser Zweckbindung für den Sockel zu-
zustimmen. Aber ich warne vor einer Fort-
setzung dieser Zerreißung des öffentlichen Haus-
haltswesens. 

(Beifall in der Mitte. — Zuruf von der 
SPD: Aber das Loch ist gemacht!) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Donhauser. 

Donhauser (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Ich möchte nur ganz kurz den 
Ausführungen ides  Herrn Dr. Bleiß einiges hinzu-
fügen. Herr Kollege Dr. Bleiß, Sie haben er-
klärt, daß die Herren, die den Antrag des Kolle-
gen Müller-Hermann unterstützen, durch diesen 
Antrag ein erhebliches Mißtrauen gegen ihren 
eigenen Finanzminister zum Ausdruck bringen. Wir 
haben kein Mißtrauen gegen den derzeitigen Fi-
nanzminister; aber wir haben sehr wohl ein großes 
und begründetes Mißtrauen, ob unser Parlament 
— das doch bekanntlich sehr bewilligungsfreudig 
ist —, wenn die Fülle der Aufgaben auf anderen 
Gebieten wieder an uns herandrängt, sich dann 
noch genau so entschieden an das erinnern wird, 
was wir uns heute anläßlich der Debatte über die 
Notwendigkeiten des Verkehrs selbst versprochen 
haben. Diese Bewilligungsfreudigkeit des Parla-
ments — und da mache ich niemand einen beson-
deren Vorwurf, auch Ihnen nicht, Herr Dr. Bleiß; 
wir sind allzumal Sünder auf diesem Gebiet — 
bringt es immer wieder mit sich, daß das, was im 
Augenblick im Vordergrund des Interesses steht, 
die schönsten Vorsätze aus früherer Zeit über den 
Haufen wirft. Deshalb, glaube ich, ist es durchaus 
berechtigt, wenn wir uns selbst einen sehr starken 
Erinnerungsvermerk machen, über den man nicht 
so ohne weiteres hinwegspringen kann. 

Ich glaube, daß noch ein anderes Argument viel 
zugkräftiger und durchschlagender ist. Dieses Ge-
setz — und  darüber sind wir uns auf allen Bänken 
dieses Hauses völlig einig — bringt eine ganz be-
sondere Last für die Kraftverkehrswirtschaft. Man 

 darf fast sagen, es ist eine Last von exorbitanter 
Höhe, ein Ausdruck, der gerade in Ihren Reihen, 
Herr Dr. Bleiß, geprägt worden und gefallen ist. 
Wenn das so ist, dann ist eine Ausnahme von der 
Regel wohl auch moralisch durchaus gerechtfertigt. 
Ich habe Verständnis dafür, daß die Fiskalisten 
unter uns und die Mitglieder des Haushaltsaus-
schusses darauf drängen müssen, daß Ausnahmen 
möglichst wenig oder gar nicht gemacht werden. 
Aber wenn es sich um ein Gesetz handelt, das eine 
solch außergewöhnliche Last nur auf bestimmte 
Gewerbe- und Berufszweige legt, dann, glaube ich, 
haben gerade die Betroffenen ein Recht darauf, 
daß wir dafür sorgen, daß diese Mittel auf jeden 
Fall auch dem ursprünglich gedachten Zweck zu-
geführt werden. 

Im übrigen streiten wir eigentlich jetzt nur noch 
um ein paar — ich möchte fast sagen, nebensäch-
liche — Millionen, denn die Hauptmasse des Auf-
kommens ist schon zweckgebunden. Ich erspare mir 
weitere Ausführungen zu diesem Thema und 
möchte diese anläßlich der Generaldebatte bei der 
dritten Lesung nachtragen. 

(Beifall in der Mitte.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Schneider (Bremerhaven). — Ist er 
nicht im Saal? 

(Zurufe: Nein!) 

Dann hat das Wort der Abgeordnete Körner. 

Körner (GB/BHE): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Nur einige Worte. Ich habe mich 
in der Debatte gegen die Fülle der Ausnahmen ge-
wandt. Dieser Antrag auf Umdruck 319 geht, da 
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gebe ich Herrn Kollegen Dr. Dresbach recht, gegen 
alle Regeln der Kunst. Trotzdem bin ich dafür, hier 
einmal diese Regeln der Kunst einer elastischen 
Haushaltsführung zu mißachten. Was hier soeben 
der Herr Vorredner gesagt hat, trifft den Nagel 
auf den Kopf. Die Belastung ist doch so exorbitant, 
daß ein solches Gesetz auch einer psychologischen 
Untermauerung bedarf und daß wir nicht davon 
heruntergehen können, zumindest dem ersten Ab-
schnitt dieses Änderungsantrags in irgendeiner 
Form zuzustimmen. Ich meine, daß 270 Millionen 
DM sowieso, wie der  Herr Staatssekretär soeben 
ausgeführt hat, schon zweckgebunden sind, und es 
ist tatsächlich nur noch der Restbestand. Dieser 
Restbestand, auf den wir ja den größten Wert 
legen, betrifft den Bau von Straßen. Da kommen 
wir zu einer, wie man sagt, Entschließung. Das soll 
kein Mißtrauensvotum von uns oder von mir aus 
sein; das möchte ich ausdrücklich betonen. Aber der 
Herr Staatssekretär hat selbst gesagt: Für den 
Straßenbau bleibt nicht mehr viel übrig. Wie will 
man dann die Dinge bei dieser Belastung draußen 
verteidigen? 

Ich habe nun, um es abzukürzen, an den Herrn 
Kollegen Müller-Hermann folgende Frage. Herr 
Müller-Hermann, ist es Ihnen in Anbetracht der 
Ausführungen ides  Herrn Staatssekretärs möglich, 
den zweiten Satz in Ihrer Vorlage: „Die Finanzie-
rung eines langfristigen Straßenbauprogramms ist 
in einem besonderen Verkehrswegegesetz zu re-
geln", zu streichen und damit am Grundsätzlichen, 
nämlich der Konzentrierung auf den Straßenbau, 
festzuhalten? 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Müller-Hermann. 

Müller-Hermann (CDU/CSU): Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Es geht den Antragstel-
lern nicht darum, was im Jahre 1955 geschieht — 
durch die Vorlage des Bundeshaushaltsplans für das 
kommende Haushaltsjahr sind die Wünsche auch 
von seiten des Straßenbaus befriedigt —, sondern 
es geht uns darum, was danach, in den kommen-
den Haushaltsjahren geschieht und daß sich der 
gute Wille, der heute eventuell sichtbar ist, auch 
fortpflanzt. Da  haben wir eben tatsächlich keine 
Garantie. Eine lose Entschließung, in der eine Emp-
fehlung gegeben wird, genügt zweifellos nicht den 
Anforderungen. 

Herr Staatssekretär Hartmann, Sie sprachen da-
von, daß die Verankerung der Bahn, der Bundes-
autobahn usw. im Gesetz notwendig gewesen sei, 
weil man eine langfristige Vorauskreditierung 
wünsche und für notwendig erachte. Herr Staats-
sekretär, wir müssen die Dinge doch mal sehr real 
betrachten. Wir werden bei der enormen Zuwachs-
rate im Kraftverkehr, die sich ja immer wieder mit 
einer erstaunlichen Schnelligkeit fortsetzt, noch 
sehr viel mehr für den Straßenbau tun müssen, 
als es heute selbst in den schönsten Programmen 
des Bundesverkehrsministeriums zum Ausdruck 
kommt. Der Herr Bundesverkehrsminister spricht 
von einem Straßenbauprogramm mit jährlich 
2,3 Milliarden DM.  Ich bin bereit, ihn bei seinen 
Bemühungen, ein solches Programm aus dem Sta-
dium der Planung in das  Stadium der Realisierung 
zu bringen, voll und ganz zu unterstützen. Aber, 
meine Damen und Herren, wir müssen uns dar-
über doch schon heute Klarheit verschaffen, daß 
selbst ein solches Straßenbauprogramm für die 
nächsten Jahre nicht genügen wird und daß wir  

uns ebenso, wie wir es jetzt für die Autobahn und 
die Bahn für notwendig erachten, darum werden 
bemühen müssen, auch für den allgemeinen Stra-
ßenbau auf dem Wege der Vorauskreditierung 
und der Inanspruchnahme des Kapitalmarkts Mit-
tel zu beschaffen, die wir einfach nötig haben. Aus 
diesem Grunde, nicht um eine Einzelplanung fest-
zulegen, halte ich ein Verkehrswegegesetz für not-
wendig, das diese Fragen der Investitionslenkung 
und der Investitionsvorausplanung gesetzlich re-
gelt, wie wir es mit gutem Erfolg auf anderen Ge-
bieten ja auch getan haben. 

Ich hatte eigentlich nicht erwartet, daß der Herr 
Staatssekretär gegen diesen Vorschlag Einwendun-
gen erhebt, nachdem er sich bei der ersten Lesung 
des Bundeshaushalts eigentlich in einer sehr klaren 
Weise festgelegt hat, in einer so klaren Weise, daß 
man zumindest draußen den Eindruck haben muß: 
Das ist die Meinung des  Bundesfinanzministeriums 
und der Bundesregierung. Daß mein Kollege Dres-
bach auf die Tribüne kommen würde, damit habe 
ich fest gerechnet. Sehr verehrter Kollege Dres-
bach, ich bin bloß der Meinung: warum sollten Sie 
in diesem Punkt nun päpstlicher sein als der Papst? 

(Abg. Dr. Dresbach: Ich kenne keinen Papst, 
ich bin Ketzer! — Heiterkeit.) 

— Ja, in Ordnung. — Wir haben ja auch auf an-
deren Gebieten Zweckbindungen bereits gesetz-
lich verankert. Denken Sie an das Notopfer Berlin, 
denken Sie an das Thema Lastenausgleich, an das 
Thema Wohnungsbau und denken Sie nicht zuletzt 
an das Gesetz, das wir eben zu verabschieden im 
Begriffe sind. Wenn wir aber auf Teilgebieten eine 
Zweckbindung vorsehen, Herr Kollege Dr. Dres-
bach, dann müssen wir auch konsequent bleiben; 
denn sonst können Sie das Gesetz gegenüber der 
Öffentlichkeit kaum vertreten. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Neuburger. 

Neuburger (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Soweit das 
Anliegen, über das nun praktisch schon eine Stunde 
debattiert wird, sachlich berechtigt ist, ist es in 
der Entschließung niedergelegt, die der Ausschuß 
gefaßt hat und die sich auf Seite 12 der Druck-
sache befindet. Danach soll die Bundesregierung 
ersucht werden,  die  Mittel, soweit sie auf Grund 
dieses Gesetzes aufkommen und nicht bereits nach 
seinen Bestimmungen einer festen Verwendung 
zugeführt werden, zur Durchführung eines 10-Jah-
res-Planes zum Ausbau der Bundesstraßen einzu-
setzen und mindestens 25 % dieser Mittel für Orts-
durchfahrten und Ortsumgehungen zu verwenden. 

In dieser Entschließung ist also das gesamte hier 
vorgebrachte Begehren enthalten, und es ist nicht 
erforderlich, daß wir zusätzlich irgend etwas un-
ternehmen. 

Ich möchte daher an die hohe Einsicht dieses 
Hauses appellieren und Sie 'bitten, nunmehr auch 
diesen letzten Änderungsantrag abzulehnen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Meine Damen und 
Herren, die Rednerliste ist erschöpft. Ich schließe 
die Aussprache zu diesem Punkt. 

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung über 
den Umdruck 319*), Änderungsantrag der Ab- 

*) Siehe Anlage 7. 
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geordneten Müller-Hermann und Genossen auf 
Einfügung eines Abschnitts IV c. Wer diesem An-
trag zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das 
Handzeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — 
Das letztere ist die Mehrheit; der Antrag ist ab-
gelehnt. 

Ich rufe nunmehr auf Abschnitt V, — Ab-
schnitt VI, Art. 1, — Art. 2, — Art. 3, — Art. 4. 
— Wird das Wort gewünscht? — Das ist nicht der 
Fall. Wer den aufgerufenen Bestimmungen zuzu-
stimmen wünscht, den bitte ich um das Handzei-
chen. — Das ist die Mehrheit; es ist so beschlossen. 

Ich rufe auf Einleitung und Überschrift und 
mache darauf aufmerksam, daß die Überschrift, 
die bisher die Jahreszahl 1954 trug, nunmehr 
1954/55 heißen soll. 

(Zurufe: Nur 1955!) 

— Nur 1955. Das war ein Mißverständnis. Sie soll 
also nur die Jahreszahl 1955 tragen. Wer Einlei-
tung und Überschrift mit der angegebenen Än-
derung zustimmen will, den bitte ich um das 
Handzeichen. — Das ist die Mehrheit; es ist so 
beschlossen. 

(Abg. Stücklen: Gegenprobe!) 

— Warum braucht es eine Gegenprobe? Aber wenn 
Sie es eigens wünschen, — — 

(Abg. Stücklen: Weil der Abschnitt IV c 
nicht angenommen worden ist!) 

— Es wird jetzt, Herr Abgeordneter Stücklen, 
nicht über das gesamte Gesetz, sondern über Ein-
leitung und Überschrift, insonderheit darüber, ob 
die Jahreszahl 1954 durch die Jahreszahl 1955 er-
setzt werden soll, abgestimmt. Unter diesen Um-
ständen glaubte ich auf eine Gegenprobe verzich-
ten zu können. Ich bin aber gerne bereit, sie zu 
machen. Wer dagegen ist, den bitte ich um das 
Handzeichen. — Gegen die Stimmen der Abgeord-
neten Stücklen, Dr. Dollinger und Unertl ange-
nommen. 

(Heiterkeit.) 

Damit ist die zweite Lesung beendet. Die dritte 
steht nicht auf der Tagesordnung. Wir fahren nun-
mehr in der Beratung der Tagesordnung der gest-
rigen Sitzung fort. 

Ich rufe auf Punkt 4: 

Zweite und dritte Beratung des von der 
Fraktion der SPD eingebrachten Entwurfs 
eines Gesetzes zur Ä nderung des Gesetzes 
über den Ablauf der durch Kriegsvorschrif-
ten gehemmten Fristen in der Sozial- und 
Arbeitslosenversicherung (Drucksache 675); 
Mündlicher Bericht des Ausschusses für So-
zialpolitik (28. Ausschuß) (Drucksache 1251). 
(Erste Beratung: 43. Sitzung.) 

Das Wort als Berichterstatterin hat Frau Abge-
ordnete Finselberger. 

Frau Finselberger (GB/BHE), Berichterstatterin: 
Herr Präsident! Meine Herren und Damen! Der 
Ausschuß für Sozialpolitik hat sich mit dem Antrag 
der SPD, den Sie in Drucksache 675 finden, be-
schäftigt und hat ihn beraten. Ich habe den Auf-
trag, dem Hohen Hause darüber folgendes zu be-
richten. 

Nach den verschiedenen während des Krieges 
erlassenen Vorschriften war der Ablauf von 
Fristen in der Sozialversicherung und in der Ar-

beitslosenversicherung während der Dauer des 
Krieges gehemmt. Insbesondere wurden Renten an 
Hinterbliebene von Versicherten, die während des 
Krieges als Soldat verstorben sind, abweichend von 
§ 1286 der Reichsversicherungsordnung mit dem 
Ablauf des Sterbemonats bewilligt. 

Für den Bereich der britischen Besatzungszone 
war bereits durch die Sozialversicherungsanord-
nung Nr. 10 vom 24. Juni 1947 für den Fristablauf 
in der Sozialversicherung der Tag des Kriegsendes 
auf den 31. Dezember 1946 festgelegt worden. Das 
brachte eine Rechtsunterschiedlichkeit in den ein-
zelnen Teilen des Bundesgebietes mit sich. So 
wurden z. B., wenn der Antrag auf Witwenrente 
in der Sozialversicherung nach dem 31. Dezember 
1947 gestellt wurde, die  Renten in der amerika-
nischen und französischen Zone vom Ablauf des 
Sterbemonats, also unter Umständen Jahre zurück, 
dagegen in der britischen Zone erst vom Ablauf 
des Antragsmonats an bewilligt. Um diese Rechts-
verschiedenheit zu beseitigen, wurde in § 1 des 
Gesetzes über den Ablauf der durch Kriegsvor-
schriften gehemmten Fristen in der Sozial- und 
Arbeitslosenversicherung vom 13. November 1952 
bestimmt, daß als Tag des Kriegsendes in der So-
zial- und Arbeitslosenversicherung der 31. Dezem-
ber 1950 gilt. 

Soweit aber Hinterbliebene der genannten Ver-
sicherten in Anbetracht der gegebenen Rechtslage 
einen Antrag auf rückwirkende Zahlung ihrer 
Renten nicht gestellt haben, wurde ihnen nach § 2 
des Gesetzes zugestanden, diesen Antrag bis zum 
30. Juni 1953 zu stellen. Zwischen der Verkündung 
des Gesetzes und ,dem Ablauf der  Frist lag ein 
Zeitraum von 7 1/2 Monaten, während dessen der 
Antrag gestellt werden konnte. Diese Frist ist zwar 
durch die Presse bekanntgemacht worden. Dennoch 
haben Berechtigte diese Frist nicht eingehalten, 
weil sie von der ihnen durch das Gesetz gegebenen 
Möglichkeit keine Kenntnis erlangt haben. Der 
Umfang des Kreises der Säumigen läßt sich nicht 
genau übersehen. Nach einer Auskunft der Landes-
versicherungsanstalt Schleswig-Holstein in Lübeck 
sind etwa 12 000 Anträge nach § 2 gestellt worden. 
Etwa 3 % hiervon, also ungefähr 360 Anträge, hat 
die Landesversicherungsanstalt wegen Überschrei-
tung der Frist abgelehnt. Hiervon sind aber nicht 
alle Anträge auch sachlich begründet gewesen. Es 
kann vielmehr damit gerechnet werden, daß ein 
Teil dieser Anträge aus sachlichen Gründen ohne 
Erfolg geblieben wäre. Es kann andererseits an-
genommen werden, daß in den anderen Ländern 
der Bundesrepublik ähnliche Verhältnisse vor-
liegen. 

Die Länder Baden-Württemberg, Bremen, Ham-
burg, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-
Pfalz haben angeregt, den Personenkreis des § 2 
des Kriegsfristengesetzes zu erweitern. Bei den 
Personen, die durch die derzeitige Vorschrift des 
Satz 1 des § 2 nicht berücksichtigt werden, handelt 
es sich insbesondere um Sanitätspersonen, um An-
gehörige der Organisation Todt, der Organisation 
Speer und ähnlicher Einrichtungen der Wehrmacht. 

(Abg. Jacobi: Was sind „ähnliche Einrich

-

tungen"?) 

Um die aufgetretenen Härten zu vermeiden, er-
scheint es angezeigt, den zuletzt genannten Per-
sonenkreis mit hineinzunehmen und  die  Fristen zu 
verlängern. Der Ausschuß war sich einhellig dar-
über klar, daß dies die letzte Fristverlängerung 
sein muß. 
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Demgemäß hat der Ausschuß für Sozialpolitik 

in Übereinstimmung mit dem Ausschuß für Arbeit 
beschlossen, folgende Änderungen des § 2 des 
Kriegsfristengesetzes dem Plenum zur Beschluß-
fassung vorzulegen: 

In § 2 des Gesetzes über den Ablauf der durch 
Kriegsvorschriften gehemmten Fristen in  der 

 Sozial- und Arbeitslosenversicherung vom 
13. November 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 737) 
werden in Satz 1 die Worte „als Soldat" er-
setzt durch die Worte „dem Deutschen Reich 
Kriegs-, Sanitäts- oder ähnliche Dienste ge-
leistet haben oder . . .". 

Der Satz 3 erhält folgende Fassung: 
Sind Renten bisher abweichend hiervon fest-
gestellt worden, so sind sie auf Antrag neu 
festzustellen, wenn dieser bis zum 31. De-
zember 1955 gestellt wird. 

Um Anschluß an das bestehende Gesetz zu fin-
den, muß das Änderungsgesetz rückwirkend vom 
1. Juli 1953 in Kraft treten. 

Der Ausschuß für Sozialpolitik empfiehlt ein-
stimmig dem Hohen Hause die Annahme dieser 
Gesetzesänderung. 

(Beifall.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Ich danke der Frau 
Berichterstatterin. 

Ich rufe auf in zweiter Beratung die §§ 1, — 2, 
— 3, — Einleitung und Überschrift. - Das Wort 
wird nicht gewünscht. Wer den aufgerufenen Be-
stimmungen zuzustimmen wünscht, den bitte ich 
um das Handzeichen. — Ich bitte um die Gegen-
probe. — Enthaltungen? — Einstimmig ange-
nommen. 

Wir treten ein in die 
dritte Beratung. 

Einzelberatung entfällt, da keine Änderungsanträge 
vorliegen. Das Wort wird nicht gewünscht. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer dem 
Gesetz als Ganzem in dritter Beratung zuzustim-
men wünscht, den bitte ich, sich zu erheben. — 
Ich bitte um die Gegenprobe. — Enthaltungen? 
— Einstimmig angenommen. 

Ich rufe auf Punkt 5 der Tagesordnung: 
Erste Beratung des von den Abgeordneten 
Jacobi, Dr. Willeke, Schwann, Dr. Gille, 
Dr. Schranz und Genossen eingebrachten 
Entwurfs eines Gesetzes zur Verlängerung 
der Geltungsdauer des Energienotgesetzes 
(Drucksache 1244). 

Das Wort wird nicht gewünscht. — Ich schlage 
Ihnen vor Überweisung an den Ausschuß für 
Wirtschaftspolitik — federführend — und an den 
Ausschuß für Kommunalpolitik zur Mitberatung. 
— Widerspruch erfolgt nicht; es ist so beschlossen. 

Ich rufe auf Punkt 6 der Tagesordnung: 
Beratung des Mündlichen Berichts des 
Ausschusses für Wahlprüfung und Immuni-
tät (1. Ausschuß) betreffend Genehmigung 
zur Haft gegen den Abgeordneten Schmidt

-

Wittmack gemäß Schreiben des Oberbun-
desanwalts beim Bundesgerichtshof vom 
17. Dezember 1954 (Drucksache 1241). 

Das Wort als Berichterstatter hat der Abgeord-
nete Dr. Klötzer. 

Dr. Klötzer (GB/BHE), Berichterstatter: Herr 
Präsident! Meine Damen und Herren! Der Herr 
Oberbundesanwalt beim Bundesgerichtshof hat 
auf dem vorgeschriebenen Wege über das Bundes-
justizministerium mit Schreiben vom 17. Dezem-
ber um die Genehmigung zur Haft gegen den Ab-
geordneten Schmidt-Wittmack ersucht. Er führt 
in seinem Schreiben zur Begründung aus, daß das 
Hohe Haus bereits in seiner 43. Sitzung die Im-
munität des Abgeordneten Schmidt-Wittmack auf-
gehoben hat und daß die seither gepflogenen Er-
mittlungen gegen den Beschuldigten den dringen-
den Verdacht begründen, daß der Beschuldigte 
sich des Landesverrats und der landesverräteri-
schen Fälschung schuldig gemacht habe. Schmidt

-

Wittmack sei als Mitglied des Ausschusses für 
Fragen der europäischen Sicherheit zur Kenntnis 
von Staatsgeheimnissen gelangt, er sei also Ge-
heimnisträger. Der Beschuldigte habe bereits auf 
seiner ersten Pressekonferenz in Ost-Berlin am 
26. August unter Bruch seiner Verschwiegenheits-
pflicht Einzelheiten dieses geheimen Wissens preis-
gegeben. Insbesondere seine Ausführungen auf der 
Pressekonferenz über die Anzahl und über die 
Wirkung der in der Bundesrepublik stationierten 
Atomgeschütze stellten den Verrat eines Staats-
geheimnisses nach § 100 und § 99 des Strafgesetz-
buches dar. Er habe weiterhin auf dieser Presse-
konferenz Behauptungen aufgestellt über geheime 
Nebenabreden zum EVG-Vertrag, die im Falle 
ihrer Echtheit Staatsgeheimnisse wären. Er habe 
hierdurch den Tatbestand der landesverräteri-
schen Fälschung nach § 100 a Abs. 2 des Strafge-
setzbuches erfüllt. Da der Beschuldigte zur Zeit 
flüchtig sei, seien die Voraussetzungen für den 
Erlaß eines Haftbefehls gemäß § 112 Abs. 1 
Ziffer 1 der Strafprozeßordnung gegeben. 

Der Ausschuß hat sich mit diesem Ersuchen des 
Oberbundesanwalts eingehend beschäftigt und hat 
mit Mehrheit beschlossen, dem Ersuchen stattzu-
geben. Ich habe die Ehre, das Hohe Haus zu 
bitten, sich diesem Votum des Ausschusses anzu-
schließen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Wird das Wort ge-
wünscht? — Das ist nicht der Fall. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Aus-
schußantrag auf Drucksache 1241. Wer ihm zuzu-
stimmen wünscht, den bitte ich um das Handzei-
chen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — Enthal-
tungen? — Einstimmig angenommen. 

Es ist interfraktionell vereinbart, daß Punkt 7 
der gestrigen Tagesordnung abgesetzt werden soll. 
Ich rufe deshalb auf Punkt 8 der gestrigen Tages-
ordnung: 

Beratung des Mündlichen Berichts des Aus-
schusses für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten (26. Ausschuß) über den Antrag der 
Abgeordneten Dr. Horlacher und Genossen 
betreffend Mühlenwirtschaft (Drucksachen 
1216, 55, dazu Umdruck 305). 

Berichterstatter ist der Abgeordnete Fassbender. 
Ich erteile ihm das Wort. 

Fassbender (FDP), Berichterstatter: Herr Prä-
sident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Am 12. November 1953 wurde dem Hohen Hause 
ein Antrag Dr. Horlacher und Genossen über das 
Mühlenproblem vorgelegt. In diesem Antrag hieß 
es: 

Die Bundesregierung wird ersucht, alsbald die 
in den §§ 3, 4, 10 und 11 des Getreidegesetzes 
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vom 24. November 1951 vorgesehenen Maß-
nahmen auf dem Gebiet der Mühlenwirtschaft 
in Angriff zu nehmen, soweit sie zur Erhaltung 
einer leistungsfähigen Müllerei notwendig 
sind. 

Wie Sie aus der Nummer der Drucksache er-
sehen, stammt der Antrag der Abgeordneten 
Dr. Horlacher und Genossen aus dem Anfang der 
2. Legislaturperiode und trägt, wie gesagt, das 
Datum vom 12. November 1953. Um auf Grund 
dieses Antrages die Lage in der Mühlenwirtschaft 
eindeutig zu klären und um die Vorschläge der 
verschiedenen Gruppen kennenzulernen, wurden 
in einer gemeinsamen Sitzung zusammen mit Mit-
gliedern des Wirtschaftspolitischen Ausschusses 
Sachverständige folgender Sparten gehört: Arbeits-
gemeinschaft der Handelsmühlen, Deutscher 
Müllerbund, Zentralverband des deutschen Ge-
treide-, Futter- und Düngemittelhandels, Mehl-
großhandel, Genossenschaften, Zentralverband des 
genossenschaftlichen Großhandels, Brotindustrie, 
Zentralverband des Bäckerhandwerks. 

Bei der Diskussion über das Ergebnis dieser 
Sachverständigenvernehmungen wurde vom Aus-
schuß festgestellt, daß unzweifelhaft eine sehr 
ernste Krise in der deutschen Mühlenwirtschaft 
vorhanden sei und sie ernstlich von niemand be-
stritten werden könne. Hinsichtlich der Möglich-
keiten einer Behebung dieser Krise wurden im 
Ausschuß zwei Auffassungen vertreten: die erste, 
eine Vermahlungsregelung auf gesetzlicher Grund-
lage sicherzustellen, die zweite, die Bereinigung 
in  der  Mühlenwirtschaft mit Hilfe eines freiwil-
ligen Kartells vorzunehmen. Eine Minderheit des 
Ausschusses schloß sich der ersten Auffassung an, 
wohingegen die Mehrheit sich mit dem Kartellge-
danken befreundete. Nachdem die erste Lösung 
vom Ausschuß mit Mehrheit abgelehnt war, ent-
schied sich der Ausschuß in seiner Sitzung vom 
16. März 1954 einstimmig für die Regelung auf 
der Basis eines freiwilligen Kartells. 

Da dem Ausschuß mitgeteilt worden war, daß 
der Herr Bundeswirtschaftsminister den Vorschlag 
eines freiwilligen Mühlenkartells mit einer einge-
henden Begründung im Januar 1954 der Alliierten 
Hohen Kommission zur Genehmigung vorgelegt 
hatte, wurden die zuständigen Minister vom Aus-
schuß am 9. Juli 1954 gebeten, beschleunigt eine 
Entscheidung durch die Alliierte Hohe Kommission 
herbeizuführen, da es dem Ausschuß darauf an-
kam, daß die erforderlichen Maßnahmen so bald 
wie möglich eingeleitet werden könnten. Als dem 
Ernährungsausschuß nach den Parlamentsferien 
am 8. September 1954 eröffnet wurde, daß die 
Alliierte Hohe Kommission das  geplante Mühlen-
kartell abgelehnt hatte,  setzte der Ernährungsaus-
schuß einen Unterausschuß ein, der zusammen mit 
den beteiligten Ministerien feststellen sollte, welche 
Möglichkeiten nun nach der Ablehnung durch die 
Hohe Kommission noch weiterbestehen. 

Auf Grund dieser Vorberatungen kam der Er-
nährungsausschuß dann zu den Vorschlägen, wie 
sie Ihnen im Mündlichen Bericht — Drucksache 
1216 — vorliegen. Danach soll die Regierung auf-
gefordert werden, dem Parlament beschleunigt ein 
Gesetz zur Verhinderung einer volkswirtschaftlich 
unerwünschten Erweiterung der Mühlenkapazität 
vorzulegen. Der Ausschuß ging davon aus, daß die-
ses Gesetz die Voraussetzung jeglicher Stillegungs-
maßnahmen ist. Um aber diese geplanten freiwil-
ligen Stillegungen durchführen, überhaupt in Gang  

bringen zu können, dürfte es notwendig sein, für 
Kredite zur Finanzierung dieser Maßnahme eine 
Bundesbürgschaft zu übernehmen. 

Der mitbeteiligte Wirtschaftspolitische Ausschuß 
hat Bedenken gegen die Vorlage eines Gesetzes 
zur Verhinderung einer Erweiterung der Mühlen

-

kapazität vorgebracht. Er hält es sowohl aus ver-
fassungsrechtlichen als auch aus wirtschaftspoliti-
schen Gründen für bedenklich, der Bundesregie-
rung ein derartiges Gesetz vorzuschlagen respek-
tive es zu verlangen. Er befürchtet, daß ein solches 
Ersuchen zwangsläufig ähnliche Wünsche aus der 
übrigen Wirtschaft zur Folge haben könnte. Der 
Wirtschaftspo litische Ausschuß verweist auf die 
Möglichkeit eines Krisenkartells nach Inkrafttreten 
des Kartellgesetzes. 

Da dem Ernährungsausschuß aber der Zeitpunkt 
der Verabschiedung eines Kartellgesetzes ungewiß 
ist, blieb man bei der Formulierung der Ziffer 1 a 
des Mündlichen Berichtes. Er hob bei seiner ab-
schließenden Beratung hervor, daß es sich bei den 
vorgeschlagenen Maßnahmen nur um die Einlei-
tung von Versuchen, die Lage der Mühlenwirtschaft 
zu bessern, handeln könne und daß der Gesamt-
komplex der Mühlenwirtschaft nach Erlaß eines 
Kartellgesetzes endgültig geregelt werden müsse. 

Namens des Ernährungsausschusses darf ich Sie 
bitten, dem Mündlichen Bericht Drucksache 1216, 
der Ihnen vorliegt, Ihre Zustimmung zu geben. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Ich danke dem Herrn 
Berichterstatter. Ich eröffne die Aussprache. Das 
Wort hat der Abgeordnete Elsner. 

Elsner (GB/BHE): Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Die heimatvertriebenen Ostmüller 
haben noch vor dem heimatvertriebenen Landvolk 
den geringsten Anteil an der Eingliederung in die 
westdeutsche Wirtschaft aufzuweisen. Es handelt 
sich dabei um ca. 2000 frühere Unternehmer mit 
einem Vermahlungskontingent von 2 362 000 t, die 
noch fast vollzählig auf Eingliederung warten. 
Der übliche Weg der Übernahme eines Mühlen-
betriebes oder einer Neugründung ist ausgeschlos-
sen, weil einem Vertriebenen oder Flüchtling die 
erforderlichen Mittel zur Übernahme eines Be-
triebs nicht zur Verfügung stehen und weil Neu-
gründungen an der Übersetzung der Mühlenwirt-
schaft scheitern. Das gleiche gilt grundsätzlich für 
die pachtweise Übernahme eines Unternehmens 
oder für die Teilhaberschaft. Die bisherigen Ein-
gliederungsverfahren wurden nach dem Koordi-
nierungsbeschluß des Länderrates der Bizone vom 
2. Juli 1949 durchgeführt. Seit 1953 aber gilt § 75 
Abs. 3 des Bundesvertriebenengesetzes, der im 
Interesse der Ostmüller geschaffen wurde und die 
Bundesregierung verpflichtet, zum Zwecke der 
berufsgleichen Eingliederung den Abschluß von 
Werk- oder ähnlichen Verträgen mit einheimischen 
Mühlenbesitzern zuzulassen und zu fördern. 

Seit Inkrafttreten des Bundesvertriebenenge-
setzes häufen sich nun die Klagen darüber, daß 
die daraufhin getroffenen Maßnahmen unzuläng-
lich sind und daß die Eingliederung völlig ins 
Stocken geraten ist. Deshalb haben am 11. Okto-
ber 1954 meine Fraktion und ich in der Kleinen 
Anfrage Nr. 117 auf Drucksache 878 im Interesse 
der um ihre Existenz ringenden Ostmüller die 
Bundesregierung um Auskunft darüber gebeten, 
1. was zur Durchführung des § 75 Abs. 3 des Bun-
desvertriebenengesetzes veranlaßt worden ist, 
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2. wieviel Eingliederungsfälle daraufhin zu ver-
zeichnen sind und 3. was die Bundesregierung zur 
weiteren Förderung der Eingliederung von Ost-
müllern zu tun gedenkt. 

Obwohl inzwischen mehr als ein halbes Jahr 
vergangen ist, hat die Bundesregierung diese 
Kleine Anfrage bisher nicht beantwortet, sondern 
nur mit einem Zwischenbescheid vom 20. Januar 
1955 ihre baldige Beantwortung in Aussicht ge-
stellt. In diesem Zwischenbescheid schreibt der 
Herr Bundesminister für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten u. a. — ich darf mit Genehmi-
gung des Herrn Präsidenten den Text des Schrei-
bens auszugsweise zitieren —: 

Die Beantwortung der Kleinen Anfrage er-
forderte die Zusammenfassung des bei ver-
schiedenen Stellen vorhandenen Zahlenmate-
rials. Nachdem dieses Zahlenmaterial vorlag 
und die Antwort erteilt werden konnte, über-
sandte mir die Arbeitsgemeinschaft der Han-
delsmühlen, Bonn, ein Rechtsgutachten des 
Herrn Rechtsanwalts Dr. Modest, Hamburg, 
in dem ausgeführt wird, daß die für die Ein-
gliederung der Ostmüller mit der Achten 
Durchführungsverordnung zum Getreidegesetz 
bereits getroffenen Maßnahmen mit den ver-
fassungsrechtlichen Bestimmungen nicht ver-
einbar seien. 
Für die Beantwortung der Kleinen Anfrage 
ist, soweit es sich um die für die Eingliede

-

rung der Ostmüller vorgesehenen weiteren 
Maßnahmen handelt, nach übereinstimmender 
Auffassung der beteiligten Ressorts zunächst 
die Klärung der in dem Rechtsgutachten auf

-

geworfenen Rechtsfragen erforderlich. Ich be

-

daure die Verzögerungen der Beantwortung 
der Kleinen Anfrage. Ich bin jedoch bemüht, 
die notwendige Klarstellung der Rechtsfragen 
beschleunigt zum Abschluß zu bringen. 

Meine Damen und Herren, inzwischen sind er-
neut zwei Monate vergangen, ohne daß die Kleine 
Anfrage ihre Beantwortung gefunden hat. Zu der 
Stellungnahme des Herrn Bundesministers für Er-
nährung, Landwirtschaft und Forsten ist folgendes 
zu sagen. Zu einer eingehenden Beantwortung der 
Kleinen Anfrage ist neues Zahlenmaterial kaum 
erforderlich. Das notwendige Zahlenmaterial ist 
nach Auskunft des Verbandes der früheren Ost-
mühlen seit langem dem Bundesministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten vorgelegt 
worden. Schließlich handelt es sich nicht um die 
Achte Durchführungsverordnung zum Getreide-
gesetz, sondern allein um die Durchführung der 
Bestimmung des § 75 Abs. 3 des Bundesvertriebe-
nengesetzes, nach welcher die Bundesregierung 
verpflichtet ist, den Abschluß von Werk- und 
ähnlichen Verträgen zu fördern. Dieser Verpflich-
tung ist die Bundesregierung nach unserer Auf-
fassung nicht im .ausreichendem Maße nachgekom-
men; denn die Achte Durchführungsverordnung 
zum Getreidegesetz wird als unzulänglich ange-
sehen, weil die Möglichkeiten, die der § 75 Abs. 3 
bietet, nicht voll ausgeschöpft sind. Auch die von 
Herrn Dr. Modest, Hamburg, angefochtene Rechts-
gültigkeit der Achten Durchführungsverordnung 
hat mit der Durchführung des § 75 des Bundes-
vertriebenengesetzes wenig zu tun. Vielmehr ge-
stattet die Achte Durchführungsverordnung den 
einheimischen Mühlen allein schon die 40%ige 
Vermahlung in Qualitätsweizen. Damit ist auch 
der Bedarf der einheimischen Mühlen an Quali-

tätsweizen völlig gedeckt, so daß die einheimischen 

Mühlen an einer Erweiterung ihrer Vermahlung 
von Qualitätsweizen keinerlei Interesse mehr 
haben. Es ist daher auch völlig unmaßgeblich, daß 
die Achte Durchführungsverordnung den Ostmül-
lern die restlichen 60 % der Gesamtweizenver-
mahlung für den Abschluß von Werk- oder ähn-
lichen Verträgen übrigläßt, da keine einheimische 
Mühle bei der gestatteten 40%igen Qualitätswei-
zenvermahlung ein Interesse an der weiteren Ver-
mahlung von Qualitätsweizen durch Abschluß von 
Werk- oder ähnlichen Verträgen mit den Ostmül-
lern hat. 

Infolgedessen ist auch der Streit um die Ver-
fassungsmäßigkeit der Achten Durchführungsver-
ordnung zum Getreidegesetz für die Ostmüller in-
soweit uninteressant. Es kommt vielmehr allein 
auf die in § 75 Abs. 3 des Bundesvertriebenenge-
setzes gesetzlich festgelegte Förderung des Ab-
schlusses von Werk- und ähnlichen Verträgen an. 
Im übrigen läßt das Rechtsgutachten der Handels-
mühlen klar die ablehnende Haltung in der Ein-
gliederungsfrage der Ostmüller erkennen und hat 
zur Folge, daß die wenigen auf Grund der Richt-
linien vom 24. März 1954 gestellten Eingliede-
rungsanträge vorerst nicht bearbeitet werden. 
Schließlich ist auch im Hinblick auf das Gutachten 
die Kleine Anfrage 117 bisher nicht beantwortet 
worden. Der Zwischenbescheid des Herrn Bundes-
ministers für Ernährung, Landwirtschaft und For-
sten vom 20. Januar 1955 auf die Kleine Anfrage 
vom Oktober 1954 ist daher nicht befriedigend 
und läßt wie alle bisherigen Maßnahmen und 
Eingliederungsergebnisse erkennen, daß dem 
Herrn Bundesminister für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten offenbar keine erfolgver-
sprechenden Möglichkeiten zur Eingliederung der 
Ostmüller zur Verfügung stehen. Herr Bundes-
minister, in dem von uns vorgelegten Änderungs-
antrag bietet sich eine sehr reale Möglichkeit zur 
Durchführung des § 75 Abs. 3. Auch uns ist die 
schwierige Lage der Mühlenwirtschaft bekannt. 
Die Ursachen sind eingehend dargelegt, so daß ich 
hierüber weitere Ausführungen nicht zu machen 
habe. 

In der Drucksache 1216 legt der Ausschuß für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten dem 
Hohen Hause einen Antrag vor, der die Bundes-
regierung ersucht, zur Einleitung der Gesundung 
der Mühlenwirtschaft einen Gesetzentwurf vorzu-
legen, der eine volkswirtschaftlich unerwünschte 
Erweiterung der Mühlenkapazität verhindert und 
zweitens die Bundesregierung ersucht, für Kredite 
zur Finanzierung der freiwilligen Stillegung von 
Mühlen eine Bundesbürgschaft zu übernehmen. 
Mit der geforderten Investitionskontrolle in der 
Mühlenwirtschaft mit dem Ziele, unerwünschte 
Neu-  und Erweiterungsbauten zu unterbinden und 
gleichzeitig über einen Schrottfonds die Überkapa-
zität auf freiwilliger Grundlage abzubauen, sehen 
wir die Möglichkeit, die Mühlenwirtschaft aus 
ihrer unheilvollen Lage herauszuführen, aber auch 
das Ende jeder Möglichkeit einer Eingliederung 
der Ostmüller. 

Aus diesem Grunde haben wir zu der Druck-
sache 1216 einen Änderungsantrag vorgelegt, der 
durch eine Ausnahme in der Beschränkung — 
Ziffer 1 a — den Ostmüllern über eine angemes-
sene Kapazitätserweiterung bei Werk- und ähn-
lichen Verträgen eine Eingliederung ermöglicht. 
Dem möglichen Einwand, durch diesen Änderungs-
antrag werde das im Grundgesetz verankerte 
Gleichheitsprinzip verletzt, ist mit dem Hinweis 
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zu begegnen, daß eine Gleichheit noch gar nicht 
erreicht ist, sondern erst und eben auf diesem 
Wege hergestellt werden soll. Es erscheint mir 
daher undenkbar, das Grundgesetz heranziehen zu 
wollen, um eine berufsgleiche Eingliederung und 
damit auch die Lösung dieser seit Jahren bren-
nenden sozialen Frage zu verhindern. 

Mit den 10 Millionen Heimatvertriebenen kamen 
auch die Ostmüller mit ihren Abnehmern und 
Konsumenten. Was hätte näher gelegen, als im 
Zuge des Aufbaus der zerbombten Mühlen und 
der Erweiterungsbauten der mittleren und klei-
neren Mühlen, die mit hohen Krediten und Ar

-

beitsplatzbeschaffungsdarlehen durchgeführt wor-
den sind, die Ostmüller mit ihren Kontingenten 
einzugliedern, anstatt jahrelang Millionenbeträge 
für Unterhaltshilfe zu zahlen. Dabei muß darauf 
hingewiesen werden, daß die einheimische Mühlen-
wirtschaft in dieser Zeit 1 bis 1,2 Millionen Ton-
nen Brotgetreide pro Jahr zusätzlich für 10 Mil-
lionen heimatvertriebene Verbraucher vermahlen 
konnte, und zwar mit einem jährlichen zusätz-
lichen Gewinn von 80 Millionen DM. Auch die Tat-
sache, daß die Mühlenverbände durch eine Ab-
gabe von 10 Pfennig pro vermahlener Tonne 
einen Sozialfonds bei der Mühlenstelle bildeten 
und daraus an alte heimatvertriebene Ostmüller 
seit 1953 monatlich Beträge von 37,50 DM an zu-
sätzlicher Unterstützung zahlen, brachte keine Be-
hebung dieses schweren Notstandes und wohl auch 
keine Entlastung des sozialen Gewissens für die-
jenigen, die Anteil an dem guten zusätzlichen Ge-
schäft hatten, das ausschließlich zu Lasten der ver-
triebenen Ostmüller ging. Im Gegenteil, die 
rasante Entwicklung und Maßlosigkeit in der Aus-
weitung der Mühlenwirtschaft führte über hohe 
Fehlinvestitionen zu einer fast 100%igen Über-
kapazität, die in der Hauptsache neben manchen 
anderen Ursachen die Mühlenkrise herbeiführte. 
Nunmehr soll diese Überkapazität abgebaut und 
eine unerwünschte Ausweitung der Mühlenkapa-
zität verhindert werden. 

Meine Damen und Herren, wir sind bereit, die-
sem Antrag zuzustimmen, wenn dabei den hei-
matvertriebenen Ostmüllern die im vorgelegten 
Änderungsantrag vorgeschlagene Chance gegeben 
wird. Wir sind der Meinung, daß die Eingliede-
rung der Ostmüller, die nun schon 10 Jahre auf 
eine echte Hilfe warten, keine volkswirtschaftlich 
unerwünschte Ausweitung der Mühlenkapazität 
bringen dürfte, schon deshalb nicht, weil sie im 
Rahmen der Eingliederung eine angemessene Be-
grenzung finden kann. Ich darf Sie deshalb bitten, 
dem vorgelegten Änderungsantrag zuzustimmen. 

(Beifall beim GB/BHE und bei Abge

-

ordneten in der Mitte.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Kriedemann. 

Kriedemann (SPD): Herr Präsident! Meine Da-
men und Herren! Jeder redliche Mensch wird es 
außerordentlich bedauern, daß wir in der berufs-
gleichen Wiedereingliederung der heimatvertriebe-
nen Müller nennenswerte Fortschritte noch nicht 
gemacht haben. Der Umstand, daß diese Gruppe 
der Vertriebenen das Schicksal der sehr viel grö-
ßeren Zahl z. B. der heimatvertriebenen und be-
rufsvertriebenen Bauern teilt, hat uns nicht von 
der Verpflichtung entbunden, uns sehr ernsthaft 
mit diesem Problem auseinanderzusetzen. Ich darf 

Ihnen aus der unmittelbaren Beteiligung an den 
Arbeiten, die in diesem Bereich von dem Ausschuß 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und 
vom Unterausschuß „Mühlen" in diesem Haus ge-
leistet worden sind, sagen, daß wir uns diesen Pro-
blemen mit allem Ernst und im Bewußtsein der 
Verantwortung, die wir für diese Menschen tragen, 
gewidmet haben. Ich muß Ihnen allerdings auch 
sagen — ich stelle hier nur eine Tatsache fest —, 

daß der Antrag, der soeben begründet worden ist, 
einstimmig gegen die Stimme des Antragstellers 
abgelehnt wurde, weil wir aus allen Fraktionen 
eben der festen Überzeugung waren, daß man das 
Problem der Wiedereingliederung auf diesem Wege 
nicht lösen kann. Ganz abgesehen davon, daß es 
sowieso fragwürdig erscheint, ob es zweckmäßig 
ist, aus dem großen Kreis der Heimat- und Berufs-
vertriebenen eine Gruppe herauszunehmen und 
für sie eine Sonderregelung zu finden, hat sich tat-
sächlich herausgestellt, daß es in diesem Fall so 
wie vorgeschlagen nicht geht. 

Wir haben — das ist nicht zu bestreiten — eine 
Überkapazität an Mühlen um die 100%. Praktisch 
gesprochen heißt das: wir haben doppelt soviel 
Mühlen, wie wir jetzt nützlich und wirtschaftlich 
vertretbar beschäftigen können. Es hat sich auf 
Grund eingehender Beratungen auch mit den un-
mittelbar Beteiligten in  sehr freier und offener 
Aussprache im Ausschuß herausgestellt, daß man 
den Wunsch, eine Ordnung zu finden, die alles so 
läßt, wie es jetzt ist,  d.  h. jedem, der eine Mühle 
hat, in einer Mühle auch eine Existenzgrundlage 
zu geben, einfach nicht verwirklichen kann. Es ist 
sehr naheliegend, daß das Problem nur noch un-
lösbarer geworden wäre, wenn man den Versuch 
unternommen hätte, in den Kreis der Müller, die 
sich heute in  der Bundesrepublik zu Worte mel-
den, auch noch diejenigen einzubeziehen, die aus 
dem Gebiet, über idas wir jetzt nichts zu sagen 
haben und aus dem die  Deutschen gegen Recht und 
Gesetz vertrieben worden sind, kommen. 

Deswegen haben wir diesen Antrag abgelehnt. 
Er läuft doch darauf hinaus, die ostvertriebenen 
Müller zum Spekulationsobjekt zu machen und 
dem einen oderanderen der „hiesigen" — wenn 
ich das so vereinfacht sagen darf — Müller die Mög-
lichkeit zu geben, durch eine mehr oder weniger 
scheinbare Beteiligung eines Heimatvertriebenen 
in eine bessere Konkurrenzlage gegenüber anderen 
Wettbewerbern, die keineswegs Heimatvertriebene 
sind, zu kommen. 

Wir haben Ihnen hier einen Vorschlag unterbrei-
tet, und ich möchte Sie mit dem Berichterstatter 
um die Annahme dieses Antrags bitten. Das heißt, 
wir müssen den Antrag, ,der soeben begründet wor-
den ist, ablehnen, wenn wenigstens Idas zum Zuge 
kommen soll, was im Augenblick auf freiwilliger 
Basis mit Hilfe ides  Bundes möglich erscheint. Daß 
damit das Problem der Ostmüller nicht gelöst ist, 
ist selbstverständlich. Daß es als eine Aufgabe im-
mer vor uns steht, als eine Aufgabe aus dem gan-
zen Bereich der berufsgerechten Eingliederung 
aller Vertriebenen, brauche ich nicht noch einmal 
ausdrücklich zu sagen. Aber die Eingliederung der 
Vertriebenen steht hier heute nicht zur Debatte, 
und ich will Ihnen nur noch einmal sagen: auch mit 
einem Teilproblem aus diesem Komplex können 
wir auf diese Weise nicht fertig werden. Wir wür-
den höchstens die heimatvertriebenen Müller, ich 
möchte einmal sagen, zu einem Spekulationsobjekt 
machen; und dazu sollten sie uns allen zu gut sein. 
Das ist keine Angelegenheit, an der man zeigen 
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kann, ob man  ein Herz für die Vertriebenen hat 
oder nicht. Deswegen bitte ich Sie, diesen Antrag 
abzulehnen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Wird das Wort ge-
wünscht? — Das ist nicht der Fall. 

Dann kommen wir zur Abstimmung, und zwar 
zuerst über den Änderungsantrag auf Umdruck 
305*) der Fraktion des GB/BHE. Wer diesem An-
trag zuzustimmen wünscht, den bitte ich um das 
Handzeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — 
Das letztere ist die  Mehrheit; der Antrag ist ab-
gelehnt. 

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung über 
den Antrag des Ausschusses Drucksache 1216. Wer 
ihm zuzustimmen wünscht, den bitte ich um  das 
Handzeichen. — Das ist die  Mehrheit; es ist so be-
schlossen. 

Ich rufe auf Punkt 9 der Tagesordnung: 
Beratung des interfraktionellen Antrags be-
treffend Überweisung von Anträgen an die 
Ausschüsse (Umdruck 291)**). 

Der Herr Abgeordnete Bausch schlägt Ihnen 
vor, daß bei dem einzigen Antrag, um den es sich 
hier handelt, federführend wie vorgesehen der 
Haushaltsausschuß, aber mitberatend nicht der 
Ausschuß für Fragen der Presse, des Rundfunks 
und des Films, sondern der Ausschuß für Kultur-
politik sein soll. — Widerspruch erfolgt nicht. Ich 
darf annehmen, daß der Antrag damit angenom-
men ist. Es ist so beschlossen. 

Wir sind am Ende der gestrigen Tagesordnung. 

Ich komme nunmehr zur heutigen Tagesordnung. 
Der erste Punkt — Antrag betreffend Statut der 
Saar — ist abgesetzt. Zwischen den Fraktionen ist 
auch eine Vereinbarung dahin getroffen worden, 
daß Punkt 2 — Kartellgesetz — und Punkt 3 
— Bundesministerium für Fragen des Mittelstan-
des — für heute abgesetzt sind. 

Wir kommen damit zu Punkt 4 der Tagesord-
nung: 

Erste Beratung des Entwurfs einer Ergän-
zung (gemäß § 11 RWB) zum Entwurf eines 
Gesetzes über die Feststellung des Bundes-
haushaltsplans für das Rechnungsjahr 1955 
(Drucksache 1260). 

Es ist Überweisung an den Haushaltsausschuß 
vorgesehen. — Widerspruch erfolgt nicht; es ist so 
beschlossen. 

Ich rufe auf Punkt 5 der Tagesordnung: 
Zweite und dritte Beratung des von den Ab-
geordneten Krammig, Dr. Dollinger, Maier 
(Mannheim), Schüttler und Genossen einge-
brachten Entwurfs eines Gesetzes zur Ände

-

rung des Zolltarifs (Drucksache 1053); 
Mündlicher Bericht des Ausschusses für 
Außenhandelsfragen (23. Ausschuß) (Druck-
sache 1263). 
(Erste Beratung: 63 Sitzung.) 

Berichterstatter ist der Abgeordnete Richarts. 
(Zuruf von der Mitte: Verzichtet!) 

— Der Berichterstatter schlägt Ihnen Verzicht auf 
den mündlichen Bericht vor. — Das  Haus ist damit 
einverstanden. 

*) Siehe Anlage 8 . 
**) Siehe Anlage 9. 

Ich rufe damit in zweiter Beratung auf Art. I, 
— II, — III, — Einleitung und Überschrift. — Herr 
Abgeordneter Kalbitzer! 

Kalbitzer (SPD): Meine Damen und Herren! In 
dem Bericht ist nach Meinung eines Teils der Aus-
schußmitglieder insofern ein Irrtum unterlaufen, 
als die Mehrheit des Ausschusses in dem letzten 
Satz des Art. I die grünen Bohnen bis 31. Mai nicht 
mit 5, sondern mit 0 % verzollen wollte, was auch 
absolut logisch ist. Der ganze Antrag, von den Kol-
legen der CDU eingebracht, hatte den Zweck, in 
der Zeit der Bohnenknappheit in diesem Winter 
die Einfuhr von Bohnen zu einem tragbaren Preis 
zu ermöglichen. Um das zu erreichen, mußte man 
logischerweise den Zoll befristet aussetzen und 
durfte nicht den Zollsatz ändern. Denn der Zollsatz 
von 5 % wird hier nicht als Schutz benötigt. 

Ich erlaube mir deshalb, um dem Antrag einen 
vollen Sinn zu verleihen und damit der  Meinung 
der Mehrheit ides  Ausschusses Ausdruck zu geben, 
hier einen kurzen Änderungsantrag einzubringen 
— mit der Hoffnung, daß vor allem auch die An-
tragsteller selber einverstanden sind —, in dem es 
heißt: 

Art. I, Schlußsatz, soll heißen: 
Grüne Bohnen in der Zeit vom 1. April 1955 
bis 31. Mai 1955 0 %. 

Ich bitte das Hohe Haus, entsprechend abzu-
stimmen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Mauk. 

Mauk (FDP): Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Ich bitte Sie, diesen 
Antrag abzulehnen. Zur Begründung möchte ich 
folgendes ausführen: Das, was sowohl im Außen-
handelsausschuß teilweise vorgetragen worden ist, 
als auch das, was in der Begründung des Entwurfs 
steht, ist in keiner Weise gerechtfertigt. Eine 
Unterversorgung mit grünen Bohnen ist in dem 
ganzen laufenden Winter nicht eingetreten, und 
auch heute besteht sie nicht. Ich kann Ihnen mit 
wenigen Zahlen beweisen, daß die Versorgung des 
Marktes dieses Jahr sogar besser ist als im Durch-
schnitt der letzten Jahre. An Bohnenkonserven 
wurden produziert im Jahre 1951 19,2 Millionen, 
1952 22,6 Millionen, 1953 30,7 Millionen und 1954 
23,7 Millionen Dosen. Im letzten Jahre war eine 
etwas schlechtere Bohnenernte. Mit den überlager-
ten Beständen aus dem Jahre 1953, in dem eine 
Rekordernte zu verzeichnen war, stehen in dem 
laufenden Wirtschaftsjahr tatsächlich mehr Bohnen-
konserven zur Verfügung, als in den Jahren vor-
her im Durchschnitt verbraucht worden sind. 

Die Preisentwicklung stellt sich in folgender 
Weise dar — ich habe amtliche Zahlen vom Bun-
desernährungsministerium —: Im Durchschnitt des 
Jahres 1952 kostete die Dose 1,30 DM bis 1,38 DM, 
im Durchschnitt des Jahres 1953 1,08 bis 1,15 DM 
und in diesem, dem laufenden Wirtschaftsjahr mit 
seiner äußerst knappen Ernte, 1,25 bis 1,35 DM. 
Der Preis liegt in diesem Jahre also noch unter 
dem Durchschnitt der Preise, die vor zwei Jahren 
bestanden. 

Ich darf Ihnen verraten: Der ganze Antrag ist 
darauf zurückzuführen, daß eine Firma Bohnen 
eingeführt hat in der Erwartung, bei uns würde 
die Ware durch die knappe Ernte etwas verteuert. 
Heute hat die Firma überteuerte Ware aus 
Amerika zur Verfügung und im Freihafen liegen; 
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diese Ware soll abgesetzt werden. Das dürfte der 
wahre Hintergrund für diesen Antrag sein. 

(Hört! Hört!) 
Es handelt sich des weiteren allerdings darum, 

daß aus dem sogenannten Kieselhorst-Geschäft 
— ich nenne es hier bewußt — ebenfalls solche 
Ware daliegt. Die Firma Kieselhorst verkauft die 
Bohnen für die Innere Mission. Der Ertrag daraus 
fließt also der Inneren Mission zu. Auch diese 
Bohnen sind verteuert worden. Wenn man aber in 
diesem Falle etwas Besonderes tun will, muß man 
den Zoll aus Billigkeitsgründen erlassen, kann aber 
deswegen nicht ein ganzes Zollgefüge in Unord-
nung bringen. 

Ich bitte Sie also, den Antrag des Ausschusses 
abzulehnen. Es hätte 1955 die größten Folgen für 
den Anbau von Konservenbohnen, wenn der An-
trag angenommen würde. In den Vertragsanbau 
würde eine Unsicherheit getragen, die nicht abzu-
sehen wäre. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Dr. Horlacher. 

Dr. Horlacher (CDU/CSU): Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Gegen meinen Willen muß ich 
heute noch einmal das Wort ergreifen. Die Ge-
schichte ist praktisch ja so. Erstens: Der Antrag ist 
an sich überholt, und zweitens: Er ist auch auf eine 
falsche Linie geschoben. Man hätte die Bundes-
regierung ersuchen müssen, von der Ermächtigung, 
die sie nach § 4 des Zollgesetzes hat, vorübergehend 
Gebrauch zu machen. 

(Sehr gut! bei der CDU/CSU.) 
Dann wäre die Sache in Ordnung gewesen. 

Jetzt sollen wir uns heute mit dem Gesetz be-
schäftigen, das jetzt nachträglich mit Wirkung vom 
15. Dezember in Kraft treten — was nicht der Fall 
war — und am 30. April auslaufen soll. Das ist die 
reinste Faschingszeitung. Außerdem hat sich noch 
herausgestellt, daß die Bevölkerung von dem Eng-
paß bei den Bohnen wenig gespürt hat. Das ist so 
eine Sache, die, wie es manchmal so geht, momen-
tan aus dem Rohr herausgeschossen worden ist, 
ohne daß man andere Leute, die etwas mehr davon 
verstehen, verständigt hat. Wir sind dabei, uns mit 
einem Gesetzentwurf zu beschäftigen, der schon 
überholt ist. Jetzt haben wir 15. Januar, 15. Fe-
bruar, 15 März, schon drei Monate — — 

(Abg. Kriedemann: Verschleppt, Herr 
Horlacher!) 

— Dafür bin ich nicht verantwortlich. Aber das 
Gesetz ist innerlich ausgehöhlt; es ist überholt. 
Daß Sie immer so schlecht von mir denken, das 
ärgert mich. 

(Heiterkeit.) 

Dabei ist der genau so schlecht wie ich. 
(Erneute Heiterkeit.) 

Wenn wir schon davon sprechen wollen: der hat 
auch schon manches verschleppt, wenn es ihm ge-
rade gepaßt hat. Wir wollen uns da gegenseitig 
nicht hinaufsteigern. Ich bitte das Hohe Haus, den 
Gesetzentwurf abzulehnen; denn er hat praktisch 
gar keinen Sinn mehr. 

(Beifall in der Mitte.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Krammig. 

Krammig (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Ich wäre nicht hier herauf-
gekommen, wenn Herr Kollege Mauk nicht die 

Geschmacklosigkeit besessen hätte, den Antrag-
stellern zu unterstellen, für eine Firma zu arbeiten. 
So weit sind wir noch nicht wie vielleicht Teile in 
diesem Hause. Das möchte ich einmal mit aller 
Entschiedenheit klarstellen. 

(Beifall in der Mitte.) 

Ich habe die Preisentwicklung in den letzten 
Monaten gerade auf diesem Gebiet genau beob-
achtet und habe mir gesagt, ein Zollsatz von 35 % 
für solche Konserven hat nur dann einen Sinn, 
wenn in unserer Volkswirtschaft ein echtes Schutz-
bedürfnis vorliegt. Er verliert jeden Sinn, wenn 
die Preise davonlaufen, die Ware knapp geworden 
ist und man mit einer Herabsetzung der Zollsätze 
zu einer vernünftigen Preisgestaltung auf dem 
Inlandsmarkt kommen könnte. Das ist der Sinn 
des Antrages, nichts anderes. Jede Unterstellung 
muß ich entschieden ablehnen. Wer mich kennt, 
der weiß, daß ich mich nicht für Firmeninteressen 
hergebe. 

Herr Dr. Horlacher stellt die Sache so dar, als 
ob das ein Faschingsscherz sei. Meine Damen und 
Herren, wenn Sie einmal die Preisentwicklung auf 
dem Bohnenkonservenmarkt ansehen, dann stellen 
Sie fest, daß wir eine Verteuerung urn annähernd 
100 % haben. Ob das für unsere Hausfrauen ein 
Faschingsscherz sein  soll,  das festzustellen, muß 
ich Herrn Dr. Horlacher überlassen. 

(Beifall bei der SPD.) 

Herr Kollege Dr. Horlacher redet von einem 
Antrag auf eine Regelung vom 15. Dezember bis 
30. April und hat sich noch nicht einmal den Aus-
schußbeschluß angesehen, der eine Abänderung 
für die Zeit vom 1. April bis 31. Mai vorsieht. 

(Hört! Hört! bei der SPD.) 

So kann man die Sache wirklich nicht vertreten. 
Es lag schließlich nicht an den Antragstellern, daß 
dieser Antrag, der am 7. Dezember eingereicht 
worden ist, erst in den letzten Wochen im Außen-
handelsausschuß behandelt worden ist. Hätte man 
den Antrag rechtzeitig behandelt, dann hätte die 
Regelung spätestens zu Ende des vergangenen 
Jahres in Kraft treten können, und dann wäre der 
Sinn dieses Antrages in vollem Umfange erfüllt 
worden, die Preise auf dem damaligen Niveau ein-
spielen zu lassen. 

(Abg. Kriedemann: Richtig!) 

Wenn Zollpolitik in einer Marktwirtschaft über-
haupt einen Sinn haben soll, dann muß sie, wenn 
die Preise davonlaufen, durch das Hereinholen aus-
ländischer Güter einen Preisausgleich herbeiführen 
helfen, und das ist der Sinn des Antrages. 

(Beifall in der Mitte und bei der SPD.) 

Es wurde hier auch noch gesagt, man hätte die 
Bundesregierung angehen sollen. Ich darf darauf 
verweisen, daß das Bundesernährungsministerium 
im Bulletin der Bundesregierung bekanntgegeben 
hat, wie die Entwicklung auf dem Bohnenmarkt 
gewesen ist. Die Bundesregierung hat aber keine 
Konsequenzen daraus gezogen, und das hat die 
Antragsteller veranlaßt, diesen Antrag zu stellen. 

(Sehr richtig! bei der SPD.) 

Nach alledem — ich will es kurz machen — sehe 
ich überhaupt keinen Grund, jetzt darauf zu ver-
zichten, diesen Antrag anzunehmen. Wir sollten ihn 
annehmen, damit wenigstens in den letzten zwei 
Monaten die Bohnenpreise auf einem vernünftigen 
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Stand gehalten werden. Ich bitte Sie, dem Aus-
schußbeschluß beizutreten. 

(Beifall in der Mitte und bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Mauk. 

Mauk (FDP): Ich habe meinen Ausführungen 
von vorhin nicht mehr viel hinzuzufügen. Ich kann 
beweisen, Herr Kollege, daß die Bohnenpreise die-
ses Jahr niedriger sind als vor zwei Jahren, obwohl 
wir eine wesentlich schwächere Versorgung in 
Deutschland hatten. Ich muß zurückweisen und 
mich dagegen verwahren, ich hätte den Antrag-
stellern unterstellt, für eine Firma tätig zu sein. 
Das habe ich nicht gesagt. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Dr. Horlacher. 

Dr. Horlacher (CDU/CSU): Meine sehr verehr-
ten Damen und Herren! Besonders wohltuend wirkt 
es immer für mich, wenn ich einem Kollegen der 
eigenen Fraktion etwas sagen muß. 

(Heiterkeit.) 
Der Herr Kollege Krammig war so freundlich, den 
ganzen Kram herumzudrehen. Ich habe nicht von 
der Sache der Bohnen, sondern ich habe von der 
zeitlichen Angelegenheit gesprochen. 

(Abg. Kriedemann: Das war eben ein Miß

-

verständnis, Herr Horlacher!) 
— Ja, das kann mißverstanden sein. Sie verstehen 
alles gern miß. 

(Heiterkeit. — Abg. Kriedemann: Sie ver

-

stehen es miß!) 
Aber wollen wir es denn weiter ausdehnen? Jeden-
falls, jetzt sage ich nicht mehr „Faschingsscherz", 
sondern Pfuschwerk; ist vielleicht besser. Nachdem 
man schon gesehen hat, daß die Kuh aus dem Stall 
ist „vom 15. Dezember bis 30. April 1955", hat man 
die Kuh durch die Hintertür auf den 1. April wie-
der eingeführt mit kürzerer Befristung von bloß 
zwei Monaten bis 31. Mai. Also, schön ist diese Ge-
setzesmacherei nicht. Ich bitte also mit Rücksicht 
darauf, daß wirklich jetzt die Bohnenversorgung 
— der Kollege Mauk versteht ja was davon — 
sichergestellt ist: Lehnen Sie doch einen solchen 
Antrag ab. Drei Lesungen brauchen wir dazu, um 
das zu verabschieden. Den Bundesrat braucht man 
auch noch dazu. Der Weg ist falsch gegangen. Man 
hätte den Bundesrat einschalten müssen mit der 
Bundesregierung. Dann wären wir vielleicht rasch 
zum Ziele gekommen und hätten die Sache erledigt. 
So muß ich die Damen und Herren ernstlich bitten, 
so einen Antrag abzulehnen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Kalbitzer. 

Kalbitzer (SPD): Meine Damen und Herren! 
Diese Schwierigkeit in der Verzögerung der Durch-
führung der guten Absichten des Herrn Kollegen 
Krammig liegt ja doch darin, daß man erst dieses 
Gesetz systematisch verzögert, um, wenn man es 
dann lange genug verzögert hat, dann zu sagen: 
Ja, nun hat das keinen Zweck mehr. Daraus kann 
man, wenn man hier in seiner Arbeit überhaupt 
vorankommen will, nur den Schluß ziehen, daß der 
einigermaßen umständliche Weg des § 4 des Zoll-
tarifgesetzes, der seinerzeit  vom Parlament be-
schlossen worden ist, künftig vereinfacht wird. Es 
ist ja ein berechtigtes Anliegen, daß Zölle zeit-
weise, wenn es aus wirtschaftspolitischen Gründen 
notwendig ist, herabgesetzt werden können. Daß 

man den Antrag von Herrn Krammig nun auf ein 
Gummiband gespannt hat, ihn bis jetzt hat war-
ten lassen, bis es zu einer endgültigen Entscheidung 
kommt, um jetzt zu sagen: Jetzt haben wir euch 
so lange hingehalten, jetzt hat es keinen Sinn 
mehr, so, Herr Kollege, kann man also nicht argu-
mentieren. Ich meine wenigstens: wenn man schon 
diese Methode angefangen hat, es zu verzögern, 
soll man nicht kommen und sagen: Jetzt hat es 
keinen Zweck mehr. Es hat durchaus einen Sinn, 
für zwei Monate Bohnenkonserven zu verbilligen. 
Deshalb kann ich auch die Argumente des Herrn 
Kollegen Mauk in keiner Weise verstehen. Was hat 
das mit dem Bohnenanbau zu tun? Bis zum 31. Mai 
— und bis dahin ist das Ganze ja befristet — wird 
in Deutschland keine Bohne auf den Markt kom-
men. Es wird also kein deutscher Bauer dadurch 
benachteiligt. 

Und ich meine: wenn man bei jedem venünftigen 
Versuch, nun mal Lebensmittel in etwa zu verbil-
ligen, von vornherein mauert, dann nimmt man 
sich doch die innere Glaubwürdigkeit. Schon aus 
diesem Grunde sollten Sie hier eine Zustimmung 
geben, die Sie nicht einmal etwas kostet. 

(Beifall bei der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Wird noch das Wort 
gewünscht? — Das ist nicht der Fall. 

Meine Damen und Herren, wir kommen dann 
zuerst zur Abstimmung über den Änderungsantrag 
des Abgeordneten Kalbitzer, nach dem Art. I letz-
ter Satz, der sich mit den grünen Bohnen befaßt, 
in der angegebenen Zeit statt der Ziffer 5 die Zif-
fer 0 erhält. Wer diesem Antrag des Abgeordneten 
Kalbitzer zuzustimmen wünscht, den bitte ich um 
das Handzeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. 
— Meine Damen und Herren, wir müssen die Ab-
stimmung wiederholen. Wer dem Antrag zuzustim-
men wünscht, den bitte ich noch einmal um das 
Handzeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — 
Das erste war die Mehrheit; der Antrag ist ange-
nommen. 

Damit, meine Damen und Herren, komme ich 
nunmehr zur Abstimmung über den Art. I in der 
geänderten Form. Wer ihm zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich um das Handzeichen. — Ich bitte um 
die Gegenprobe. — Das erste war die Mehrheit; 
beschlossen. Wir kommen zur Abstimmung über 
Art. II, — III, — Einleitung und Überschrift. — 
Wer zuzustimmen wünscht, den bitte ich um  das 

 Handzeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — 
Das erste war die Mehrheit; es ist so beschlossen. 

(Abg. Dr. Horlacher: Zur Geschäftsord

-

nung! Ich erhebe Widerspruch gegen die 
dritte Lesung!) 

— Herr Abgeordneter Dr. Horlacher hat Wider-
spruch gegen die dritte Lesung erhoben. 

(Abg. Dr. Horlacher: Weil eine Änderung 
beschlossen wurde!) 

Wer schließt sich dem Widerspruch an? Es müssen 
zehn Abgeordnete sein. — Das sind zehn Abge-
ordnete. Demnach findet eine dritte Beratung heute 
nicht statt. 

Meine Damen und Herren, wir stehen damit am 
Ende der heutigen Tagesordnung. 

Ich berufe die nächste, die 75. Sitzung auf Mitt-
woch, den 23. März, um 14 Uhr, und schließe die 
heutige Sitzung. 

(Schluß der Sitzung: 13 Uhr 20 Minuten.) 
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Anlage 1 

Liste der beurlaubten Abgeordneten 

Der Präsident hat Urlaub erteilt für einen Tag 
den Abgeordneten 

Dr. Eckhardt 
Dr. Gille 
Wirths 
Dr. Schmid (Frankfurt) 
Dr. h. c. Prinz zu Löwenstein 
Schmücker 
Dr. Atzenroth 
Brockmann (Rinkerode). 

Anlage 2 	 Umdruck 327 
(Vgl. S. 4058 A, 4068 C) 

Änderungsantrag der Abgeordneten Dr. Hor-
lacher, Seidl (Dorfen), Meyer (Oppertshofen), 
Unertl, Lahr, Held und Genossen zur zweiten Be-
ratung des Entwurfs eines Verkehrsfinanzgesetzes 
1954 (Drucksachen 1252, 573, 614): 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Zu Abschnitt II — Änderung des Beförde-
rungsteuergesetzes — 

In Art. 1 Nr. 6 wird in § 12 Abs. 2 die folgende 
Ziffer la eingefügt: 

1a. bei der Beförderung von inländischem Brot
-getreide, Mehl und Mühlennachprodukten sowie 

von Vieh in Spezialfahrzeugen, wenn sich die 
Beförderung nicht über 100 Kilometer vom 
Standort aus erstreckt, auf 

1 Pfennig je  Tonnenkilometer; 

Bonn, den  17. März 1955 

Dr. Horlacher 
Seidl (Dorfen) 
Meyer (Oppertshofen) 
Unertl 
Lahr 
Held 
Hepp 
Frau Geisendörfer 
Kemmer 
Geiger (München) 
Müller (Worms) 
Stiller 
Spies (Emmenhausen) 
Dr. Atzenroth 
Holla 
Klausner 
Wieninger 
Dr.Gleissner (München) 
Lücker (München) 
Dannemann 
Kahn 
Stahl 
Schuler 
Kramel 
Josten 
Miller 
Fuchs 
Bauer (Wasserburg) 
Wittmann 
Eberhard  

Anlage 3 	 Umdruck 332 
(Vgl. S.  4056 B, 4069 B) 

Änderungsantrag der Fraktion der DP zur zwei-
ten Beratung des Entwurfs eines Verkehrsfinanz-
gesetzes 1954 (Drucksachen 1252, 573, 614): 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Zu Abschnitt II — Änderung des Beförderung-
steuergesetzes — 

In  Art. 1 Nr. 6 erhält in § 12 Abs. 2 die Ziffer 1 
nach dem Worte „Mineralbrunnen" den Zusatz: 
„und Tageszeitungen". 

Bonn, den 17. März 1955 

Schneider (Bremerhaven) 
Dr. von Merkatz und Fraktion 

Anlage 4 	 Umdruck 333 
(Vgl. S. 4064 A, 4068 A, 4069 A) 

Änderungsantrag der Abgeordneten Brück, 
Kemper (Trier), Richarts, Günther, Dr. Dr. h. c. 
Müller (Bonn), Mühlenberg, Frau Dr. h. c. Weber 
(Aachen), Illerhaus, Hoogen, Dr. Serres, Solke und 
Genossen zur zweiten Beratung des Entwurfs eines 
Verkehrsfinanzgesetzes 1954 (Drucksachen 1252, 
573, 614): 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Zu Abschnitt II — Änderung des Beförde-
rungsteuergesetzes — 

In  Art. 1 Nr. 6 wird in § 12 Abs. 2 

a) Ziffer 2 Buchstabe b wie folgt geändert: 

b) unmittelbar zwischen dem Zonenrandge-
biet, den  Frachthilfegebieten, dem Saar-
randgebiet oder in einer Entfernung von 
15 km  entlang der luxemburgischen, bel-
gischen, holländischen Grenze (links des 
Rheines) und dem übrigen Geltungsbereich 
des Grundgesetzes, 

b) wird der letzte Satz wie folgt geändert: 
Der Bundesminister der Finanzen bestimmt 
ferner durch Rechtsverordnung, welche Ge-
biete als Zonenrandgebiet, als Saarrandgebiet 
und innerhalb der 15-km-Zone entlang der 
luxemburgischen, belgischen, holländischen 
Grenze (links des Rheines) anzusehen sind. 

Bonn, den 18. März 1955 

Brück 
Kemper (Trier) 
Richarts 
Günther 
Dr. Dr. h. c. Müller (Bonn) 
Mühlenberg 
Frau Dr. h. c, Weber (Aachen) 
Illerhaus 
Hoogen 
Dr. Serres 
Solke 
Gibbert 
Holla 
Nellen 
Donhauser 
Teriete 
Oetzel 
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Anlage 5 	 Umdruck 313 
(Vgl. S. 4070 D, 4071 B) 

Änderungsantrag des Abgeordneten Krammig 

zur zweiten Beratung des Entwurfs eines Ver-
kehrsfinanzgesetzes 1954 (Drucksachen 1252, 573, 
614): 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Zu Abschnitt III — Änderung des Mineral-
ölsteuergesetzes 

In Art. 4 Abs. 1 wird folgende Ziffer 5 neu 
eingefügt: 

5. Inhaber von Betrieben, die Dieselmotoren 
herstellen, für die Menge des Gasöls, die zur 
Erprobung auf Prüfständen verbraucht wird. 

Bonn, den 17. März 1955 
Krammig 

Anlage 6 	 Umdruck 315 
(Vgl. S. 4069 D, 4070 C) 

Änderungsantrag der Abgeordneten Mauk, Dr. 
Siemer und Genossen zur zweiten Beratung des 
Entwurfs eines Verkehrsfinanzgesetzes 1954 
(Drucksachen 1252, 573, 614): 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Zu Abschnitt III - Änderung des Mi-
neralölsteuergesetzes —

1. Art. 1 wird wie folgt geändert: 

Artikel 1 

Das Mineralölsteuergesetz in der Fassung vom 
21. Mai 1953 (Bundesgesetzbl. I S. 234) wird 
wie folgt geändert: 

In § 2 Abs. 1 werden ersetzt 

1. unter Nr. 1 Buchst. a die Zahl „27,—" 
durch 	  „32,50", 

2. unter Nr. 1 Buchst. b Doppelbuchst. aa, bb 
und ee jeweils die Zahl „14,85" 
durch 	  „20,35", 

3. unter Nr. 1 Buchst. b Doppelbuchst. cc und 
dd jeweils die Zahl „19,—" durch „24,50", 

4. unter Nr. 1 Buchst. d die Zahl „6,30" 
durch 	  „15,70", 

5. unter Nr. 1 Buchst. d Doppelbuchst 	 aa und 
bb jeweils die Zahl „0,—" durch . . „9,40", 

6. unter Nr. 2 die Zahl „22,50" durch „27,—", 

7. unter Nr. 6 Buchst. a die Zahl „10,—" 
durch 	  „15,50", 

8. unter Nr. 6 Buchst. b die Zahl „14,25" 
durch 	  „19,75". 

2. In Art. 3 wird Abs. 2 wie folgt geändert: 
(2) Die Nachsteuer beträgt für 100 kg des 

Eigengewichts 
1. für Leichtöle und für benzinhaltige Kraft

-

stoffgemische 	  5,50 DM, 
2. für Gasöle 	  9,40 DM, 
3. für leichte Steinkohlenteeröle . 	 4,50 DM, 
4. für Flüssiggas 	  5,50 DM. 

3. In Art. 4 wird Abs. 3 wie folgt geändert: 

(3) Die Betriebsbeihilfe beträgt für je 100 kg 
des nachweislich für den begünstigten Zweck  

verwendeten Gasöls, jedoch mit der Einschrän-
kung nach Absatz 4, 

1. im Falle des Absatzes 1 Nr. 1 . . 16,45 DM, 
2. in den anderen Fällen des 

Absatzes 1 	 9,40 DM  

Bonn, den 17. März 1955 

Mauk 
Frau Friese-Korn 
Lahr 
Dr. Preiß 
Stahl 
Dr. Siemer 

Anlage 7 	 Umdruck 319 
(Vgl. S. 4069 C, 4071 B, 4078 D) 

Änderungsantrag der Abgeordneten Müller-
Hermann, Stücklen, Rümmele, Dr. Willeke, Schlick, 
Körner und Genossen zur zweiten Beratung des 
Entwurfs eines Verkehrsfinanzgesetzes 1954 
Drucksachen 1252, 573, 614): 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Nach Abschnitt IV b wird folgender neuer Ab-
schnitt IV c eingefügt: 

ABSCHNITT IV c 
Finanzierung des allgemeinen Straßenbaus 

Über den Haushaltsvoranschlag des Jahres 1955 
hinaus ist das Mehraufkommen an Bundes-
steuern aus diesem Gesetz einschließlich des Zu-
wachses der folgenden Jahre für die Dauer von 
14 Jahren dem allgemeinen Straßenbau zuzu-
führen, soweit es nicht für die in den Abschnit-
ten IV, IV a und IV b festgelegten Aufgaben ver-
wandt wird. Die Finanzierung eines langfristi-
gen Straßenbauprogramms ist in einem besonde-
ren Verkehrswegegesetz zu regeln. Dabei ist der 
Schwerpunkt auf solche Baumaßnahmen zu le-
gen, von denen eine wirksame Verminderung 
der Unfälle im Straßenverkehr zu erwarten ist. 

Bonn, den 17. März 1955 

Müller-Hermann 
Stücklen 
Rümmele 
Dr. Willeke 
Schlick 
Bauer (Wasserburg) 
Dr. von Buchka 
Dr. Dittrich 
Dr. Dollinger 
Fuchs 
Funk 
Geiger (München) 
Dr. Gleissner (München) 
Höcherl 
Kahn 
Kemmer (Bamberg) 
Klausner 
Lang (München) 
Lücker (München) 
Majonica 
Seidl (Dorfen) 
Spies (Emmenhausen) 
Unertl 
Wieninger 
Körner 
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Anlage 8 	 Umdruck 305 
(Vgl. S. 4084 A) 

Änderungsantrag der Fraktion des GB/BHE zur 
Beratung  des  Mündlichen Berichts des Ausschusses 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (26. 
Ausschuß) über den Antrag der Abgeordneten 
Dr. Horlacher und Genossen betreffend Mühlen-
wirtschaft (Drucksachen 1216, 55): 

Der Bundestag wolle beschließen, 

die Bundesregierung zu ersuchen, 
zur Einleitung der  Gesundung der Mühlenwirt-
schaft einen Gesetzentwurf zur Verhinderung einer 
volkswirtschaftlich unerwünschten Erweiterung 
der Mühlenkapazität beschleunigt vorzulegen. 

Von der Beschränkung ausgenommen bleiben die 
Verfahren zur Eingliederung von Vertriebenen und 
Flüchtlingen, die angemessen zu berücksichtigen 
sind. 

Bonn, den 16. März 1955 
Elsner 
Dr Mocker und Fraktion 

Anlage 9 	 Umdruck 291 (berichtigt) 
(Vgl. S. 4084 A) 

Interfraktioneller Antrag betreffend Überwei-
sung von Anträgen an die Ausschüsse: 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Der folgende Antrag wird ohne Beratung ge-
mäß § 99 Abs. 1 der Geschäftsordnung den zustän-
digen Ausschüssen überwiesen: 

Antrag der Abgeordneten Dr. Adenauer, 
Sabaß, Dr. Kleindinst, Dr. Dr. h. c. Müller 
(Bonn) und Genossen betreffend Zuschuß für 
die Erhaltung und Verbesserung des Städti-
schen Theaters und Orchesters der Stadt Bonn 
(Drucksache 1141) 

an den Haushaltsausschuß (federführend) und an 
den Ausschuß für Kulturpolitik. 

Bonn, den 15. Februar 1955 

Dr. von Brentano und Fraktion 
Ollenhauer und Fraktion 

Dr. Dehler und Fraktion 
Haasler und Fraktion 
Dr. von Merkatz und Fraktion 
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